Vorlage des Regierungsrates vom 9. Dezember 2025

Bericht und Antrag 25-63
des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen

an den Kantonsrat

betreffend Genehmigung der Teilrevision «2022» des kantonalen
Richtplanes (Kapitel L5, L7, VE4 und VES5)

Sehr geehrte Frau Prasidentin

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten lhnen den Bericht und Antrag betreffend Genehmigung der Teilrevision des
kantonalen Richtplanes «2022». Angepasst werden die Richtplankapitel «Wald»(L5), «Naturge-
fahren»(L7), «Abfallbeseitigung»(VE4) sowie «Siedlungsentwéasserung und Abwasserreini-

gung»(VES). Unserem Antrag schicken wir folgende Ausfihrungen voraus:

l. Ausgangslage

1. Zweck der Richtplanung

Der kantonale Richtplan (KRP) ist das strategische Fuhrungsinstrument des Kantons. Er erlaubt
die langfristige Steuerung der raumlichen Entwicklungen und ihre Koordinierung tiber alle Politik-
und Sachbereiche hinweg (vgl. Art. 6 Bundesgesetz iber die Raumplanung [RPG; SR 700]).
Die behdrdenverbindlichen Festlegungen — also die Planungsgrundsatze und Ziele, die Abstim-
mungsanweisungen und die raumlichen Festlegungen in der Richtplankarte — richten sich an
die Behorden aller Stufen (vgl. Art. 9 Abs. 1 RPG). Die grundeigentiimerverbindliche Konkreti-

sierung erfolgt auf kommunaler Stufe in der nachgelagerten Nutzungsplanung.

Um zeitgerecht auf neue Entwicklungen reagieren zu kénnen, beabsichtigt der Kanton Schaff-
hausen, seinen Richtplan kinftig in regelmassigen Abstanden zu Uberprifen und anzupassen.
Die inhaltliche Gliederung des kantonalen Richtplans erfolgt nach den Sachbereichen «Sied-
lung», «Landschaft», «Verkehr», «Ver- und Entsorgung» sowie «dffentliche Bauten und Anla-

gen».



Die Richtplananpassung «2022» umfasst inhaltliche Aktualisierungen an den Kapiteln L5
(Wald), L7 (Naturgefahren), VE4 (Abfallbeseitigung) und VE5 (Siedlungsentwasserung und Ab-
wasserreinigung). Ausléser sind neben veranderten gesetzlichen Grundlagen neue planerische

Ziele und fachliche Grundlagen.

2. Anlass der Richtplananpassungen Teilrevision «2022»

Die Teilrevision «2022» umfasst insgesamt vier Teilkapitel aus zwei Richtplanabschnitten. Fol-

gende Anlasse bestehen fir die vorliegende Richtplananpassung:

Wald (Kapitel L5): Der Kanton beabsichtigt, tber den gesamten Kanton hinweg statische

Waldgrenzen festzulegen. Mit einer neuen Abstimmungsanweisung im kantonalen Richt-

plan will er die planungsrechtliche Grundlage dafiir schaffen.

Naturgefahren (Kapitel L7): Der Kanton will, dass die Oberflachenabflusskarte kiinftig ergan-

zend zur Gefahren- und Gefahrenhinweiskarte bei der Beurteilung und Abschatzung von
Naturgefahren zur Anwendung kommt und beabsichtigt, mit einer neuen Abstimmungs-

anweisung im Kapitel L7 das Instrument zu starken.

Abfallbeseitigung (Kapitel VE4)/Deponien (Kapitel VE4.1): Der Kanton Schaffhausen hat die
kantonale Abfallplanung 2018/19 mit Bericht vom 31. Juli 2024 tberprift und Handlungs-

bedarf bei den Deponien festgestellt. Gestlitzt darauf - und auf die am 5. August 2025
beschlossen Abfallplanung - wurden die Planungsgrundséatze und Ziele aktualisiert. Um
langfristig Uber geniigend Deponieraum zu verfliigen, sind neue Standorte zu sichern. Die
Erweiterungen der Deponiestandorte Birchbiel (Typ B) und Pflumm (Typ D/E) sowie der

neue Deponiestandort Biberegg (Typ B) werden in den Richtplan aufgenommen.

Radioaktive Abfélle (Kapitel VE4.2): Mit Entscheid fir den Standort Nordlich Lagern sind die

Richtplaninhalte veraltet und diesbeziiglich zu aktualisieren.

Siedlungsentwasserung und Abwasserreinigung (Kapitel VE 5): Die Beschriebe und Vorha-

ben sind nicht mehr aktuell, da zwischenzeitlich Ausbauten, Erneuerungen und Zusam-

menschlisse stattgefunden haben. Die Inhalte sind zu aktualisieren.



Il. Richtplananpassungen im Zuge der Teilrevision «2022»

1. Gliederung

Die angepassten Richtplankapitel «Wald» (L5), «Naturgefahren» (L7), «Abfallbeseitigung»
(VE4) sowie «Siedlungsentwasserung und Abwasserreinigung» (VES5) liegen dem Kantonsrat in
gedruckter Fassung vor und kénnen auch im Internet unter www.raumplanung.sh.ch angesehen
werden. Zudem liegt dem Richtplan der Erlauterungsbericht (mit Fokus auf den Inhalten) sowie
der Mitwirkungsbericht bei, welcher die Ergebnisse von Mitwirkungsverfahren und Vorprifung
des Bundes dokumentieren. Ferner erlautert er die nach der Mitwirkungsphase erfolgten Anpas-
sungen am Dokument. Im Weiteren ist der aktuelle rechtsgultige Richtplan im Internet unter

oben aufgeflihrter Adresse zuganglich.

Der kantonale Richtplan besteht aus drei Teilen:
A Einleitung, Ausgangslage

B Raumkonzept

C Richtplan bestehend aus Text und Karte

Die Kapitel A und B sind von der Richtplananpassung nicht betroffen, lediglich in Teil C werden

die oben genannten Kapitel dem aktuellen Stand der Planung angepasst.

2. Dokumente

Die Richtplananpassung «2022» besteht aus den folgenden Teilen:
- angepasster Richtplantext in den Abschnitten L5, L7, VE4, VE5

- Synopsen der vier angepassten Richtplantexte bzw. Koordinierungsauftrage
Die vier Synopsen zeigen mit ihrer Vorher-Nachher-Gegeniiberstellung auf einen Blick die Ver-
anderungen an den Texten bzw. Erganzungen und Streichungen.

- Teilkarten des Richtplans mit den relevanten Elementen

Die zwei Teilkarten zu den Themen Wald sowie Deponien und Abwasserreinigungsanlagen er-

lauben eine rdumliche Verortung der angepassten Koordinierungsinhalte bzw. Standorte.



- Erlauterungsbericht

Der Erlauterungsbericht gibt Auskunft Gber Anlass und Inhalt der Richtplan-Anpassung. Er be-
grindet und kommentiert die vorliegenden Fortschreibungen an den vier Teilkapiteln und erlau-
tert das Verfahren. Die Vorprifungsergebnisse und der Umgang mit Antrdgen und Hinweisen

des Bundes bilden im Bericht einen eigenen Abschnitt.

- Mitwirkungsbericht

Der Teil A des Mitwirkungsberichts stellt den Mitwirkungsprozess mit seinen Bausteinen tber-
blickshaft dar. Der Teil B fokussiert auf Themen und Argumente der im Rahmen der 6ffentlichen
Auflage eingegangenen Stellungnahmen sowie den Umgang mit den darin enthaltenen Antra-
gen. Es wird erlautert, was davon in den angepassten Richtplan einfloss; ferner wird begriindet,

weshalb Antrage nicht oder nur teilweise Bericksichtigung fanden.

Il. Redaktionelle und strukturelle Anpassungen

Der Kanton Schaffhausen hat sich entschieden, die vier Kapitel nicht nur inhaltlich, sondern auch
redaktionell zu Uberarbeiten. Er verfolgt das Ziel, Abstimmungsanweisungen auf die wesentli-
chen Aufgaben zu reduzieren. Es ist deutlich hervorzuheben, wer fiir eine Aufgabe gegebenen-
falls mit wem zustandig und wie respektive bis wann sie zu bearbeiten ist. Inhalte, die anderwei-
tig verbindlich festgelegt sind oder erlautert werden, werden nicht mehr im Richtplan aufgefihrt.
Als Konsequenz der fortschreitenden Digitalisierung verweist der Richtplan neu zuséatzlich auf

raumliche Festlegungen, die Uber das Geoportal des Kantons Schaffhausen einsehbar sind.

1. Inhalte der Richtplananpassung

Gegenstand und Inhalt der Anpassungen in den vier Teilkapiteln stellt der den Beschlussdoku-
menten beigefugte Erlauterungsbericht zur Teilrevision ausfuhrlich dar. Nachfolgend eine kom-

pakte Zusammenfassung der Revisionsinhalte und der jeweiligen Griinde fiir die Anderungen.

- Wald (Kapitel L5):

Die Anderung des Waldgesetzes vom 16. Marz 2012 eroffnete den Kantonen die Moglichkeit,
auch in Gebieten ausserhalb von Bauzonen eine statische Waldgrenze festzulegen, unter an-
derem, wenn dort eine Zunahme des Waldes verhindert werden soll (Art. 10 Abs. 2 lit. b Bun-
desgesetz Uber den Wald [WaG; SR 921.0]). Der Wechsel von der dynamischen zur statischen
Waldgrenze bildet ein zentrales Ziel des Kantons bei der Revision des Kapitels «Wald». Die

Ziele und Planungsgrundsatze des Richtplankapitels werden dahingehend erganzt, dass die
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Waldflachen im Kanton Schaffhausen nicht zunehmen sollen. Zugleich werden die Schnitt-
punkte zwischen Waldplan und Raumplanung neu justiert und die Aufgabenteilung zwischen

Kanton und Gemeinden prazisiert.

Mit der Einfuhrung einer flachendeckenden statischen Waldgrenze wird eine einheitliche rechts-
und grundeigentimerverbindliche Grundlage fir alle 6ffentlich-rechtlichen Planungen, Bewiilli-
gungsverfahren und Entscheide im Zusammenhang mit Wald geschaffen. Nach Abschluss der
Festsetzung von statischen Waldgrenzen resultiert eine hohe und andauernde Rechtssicherheit
in der Abgrenzung von Wald und anderen Bodennutzungsarten. Bei Landwirtschaftsflachen
kann der Umfang der direktzahlungsberechtigten Nutzflachen klar abgegrenzt werden. Bei Na-
turschutzgebieten kénnen Biodiversitatsforderflachen nicht mehr zu Wald einwachsen und blei-
ben unabhéngig von ihrem Pflegezustand Teil der entsprechenden Zone. Die statischen Wald-

grenzen kénnen jederzeit kontrolliert und eingemessen werden.

Dadurch reduzieren sich die Aufwéande von Kanton, Gemeinden und Eigentiimerschaften auf
die einmalige Festlegung der Waldgrenze (als Grundlinie im Zonenplan) - anstelle einer perio-
dischen Uberpriifung und Anpassung auf allen Ebenen der Raum- und Waldplanung. Da die
flachendeckende Ausscheidung der statischen Waldgrenze voraussichtlich durch das Kantons-

forstamt koordiniert und finanziert wird, werden die Gemeinden von diesen Aufgaben entlastet.

- Naturgefahren (Kapitel L7):

Mit der Anpassung des Kapitels L7 wurde dessen Struktur revidiert. Das Kapitel besteht neu aus
drei Teilen: Dem Unterkapitel L7.1 Gefahrenkarte und Gefahrenhinweiskarte, sowie L7.2 Hoch-

wasser und L7.3 Oberflachenabfluss.

Der Oberflachenabfluss ist der Anteil des Regenwassers, der bei besonders starken Nieder-
schlagen auf der Gelandeoberflache zu einem Gewasser oder zu einer Mulde hinabfliesst. Er
zeichnet sich meist durch kurze Vorwarnzeiten, wenige Zentimeter Wassertiefe und oft als Ab-
fluss entlang von Wegen und Strassen aus. 30 bis 50 % der Hochwasserschaden in der Schweiz
gehen nicht auf ausufernde Fliessgewasser und Seen, sondern auf oberflachlich abfliessendes
Regenwasser zurlick. Dieses Phdnomen war in den Gefahrengrundlagen Hochwasser (Gefah-

renkarte, Gefahrenhinweiskarte) bisher noch nicht abgebildet.

Die Gefahrdungskarte Oberflachenabfluss bildete bisher nur eine fachtechnische Grundlage mit
hinweisendem Charakter. Mit der Verankerung im Richtplan wird sie als Instrument behérden-
verbindlich. Die neue Abstimmungsanweisung 1-7-3/1 beauftragt die kantonalen Fachstellen
und Gemeinden, die Karte erganzend zur Gefahrenkarte und Gefahrenhinweiskarte als verbind-

liche Grundlage zu berticksichtigen.



Den erforderlichen Oberflachenabfluss-Schutzmassnahmen ist neu eine eigene Abstimmungs-
anweisung gewidmet (1-7-3/2). Neben Masshahmen zur Forderung von Versickerung (Reduk-
tion versiegelter Flachen) und der Regenwasserverdunstung liegt der Fokus vor allem auf einer
gefahrlosen Ableitung sowie auf dezentralem Wasserriickhalt. Zudem verankert sie die Bertick-
sichtigung der Fliesswege des Oberflachenabflusses als neuen Grundsatz. Die Gemeinden sind

gehalten, dazu entsprechende Vorschriften in die Bau- und Nutzungsordnung aufzunehmen.

- Abfallbeseitigung (Kapitel VE4)

Deponien (Kapitel VE4.1): Der Kanton Schaffhausen hat die kantonale Abfallplanung 2018/19
mit Bericht vom 31. Juli 2024 uberprift und Handlungsbedarf bei den Deponien festgestellt.
Insbesondere weist der Bericht auf die Notwendigkeit fur weiteren Deponieraum hin. Mit der
kantonalen Deponieplanung 2024 hat der Kanton den Bedarf an Deponieraum des Typs A bis
E ermittelt und mit den vorhandenen Deponiemd@glichkeiten abgeglichen. Im Zuge der Bedarfs-
analysen sowie der Standortevaluation zeigte sich, dass im Kanton Schaffhausen kurz- bis mit-
telfristig ein Defizit fur die Ablagerung von Abfall des Typs B und langfristig fir den Typ D/E
besteht.

Gestutzt auf diese Erkenntnisse aktualisierte der Kanton die diesbeziiglichen Planungsgrund-
satze und Ziele. Der Bericht zur Abfallplanung («Abfallplanung — Uberprifung der Massnahmen
aus der Abfallplanung») sowie der Bericht zur Deponieplanung («Deponieplanung Kanton
Schaffhausen») wurden am 5. August 2025 vom Regierungsrat des Kantons Schaffhausen be-

schlossen und bilden die fachliche Grundlage der aktuellen Richtplananpassung.

Um langfristig Uber den notwendigen Deponieraum zu verfiigen, definiert das angepasste Richt-
plankapitel zu erweiternde Deponiestandorte: Die Erweiterungen der Standorte Birchbiel (Ab-
falle Typ B, «Festsetzung») und Pflumm (Abfalle Typ D/E, «Vororientierung») sowie der Deponie
Biberegg (Abfalle Typ B, «Festsetzung») werden deshalb neu in den Richtplan aufgenommen.
Der vorangegangene Planungs- und Evaluationsprozess der Deponiestandorte bzw. Erweite-

rungen war kantonsintern breit abgestitzt.

Der Umgang mit Abféallen orientiert sich an einer klaren, aus dem Umweltschutzgesetz abgelei-
teten Priorisierung: Im Vordergrund steht die Vermeidung bzw. Verminderung von Abfallen. Wo
dies nicht mdglich ist, wird die Verwertung bzw. das Recycling angestrebt. Nicht verwertbare
Restabfélle sind schliesslich umweltvertraglich zu lagern. Mit dieser Rangigkeit wird den Grund-
séatzen der Kreislaufwirtschaft Rechnung getragen (vgl. Berichte Abfallplanung und Deponiepla-
nung vom 30. Juni 2025).



Radioaktive Abfalle (Kapitel VE4.2): Das Sachplanverfahren des Bundeamtes fur Energie
BFE verfolgt das Ziel, den geeignetsten Standort fur ein Tiefenlager fur schwach- und mittelak-
tive (SMA) und fur hochaktive Abfalle (HAA) zu finden und die Grundlagen fiir die entsprechen-

den Rahmenbewilligungsgesuche zu liefern.

Nach dem 2024 getroffenen Entscheid der Nationalen Genossenschatft fur die Lagerung radio-
aktiver Abfélle (Nagra) zugunsten des Standorts Nordlich Lagern in den Kantonen Aargau und
Zirich schloss der Bund im Juni 2025 die Prifung mit positivem Ergebnis ab. Daher sind die
bisherigen Richtplaninhalte veraltet und zu aktualisieren. Folglich entfallen grosse Teile der be-

stehenden Texte im Kapitel.

- Siedlungsentwasserung und Abwasserreinigung (Kapitel VE5)

Anlass fir die Anpassung des Kapitels VE5 (Abwasserreinigung) war die Aktualisierung der
Karte 01 (Kehrrichtverbrennung und Abwasserreinigung - inklusive Deponiestandorte) des Ka-
pitels VE5. Im Richtplantext waren die Beschriebe und Vorhaben nicht mehr aktuell, da es im
System der Abwasserreinigung und den einzelnen Abwasserreinigungsanlagen (ARA) zwi-
schenzeitlich zu zahlreichen Ausbauten, Erneuerungen und Zusammenschliissen gekommen
ist. Die neuen Planungsgrundsatze stutzen sich auf den kantonalen Wasserwirtschaftsplan oder
entsprechen einer etablierten, aber bislang nicht im Richtplan verankerten Planungspraxis des
Kantons. Zudem wurde ein neuer Grundsatz zum Thema Ruickbau im Hinblick auf die Kreislauf-
wirtschaft aufgenommen. Die neu eingefligte Abstimmungsanweisung 4-5-1/A1 erteilt den Auf-
trag fur eine langfristige Konzeption der Abwasserreinigungsanlagen durch den Kanton. Die
Okologischen Anforderungen an die Abwasserentsorgung werden zukUnftig weiter steigen. Ver-
anderte gesetzliche Grundlagen erfordern zudem Anpassungen der technischen Standards
bzw. der Reinigungsstandards. Damit diese Entwicklung unter Berticksichtigung der ékonomi-
schen und betrieblichen Anforderungen erfolgen kann, ist eine gesamthafte Strategie zum kiinf-
tigen Umgang mit der Infrastruktur notwendig. Fir den Umgang mit unverschmutztem Wasser
wird ein neuer Grundsatz eingefiigt; auch die Vorgehensweise fir die Abwasserreinigung aus-

serhalb der Bauzonen wird prazisiert.

V. Richtplanverfahren: Erarbeitung, Mitwirkung und Vorprifung

1. Erarbeitungsprozess

Die Erarbeitung der vorliegenden Richtplanvorlage begann 2022. Aufgrund personeller Ver-

anderungen und Vakanzen im Planungs- und Naturschutzamt hat sich der Prozess verz6-



gert. Die Richtplanvorlage entstand schwerpunktméassig in den Jahren 2024/25 unter Feder-
fuhrung des Planungs- und Naturschutzamts (PNA) in Kooperation mit den zustandigen kan-

tonalen Fachamtern bzw. Fachstellen.

2. Fachliche Koordinierung

Bewusst erfolgte 2024 eine fachliche Koordinierung der Vernehmlassungsverfahren zur kan-
tonalen Abfallplanung sowie des Richtplankapitels «Abfallbeseitigung»: Das zeitlich parallel,
jedoch in je eigenstéandigen Verfahren in Verantwortung des Departements des Innern (DI)
in die Mitwirkung gegebene Abfall- und Deponiekonzept («Abfallplanung Kurzbericht (...)
vom 31. Juli 2024» sowie Bericht «Deponieplanung Kanton Schaffhausen vom August
2024») beschloss der Regierungsrat des Kantons Schaffhausen am 5. August 2025. Das
Abfall- und Deponiekonzept bildet die fachliche Grundlage fir die Revision des Richtplanka-
pitels VE4.

3. Vernehmlassung

Der Regierungsrat hat die Vorlage fur die Richtplananpassung «2022» mit Beschluss vom
3. September 2024 zur Anhoérung, offentlichen Auflage und Vorprifung beim Bund verab-
schiedet und freigegeben. Die 60-tdgige Anhérung und 6ffentliche Auflage dauerte vom 13.
September bis zum 15. November 2024 und erfolgte digital per E-Mitwirkung. Parallel dazu
fand eine kantonsinterne Vernehmlassung statt und die Vorlage wurde dem Bund zur Vor-
prifung eingereicht. Der Vorprifungsbericht des Bundesamts fir Raumentwicklung (ARE)

ging am 17. Dezember 2024 beim Baudepartement des Kantons Schaffhausen ein.

Im Zuge der o6ffentlichen Auflage gingen 37 Stellungnahmen mit insgesamt 262 Ruckmel-
dungen (Antragen) ein. Die hohe Zahl von Rickmeldungen verdeutlicht, dass die Revisions-
themen und die Anpassungen auf grosses offentliches Interesse stiessen. Der Mitwirkungs-
prozess und die Vorprifung des Bundes filhrten zu einer Prazisierung der Richtplaninhalte.
Die Themen der Stellungnahmen sowie der darin enthaltenen Antrage sind ausfihrlich im
Mitwirkungsbericht zur Richtplananpassung dokumentiert. Dort wird auch dargestellt und be-
griindet, warum Antrage nicht beriicksichtigt wurden und welche Antrage zu Anderungen im

Richtplandokument flihrten.



4, Vorprufung durch den Bund

Die Vorprifung durch den Bund zur eingereichten Richtplanteilrevision fiel insgesamt positiv
aus. Der Bund begriisst insbesondere das Bestreben des Kantons Schaffhausen, den Richtplan
zu straffen und auf das Wesentliche zu fokussieren. Die Antrage und Hinweise aus der Vorpri-
fung des Bundes werden im Erlauterungsbericht zur Revision ausfiihrlich gewirdigt, weshalb

nachfolgend nur eine knappe Zusammenfassung erfolgt.

Hinweise und Antrédge des Bundes bezogen sich insbesondere auf die folgenden Abschnitte:
Der Bund forderte den Kanton Schaffhausen auf, die Deponieplanung im Hinblick auf die Auf-
nahme des Deponievolumens fir den Abraum des geplanten Sicherheitsstollens am Fasen-
staubtunnel (geschatzte 42'000 m?3) anzupassen und mit dem Bundesamt fur Strassen ASTRA

abzustimmen.

Darlber hinaus wurden drei weitere Auftrage zur Anpassung und Weiterentwicklung erteilt:

Erweiterung Deponiestandort Pflumm (Gachlingen): In Bezug auf die geplante Erweiterung des
Deponiestandortes muss der Kanton die Berlicksichtigung des BLN-Objekts Nr. 1102 «Randen»
stufengerecht sicherstellen. Es ist aufzuzeigen, dass die Erweiterung keine erheblichen Beein-

trachtigungen der Schutzziele zur Folge hat.

Berticksichtigung angrenzender Schutzgebiete durch die ARA «Bibertal-Hegau»: Die Richtplan-
unterlagen sind stufengerecht im Sinne der Berticksichtigung der Ziele des angrenzenden BLN-
Gebiets Nr. 1411 «Untersee—Hochrhein» sowie zum Umgang mit mdglichen Konflikten im Zu-

sammenhang mit dem Uberregionalen Wildtierkorridor zu ergénzen.

Standort der ARA «R&ti»: Im Rahmen einer tbergeordneten, langfristigen Planung der ARA-
Infrastruktur soll geprift werden, ob der heutige Standort «R&ti» im BLN-Gebiet Nr. 1412
«Rheinfall» gegebenenfalls durch einen alternativen Standort ausserhalb des BLN-Perimeters

ersetzt werden kann.



Sehr geehrte Frau Préasidentin

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestitzt auf die vorstehenden Ausfiihrungen beantragen wir, auf die Vorlage einzutreten und

der im Anhang beigefiigten Teilrevision «2022» des Kantonalen Richtplans Schaffhausen zu-

zustimmen.
Schaffhausen, 9. Dezember 2025 Im Namen des Regierungsrates
Der Président:
Martin Kessler
Der Staatsschreiber:
Dr. Stefan Bilger
Anhénge
Anhang 1: Kantonaler Richtplan Schaffhausen, Teilrevision «2022» mit den folgenden Ein-
zeldokumenten:
- vier gednderte Richtplankapitel - L5, L7, VE4 und VE5
- vier Synopsen
- Erlauterungsbericht zur Teilrevision
- Mitwirkungsbericht zur Teilrevision
- 2 Karten als PDF
Anhang 2: Beschlussentwurf Gber die Genehmigung der Teilrevision «2022» des Kantona-

len Richtplans vom 9. Dezember 2025



Richtplananpassung 2022
RRB XXX/XXX

Richtplan

Kanton Schaffhausen




L

Landschatft




O

Ausgangslage

Ziele und
Planungsgrundsatze

Landschaft | Kantonaler Richtplan Schaffhausen

L5 Wald

Die Waldflache im Kanton Schaffhausen betragt rund 12'500 ha, was
42% der gesamten Kantonsflache entspricht. Der Wald liefert den
nachwachsenden Rohstoff Holz, bietet dem Menschen Raum fur Er-
holung, ist Lebensraum fur eine Vielzahl von Tieren und Pflanzen, leis-
tet einen wesentlichen Beitrag zum Schutz von Trinkwasser und sorgt
fur den Schutz von Siedlungen und Infrastrukturen vor Naturgefahren.
Zudem pragt der Wald das Landschaftsbild, bindet CO2 und leistet ei-
nen wichtigen Beitrag an den Klimaschutz.

Der Wald ist keine Nutzungszone.

e Der Wald ist in seiner Flache, seiner Qualitat sowie seiner raumli-
chen Verteilung zu erhalten.

* Die Waldflache soll im gesamten Kantonsgebiet nicht zunehmen.

e Es ist sicherzustellen, dass der Wald seine Schutz-, Wohlfahrts-
und Nutzfunktion auch unter veranderten klimatischen Bedingun-
gen erfullt. Die durch den Wald erbrachten Leistungen sind zu
erhalten und zu férdern.

* Die einheimische Artenvielfalt im Wald ist zu erhalten und die Di-
versitat zu verbessern.

e Der Wald ist nach den Grundsétzen des naturnahen Waldbaus zu
bewirtschaften.

¢ Wald- und Raumplanung sind miteinander abzustimmen.
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Landschaft | Kantonaler Richtplan Schaffhausen

L5.1 Walderhaltung

1-5-1/1 Statische Waldgrenzen

Der Kanton legt in Zusammenarbeit mit den Gemeinden fUr das ge-
samte Kantonsgebiet statische Waldgrenzen fest. Die rechtskrafti-
gen Waldgrenzen werden im Zonenplan als statische Waldgrenzen
eingetragen. Solange keine Waldfeststellung erfolgt ist, kommt der
dynamische Waldbegriff uneingeschrankt zum Tragen. Die Feststel-
lung, ob eine Flache als Wald im rechtlichen Sinn zu qualifizieren ist,
muss im Einzelfall nach den Bestimmungen der eidgendssischen
und kantonalen Waldgesetzgebung geklart werden.

RiplaNr: 1-5-1/1

Koordination: Festsetzung
Federfihrung: Kantonsforstamt
Termin: 2040

Planeintrag: Geoportal
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Landschaft | Kantonaler Richtplan Schaffhausen

L5.2 Waldplanung

1-5-2/1 Kantonaler Waldplan

Der Kanton erarbeitet einen kantonalen Waldplan und stimmt ihn
mit der Richtplanung ab. Der kantonale Waldplan koordiniert die fur
den Wald raumwirksamen 0Offentlichen Interessen und legt die kan-
tonalen Ziele fur die langfristige Waldentwicklung fest.

Der kantonale Waldplan definiert die in den kommunalen Waldfunk-
tionsplanen auszuscheidenden Waldfunktionen, deren Ziele und
Kriterien sowie die Grundsétze flr die Waldpflege und Verjingung.
Er bezeichnet die Gebiete oder Objekte von nationaler und kanto-
naler Bedeutung, welche in den kommunalen Waldfunktionsplanen
und Betriebspl&nen zu berUcksichtigen sind. Dazu z&hlen:

e |andschaften von nationaler und kantonaler Bedeutung;
e  Schutzwald vor Naturgefahren;

e Naturschutzinventar Kanton Schaffhausen;

e \Waldreservate

RiplaNr: 1-5-2/1

Koordination: Festsetzung

Federfuhrung: Kantonsforstamt

Termin: 2030
Planeintrag: Nein

1-5-2/2 Kommunale Waldfunktionsplédne

Die Gemeinden erstellen und Uberarbeiten die kommunalen Wald-
funktionsplane. Die kommunalen Waldfunktionsplédne dienen der
nachhaltigen Sicherstellung der offentlichen Interessen am Wald.
Sie geben Auskunft Uber die Waldfunktionen und deren Gewich-
tung. Die kommunalen Waldfunktionsplane sind mit dem kantona-
len Waldplan abzustimmen. Sie sind behérdenverbindlich. Die kom-
munalen Waldfunktionsplane dienen den Forstbetriecben als
Grundlage fur die Betriebsplanung. Die Gemeinden Uberprifen
spatestens alle 20 Jahre ihre kommunalen Waldfunktionsplane und
Uberarbeiten sie bei Bedarf.

RiplaNr: 1-5-2/2
Koordination: Festsetzung
Federflhrung: Gemeinden
Termin: 2030

Planeintrag: Geoportal
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1-5-2/3 Schutzwald vor Naturgefahren

Der Kanton Uberprift periodisch die Funktion und den Perimeter
der nach Bundesvorgabe ausgeschiedenen Walder mit Schutz-
funktionen und aktualisiert sie bei Bedarf.

RiplaNr: 1-5-2/3

Koordination: Festsetzung
Federfuhrung: Kantonsforstamt
Termin: Daueraufgabe
Planeintrag: Geoportal

1-5-2/4 Waldreservate

Der Kanton scheidet zum langfristigen Schutz und zur Erhaltung
von dkologisch besonders wertvollen Waldgebieten oder bedrohten
Arten eigentimerverbindlich Waldreservate aus. Waldreservate de-
cken die Kerngebiete der dkologischen Infrastruktur im Wald ab.

Es werden zwei Arten von Waldreservaten unterschieden:

e  Sonderwaldreservate (mit Eingriffen);
e Naturwaldreservate (ohne Eingriffe).

Die Waldreservate und das Naturschutzinventar sind miteinander
abzugleichen.

RiplaNr: 1-5-2/4

Koordination: Festsetzung
Federfuhrung: Kantonsforstamt
Termin: 2030

Planeintrag: Geoportal
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L7 Naturgefahren

Naturgefahren sind ausserordentliche Ereignisse, die zu erheblichen
Personen- und Sachschaden fihren und grosse volkswirtschaftliche
Schaden verursachen kénnen. Hochwasser und Oberflachenabfluss
nach Starkniederschlagen stellen im Kanton Schaffhausen die bedeu-
tendsten Naturgefahren dar. In zweiter Linie treten zudem Massenbe-
wegungen auf (Rutschungen, Stein-/Blockschlag). Angesichts des Kili-
mawandels ist von einer Risikozunahme durch Naturgefahren
auszugehen.

Der Schutz vor Naturgefahren erfolgt durch eine Kombination aus
raumplanerischen, organisatorischen und baulichen Massnahmen so-
wie durch einen sachgerechten Unterhalt und die kontinuierliche Be-
obachtung der Gefahrenprozesse.
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Ziele und ¢ Die Raumnutzung berlcksichtigt Gefahren und Risiken und mini-
Planungsgrundsatze miert diese mit den Instrumenten des integralen Risikomanage-
ments.

Die Gemeinden und der Kanton berlcksichtigen bei ihren raum-
wirksamen Tatigkeiten die Gefahrenkarten und die Gefahrenhin-
weiskarten sowie die Gefahrdungskarte Oberflachenabfluss.

Gefahrengebiete sind, wenn moglich, zu meiden. Wo Gefahren-
gebiete nicht gemieden werden kdnnen, sind diese in erster Linie
durch Unterhaltsmassnahmen (z. B. Unterhalt bestehender
Schutzbauten, Schutzwaldpflege), durch raumplanerische Mass-
nahmen oder durch organisatorische Massnahmen zu sichern.
Reicht dies nicht aus, sind in zweiter Linie bauliche Schutzmass-
nahmen oder Objektschutzmassnahmen zu treffen.

Neue Nutzungen sind der Gefahrensituation anzupassen (z. B.
Objektschutz, Nutzungsauflagen). Bei Umbauten oder Umnutzun-
gen bestehender Gebaude sind risikobasierte Auflagen einzufor-
dern.

Der Erhaltung und Wiederherstellung naturlicher Hochwasser-
Ruckhaltegebiete, der Schutzfunktion des Waldes und der Rena-
turierung der Fliessgewasser kommt eine hohe Bedeutung zu.

Der Hochwasserschutz erfolgt in erster Linie durch Gewasserun-
terhalt und Gewasserrevitalisierung sowie der Sicherung eines
gesetzeskonformen Gewésserraums. Falls dies nicht ausreicht
oder nicht méglich ist, sind in zweiter Linie bauliche Hochwasser-
schutzmassnahmen zu treffen.

Die Regenbewirtschaftung erfolgt ganzheitlich und mdoglichst de-
zentral unter Berlcksichtigung der Siedlungsentwasserung, des
Oberflachenabflusses, des Hochwasserschutzes und unter Ein-
bezug der Raumplanung.

Die Entwasserungstopografie und die Fliesswege des Oberfla-
chenwassers sind bei der (Gebiets-)Planung miteinzubeziehen.

Um die Versickerung und damit die Neubildung der Grundwasser-
reserven zu fordern, sind die Flachen im Siedlungsgebiet nach
Moglichkeit wasserdurchlassig zu gestalten. Bei funktional nicht
erforderlichen versiegelten Flachen ist eine Entsiegelung zu pri-
fen.

Die Gemeinden und der Kanton beachten bei der Massnahmen-
planung die Auswirkungen auf die Nachbarn und arbeiten zusam-
men.
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L7.1 Gefahrenkarte und Gefahrenhinweiskarte
(Hochwasser)

1-7-1/1 Behérdenverbindliche Grundlagen erstellen und nach-
fihren

Der Kanton erarbeitet als Grundlagen fur den Schutz vor Naturge-
fahren die Gefahrenkarte sowie die Gefahrenhinweiskarte. Die Ge-
meinden werden bei der Erarbeitung moglichst eng einbezogen.
Beide Karten sind behordenverbindlich und Uber das Geoportal
des Kantons verfugbar.

Die Gefahrenhinweiskarte zeigt die potenziellen Gefahrengebiete
fUr Extremhochwasserereignisse (EHQ) ausserhalb des Gefahren-
kartenperimeters auf. Zuséatzlich wurde fir Hochwasserereignisse
mit einer Jahrlichkeit von 100 Jahren (HQ100), die statistisch ein-
mal in hundert Jahren eintreten, eine Intensitatskarte mit drei Inten-
sitatsstufen erstellt. Anhand der Intensitatsstufen kénnen grobe
Angaben zur Wassertiefe bzw. Fliessgeschwindigkeit gemacht wer-
den. Die Gefahrenhinweiskarte ist dort, wo keine Gefahrenkarte
vorliegt, als verbindliche Grundlage zu bericksichtigen (z. B. bei
Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone).

Die Gefahrenkarte ist detaillierter als die Gefahrenhinweiskarte und
weist die Gefahrdung durch Hochwasser, Sturz und Rutsch fur das
Siedlungsgebiet, die Kantonsstrassen und Sonderobjekte aus.

Der Kanton Uberprift und aktualisiert die Gefahrenkarte und Ge-
fahrenhinweiskarte in Zusammenarbeit mit den Gemeinden perio-
disch oder bei wesentlichen Veranderungen der Gefahrdung, z. B.
infolge neuer Datengrundlagen, erfolgter Ereignisse oder umge-
setzter Schutzmassnahmen. Er fuhrt den Ereigniskataster laufend
nach. Das Vorgehen zur Nachfuhrung der Gefahrenkarte erfolgt
nach den Vorgaben des Kantons.

RiplaNr: 1-7-1/1
Koordination: Festsetzung
Federfuhrung: Tiefbau SH
Planeintrag: Geoportal
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1-7-1/2 Umsetzung in der Nutzungsplanung

Die Gemeinden setzen die Gefahrenkarte grundeigentimerverbind-
lich in ihrer Nutzungsplanung um und informieren die Grundeigen-
timerschaft Uber eine mittlere oder erhebliche bestehende Gefahr-
dung. Sie prufen auch bei Nutzungsplanungsteilrevisionen die im
Zonenplan festgesetzten sog. «Umbhillende Naturgefahren» (alle
von Naturgefahren betroffenen Flachen gemass Naturgefahrenkar-
te). Liegen neue Naturgefahrenflachen ausserhalb der bestehenden
«Umhullenden Naturgefahren» vor, so muss diese Zone im Zonen-
plan angepasst werden, damit sie mit der aktuellen Naturgefahren-
karte Ubereinstimmt.

Die Gemeinden prUfen bei der Massnahmenplanung gegen Natur-
gefahren fallweise, ob eine bessere Losung zusammen mit mehre-
ren Gemeinden (in gemeindlichen Zweckverbanden) erreicht wer-
den kann. Dabei bietet der Kanton Hand fir gemeinsame Ldsungen
und unterstitz die Gemeinden bei Bedarf fachlich.

RiplaNr: 1-7-1/2
Koordination: Festsetzung
Federfuhrung: Gemeinden
Planeintrag: Geoportal
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1-7-1/3 Einschrédnkungen nach Gefdhrdungsklassen

Zum Schutz von Menschen und Tieren und zur Vermeidung von
Sachschéden gelten je nach Gefahrdungsklasse folgende Ein-
schréankungen bzw. Pflichten fur die bauliche Nutzung:

Erhebliche Gefahrdung: Verbotsbereich (rot)

e Verbot von Ein- und Aufzonungen;
e  Ruckzonung nicht Uberbauter Bauzonen.

Mittlere Geféahrdung: Gebotsbereich (blau)

e Verbot der Ausscheidung von Zonen mit empfindlicher oder
publikumsintensiver Nutzung. Baubewilligungen sind nur mit
Auflagen bezlglich des Objektschutzes zu erteilen;

e Festlegung von Anforderungen an die raumliche Anordnung,
Nutzung und Gestaltung von Bauten und Anlagen.

Geringe Gefahrdung und Restgefahrdung:
Hinweisbereich (gelb, weiss-gelb)

e \Vermeiden von Anlagen mit sehr hohem Schadenpotenzial
(Sonderrisiken). Die Sonderrisiken sind im kantonalen Leitfaden
definiert.

Durch die Veradnderung der Gefédhrdungsklasse aufgrund geeigneter
Schutzmassnahmen koénnen diese Einschrankungen gemindert
werden.

Es gilt die Schutzzielmatrix gemass kantonalem Leitfaden flr den
angestrebten Schutz in Bezug auf die Haufigkeit und Intensitat von
Naturereignissen.

RiplaNr: 1-7-1/3
Koordination: Festsetzung
Federfuhrung: Tiefbau SH
Planeintrag: Nein
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1-7-1/4 Objektschutznachweis

Neu- und Umbauten innerhalb der Bauzone in Gefahrengebieten
werden im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens beurteilt.

Bei Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone wird anhand der Gefah-
renhinweiskarte festgestellt, ob sich das Bauvorhaben innerhalb
eines potenziellen Gefahrengebietes befindet.

Liegt ein Bauvorhaben im Naturgefahrenbereich, muss der Bauherr
nachweisen, dass er mit der Massnahme:

e die erhebliche Gefahrdung (rot) oder die mittlere Gefédhrdung
(blau) behebt.

e die Gefahrdung nicht auf Nachbargrundsttcke Ubertragt.

Die Anforderungen und die Anwendung des Objektschutzes sind
verbindlich in drei kantonalen Leitfaden zum Thema Naturgefahren
geregelt.

RiplaNr: 1-7-1/4
Koordination: Festsetzung
Federfihrung: Gemeinden
Planeintrag: Nein
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L7.2 Hochwasser

1-7-2/1 Hochwasser-Schutzmassnahmen

Die Gemeinden legen gemeinsam mit dem Kanton die notwendigen
Schutzmassnahmen fest. Die Art des Hochwasserschutzes wird si-
tuationsabhangig und risikobasiert festgelegt und erfolgt in Abstim-
mung mit der kantonalen Revitalisierungsplanung.

Die Gemeinden legen in Zusammenarbeit mit dem Kanton den
Standort fur die Ausflihrung der Massnahme fest, planen ein ent-
sprechendes Bauprojekt und holen die notwendigen Bewilligungen
ein (Baubewilligung und Rodungsbewilligung, falls ein Waldareal
betroffen ist). Die Ausflhrung der Massnahmen obliegt den Ge-
meinden. Sie kann beim Kanton Beitradge beantragen. Die Gemein-
den prufen bei der Massnahmenplanung fallweise, ob eine bessere
Ldsung unter Einbezug mehrerer Gemeinden moglich ist. Der Kan-
ton bietet Hand fur gemeinsame Lodsungen.

Die im Richtplan ausgewiesenen Ubergeordneten Interessen sind
zu berucksichtigen.

RiplaNr: 1-7-2/1
Koordination: Festsetzung
Federfuhrung: Gemeinden
Planeintrag: Nein

Richtplananpassung 2022 - Stand 1.Dezember 2025

84



L ; Landschaft | Kantonaler Richtplan Schaffhausen

L7.3 Oberflachenabfluss

Als Oberflachenabfluss wird jener Anteil des Regenwassers bezeich-
net, der bei besonders starken Niederschlagen auf der Gelandeober-
flache zu einem Gewasser oder zu einer Mulde hin abfliesst. Er zeich-
net sich meist durch kurze Vorwarnzeiten, wenige Zentimeter
Wassertiefe und oft als Abfluss entlang von Wegen und Strassen aus.

1-7-3/1 Gefdhrdungskarte Oberfldchenabfluss

Die Gefahrdungskarte Oberflachenabfluss zeigt die potenziell durch
Oberflachenabfluss gefahrdeten Gebiete und die zu erwartenden Fliess-
tiefen. Sie ist behdrdenverbindlich und Uber das Geoportal des Kantons
verfugbar.

Die Gefahrdungskarte Oberflachenabfluss erganzt die Gefahrenkarte
und die Gefahrenhinweiskarte als behdrdenverbindliche Grundlagen fur
den Schutz vor Naturgefahren. Sie ist von den kantonalen Fachstellen
und den Gemeinden insbesondere bei folgenden Aufgabestellungen und
Tatigkeiten zu bertcksichtigen:

e  Planung von Neu- oder Umbauten (Beratung, Baubewilligungs-
verfahren, Objektschutz).

e Nutzungsplanung, Quartierpléane.

e  FErarbeitung von Wasserbauprojekten (Hochwasserschutz).

e Notfallplanung, Einsatzplanung der Schadenwehren.

e  Aktualisierung der Gefahrenkarten i. d. R. alle 5-10 Jahre (de-
taillierte Beurteilung des Oberflachenabflusses).

e Dimensionierung der Siedlungsentwéasserung.

Die Umsetzung ist im kantonalen Leitfaden zur Anwendung der Ober-
flachenabflusskarte geregelt.

RiplaNr: 1-7-3/1
Koordination: Festsetzung
Federfuhrung: Tiefbau SH
Planeintrag: Geoportal
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1-7-3/2 Oberflachenabfluss-Schutzmassnahmen

Die Gemeinden sorgen fuir eine moglichst gefahrlose Ableitung des Ober-
flachenwassers sowie einen dezentralen Wasserrlickhalt. Sie erarbeiten
im Rahmen des Generellen Entwasserungsplans (GEP) das Teilprojekt
Oberflachenabfluss und ergreifen unter Berlcksichtigung der Fliesswege
Massnahmen, um Schéden durch Oberflachenabfluss zu verringern. Die
Gemeinden sind gehalten, die Versickerung und Verdunstung des Re-
genwassers zu férdern. Zudem prufen sie, entsprechende Vorschriften
in die Bau- und Nutzungsordnung aufzunehmen.

Die Gemeinden prifen bei der Massnahmenplanung fallweise, ob eine
bessere Ldsung unter Einbezug mehrerer Gemeinden mdglich ist. Der
Kanton bietet Hand fOr gemeinsame Ldsungen. Die Ausfuhrung der
Massnahmen obliegt den Gemeinden.

RiplaNr: 1-7-3/2
Koordination: Festsetzung
Federfihrung: Gemeinden
Planeintrag: Nein
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VE4 Abfallbeseitigung

Die Kantone sind gesetzlich dazu verpflichtet, eine Abfallplanung zu
erstellen und diese regelmassig zu aktualisieren. Damit zeigen sie
Massnahmen zur Verminderung und Verwertung des Abfalls sowie den

Bedarf an Abfallanlagen und Deponieraum auf.

e Der Umgang mit Abféllen richtet sich nach folgenden Prioritaten:
1. Vermeidung/Verminderung von Abféllen;
2. Verwertung/Recycling von Abféllen;
3. Umweltvertragliche Lagerung von nicht verwertbaren Restab-
fallen.

e Die naturlichen Ressourcen sind zu schonen. Stoffkreislaufe sind,
wo immer moglich und sinnvoll, zu schliessen. Das beinhaltet
weitgehende stoffliche und nach Mdglichkeit energetische Ver-
wertung. Der Einsatz von qualitativ hochwertigen Recyclingmate-
rialien ist zu starken.

Geeignete biogene Abfalle sind durch Kompostierung oder Ver-
garung zu verwerten. Die Vergdrung mit Nutzung der Energie ist
der reinen Kompostierung vorzuziehen. Solche Anlagen sind vor-
zugsweise in der Industrie-/Gewerbezone zu realisieren. Wenn die
verarbeitete Biomasse einen engen Bezug zum Standortbetrieb
hat, kann er auch in der Landwirtschaftszone errichtet werden.
Die Nahrstoffe mUssen in geeigneter Form dem Kreislauf wieder
hinzugeflgt werden.

Die Entsorgungssicherheit ist zu gewahrleisten. Die Kapazitaten
und Funktionsféhigkeiten der Anlagen fur das Sammeln, Rezyklie-
ren, die Behandlung und Ablagerung von Abfallen sind langfristig
zu sichern.

e Die Offentliche Hand Ubernimmt in der Abfallwirtschaft eine Vor-
bildfunktion.

¢ Die Abfallbewirtschaftung ist im regionalen Kontext und Uber die
Kantonsgrenzen hinweg zu koordinieren.
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VE4.1 Deponien

Die Verordnung uber die Vermeidung und die Entsorgung von Abféallen
(Abfallverordnung, VVEA) unterscheidet zwischen flnf verschiedenen
Deponietypen. Sie sind mit den Buchstaben A bis E gekennzeichnet,
die in aufsteigender Reihenfolge fUr das zunehmende Geféahrdungs-
potenzial der dort abgelagerten Stoffe stehen.

Im Kanton Schaffhausen gibt es keine Deponien des Typs A. Die be-
stehenden Kiesabbaugebiete sind mit einer Wiederauffullungspflicht
belegt. Die Verfullung der bestehenden, bewilligten und geplanten Gru-
ben mit unverschmutztem Aushub wird fur die ndchsten 40 bis 60 Jah-
re reichen. Fur zuséatzliche Deponien des Typs A besteht zurzeit kein
Bedarf.

Die im Kanton Schaffhausen anfallenden Abfélle des Typs B werden
auf den drei Deponien BirchbUel (Siblingen), Schwanental (Buchberg
und Eglisau/ZH) und Paradies (Schlatt/ZH) abgelagert. Alle drei Depo-
nien sind mittelfristig verflllt. Es besteht Bedarf an zusatzlichem De-
ponieraum des Typs B.

Im Kanton Schaffhausen gibt es keine Deponie des Typs C. Ein Bedarf
daflr wird zurzeit nicht gesehen.

Die Deponie Pflumm (Géachlingen) ist die einzige Deponie des Typs D
und E im Kanton Schaffhausen. Die beiden Kompartimente der Depo-
nie sind mittelfristig verfullt. Zur langfristig gesicherten Entsorgung be-
steht Bedarf an zusatzlichem Deponieraum des Typs D und E.

e FUr die Ablagerung von Abfall sind ausreichende Kapazitaten
bereitzustellen.

* Die Deponieplanung erfolgt bedarfsorientiert und nach den drei
Prioritaten im Umgang mit Abfall.

® Die Deponiemoglichkeiten an den bestehenden Standorten sind
vollstandig auszuschopfen.

* Materialabbaustellen sind den Deponien fur die Verwertung von
unverschmutztem Aushub (Typ A) vorzuziehen.

¢ Erweiterungen von bestehenden Deponien sind, sofern diese aus
Sicht von Raum und Umwelt mdéglich sind, neuen Deponiestand-
orten vorzuziehen.
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4-4-1/A1 Kantonale Deponieplanung

Der Kanton Uberprift im Rahmen seiner Abfallplanung das Angebot
an Ablagerungsmaoglichkeiten fur Abfall periodisch. Er stimmt seine
Deponieplanung mit der Entsorgungsplanung der Nachbarkantone
ab. Der Kanton schafft bei Bedarf die planerischen Voraussetzun-
gen fur ausreichend Deponieraum. Bei der Planung von Deponie-
standorten arbeitet er eng mit den betroffenen Gemeinden und wei-
teren Beteiligten zusammen.

RiplaNr: 4-4-1/A1
Koordination: Festsetzung
Federfuhrung: IKL
Termin: 2030

Planeintrag: Nein

4-4-1/1 Deponie Typ B, Schwanental

Die Deponie befindet sich in der Gemeinde Buchberg. Eine Erwei-
terung ist auf Zlrcher Seite geplant. Eine Abstimmung mit dem
Kanton Zurich ist erforderlich.

RiplaNr: 4-4-1/1

Koordination: Festsetzung

Federfuhrung: IKL

Termin: 2030

Planeintrag: Richtplankarte und Geoportal

4-4-1/2E Deponie Typ D/E, Erweiterung Pflumm

Der Deponiestandort Pflumm in der Gemeinde G&chlingen ist um
die Etappe 5 zu erweitern. Die Erweiterung ist im nachgelagerten
Verfahren sorgfaltig mit dem BLN-Gebiet 1101 Randen abzustim-
men.

RiplaNr: 4-4-1/2E

Koordination: Vororientierung
Federfuhrung: IKL

Termin: 2040

Planeintrag: Richtplankarte und Geoportal
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4-4-1/3E Deponie Typ B, Erweiterung Birchbliel

Der Deponiestandort Birchbuel in der Gemeinde Siblingen ist im
Bereich Pflummwis zu erweitern. Die Erweiterung ist im nachgela-
gerten Verfahren sorgfaltig mit dem BLN-Gebiet 1101 Randen ab-
zustimmen.

RiplaNr: 4-4-1/3E

Koordination: Festsetzung

FederfUhrung: IKL

Termin: 2030

Planeintrag: Richtplankarte und Geoportal

4-4-1/4 Deponie Typ B, Erweiterung Bibermeregg

Der ehemalige Deponiestandort Bibermeregg in der Gemeinde
Thayngen ist zu erweitern. Die Erweiterung ist im nachgelagerten
Verfahren sorgfaltig mit dem Amphibienlaichgebiet von nationaler
Bedeutung (Wanderobjekt SH 1301, Lattgrueb) und dem regiona-
len Naturpark Nr. 33 Schaffhausen abzustimmen.

RiplaNr: 4-4-1/4

Koordination: Festsetzung

Federfuhrung: IKL

Termin: 2030

Planeintrag: Richtplankarte und Geoportal
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VE4.2 Lagerung radioaktiver Abfélle

In der Schweiz anfallende radioaktive Abfélle missen gemass Art. 30
Abs. 2 des Kernenergiegesetzes (KEG) grundsétzlich im Inland ent-
sorgt werden. Im Rahmen des durch den Bund geleiteten Sachplan-
verfahrens wird nach geeigneten Standorten flr geologische Tiefenla-
ger fUr radioaktive Abfalle gesucht.

Im Kanton Schaffhausen gilt das kantonale Gesetz gegen Atommdull-
Lagerstatten (SHR 814.500).

¢ Die Sicherheit der Bevélkerung hat Prioritat.

* Negative Auswirkungen auf Raum, Umwelt, Gesellschaft und
Wirtschaft sind soweit méglich zu vermeiden oder, wo diese un-
umganglich sind, zu kompensieren.

e Standorte, Transportwege und Umschlageplatze mit eindeutigen,

sicherheitstechnischen Nachteilen sind auszuschliessen.

¢ Die Anliegen der betroffenen Bevodlkerung und der Gemeinden
sowie interessierter Organisationen sind soweit moglich und mit
den Zielen des vorliegenden Richtplans vereinbar, mitzubertick-
sichtigen.

4-4-2/1 Stufengerechte Abkldrung der Auswirkungen eines geo-
logischen Tiefenlagers

Der Kanton Schaffhausen setzt sich beim Bund im Rahmen seiner
Moglichkeiten dafir ein, dass die mit einem geologischen Tiefenla-
ger verbundenen Auswirkungen auf Raum, Umwelt, Gesellschaft
und Wirtschaft rechtzeitig und stufengerecht abgeklart werden, da-
mit diese Grundlagen im Sinne einer Wirkungsbeurteilung beim Ab-
schluss des Standortwahlverfahrens (Ende Etappe 3 des Sachplan-
verfahrens) vorliegen.

Der Kanton folgt in seinem Handeln den kantonalen Grundséatzen
und wirkt darauf hin, dass die negativen Auswirkungen auf den
Kanton Schaffhausen minimiert werden.

RiplaNr: 4-4-2/1

Koordination: Festsetzung
FederfUhrung: IKL

Termin: Terminplan Sachplanverfahren
Planeintrag: Nein
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Ausgangslage
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Ver- und Entsorgung | Kantonaler Richtplan Schaffhausen

VE5 Siedlungsentwéasserung und
Abwasserreinigung

Die Abwasserentsorgung ist im Kanton Schaffhausen flachendeckend
gewadhrleistet. Damit sie langfristig weiterhin sicher gewahrleistet und
wirtschaftlich nachhaltig ist, muss die bestehende Infrastruktur unter-
halten und an kunftige Herausforderungen angepasst werden.

Nach wie vor wird ein Grossteil des anfallenden Niederschlagsabwas-
sers im Siedlungsgebiet in die Abwasserreinigungsanlagen eingeleitet.
Der Boden verliert durch die Versiegelung (abgedeckt mit weitgehend
undurchléassigen Materialien) den gréssten Teil seiner natirlichen dko-
logischen Funktionen, wie die Fahigkeit zur Aufnahme von Regenwas-
ser und seine Filterfunktion. Versiegelte Flachen erhdhen den oberirdi-
schen Abfluss von Regenwasser und belasten die Kanalisationen mit
unverschmutztem Wasser.

® Nicht verschmutztes Wasser ist in erster Prioritat zu versickern,
in zweiter Prioritat gedrosselt in ein Gewésser einzuleiten und in
dritter Prioritat in die ARA einzuleiten.

¢ \ersiegelte Flachen sind im Siedlungsgebiet zu reduzieren und
die Verdunstung und Versickerung (z. B. Schwammstadtmas-
nahmen) sowie die separate Ableitung von Niederschlagsabwas-
ser (Trennsystem) zu férdern.

Fremdwasser ist vom Abwasser getrennt zu fuhren. Eingedolte
Bache sind von der Kanalisation abzutrennen.

e Verschmutztes Abwasser ist grundsatzlich in einer zentralen Ab-
wasserreinigungsanlage (ARA) zu reinigen. Dort wo ein ARA-AN-
schluss nicht zweckméssig und zumutbar ist, sind geeignete
Massnahmen zu ergreifen.

¢ Es soll eine sichere Abwasserentsorgung gemass dem Stand der
Technik mit einem guten Kosten-Nutzen-Verhaltnis erreicht wer-
den.

Die Abwasserreinigungsanlagen und das Kanalisationsnetz sind
zu unterhalten, zu erneuern und dem Stand der Technik anzupas-
sen.

Um kunftigen Herausforderungen in der Abwasserreinigung in
wirtschaftlicher, dkologischer und betrieblicher Hinsicht optimal
begegnen zu kdnnen, sind Zusammenschllsse von Abwasserrei-
nigungsanlagen regional und weitsichtig zu planen und umzuset-
zen.

Nicht mehr verwendete Abwasserreinigungsanlagen sind, soweit
sinnvoll, weiter zu nutzen (z. B. Regenrickhalt, Stapelvolumen)
und andernfalls zurickzubauen.
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VES5.1 Siedlungsentwésserung und Abwasserreinigung

4-5-1/A1 Kantonale Abwasserreinigungsplanung

Der Kanton unterstitzt die Gemeinden bei der Optimierung der Ab-
wasserentsorgung unter regionalen und gesamtwirtschaftlichen
Gesichtspunkten. Er erstellt hierzu eine regionale Abwasserreini-
gungsplanung und regt, sofern dkologisch, 6ékonomisch und be-
trieblich sinnvoll oder aufgrund der Gewé&sserschutzvorschriften
oder dem Netto-Null Ziel bis 2050 angezeigt, Zusammenschlisse
von kleineren Abwasserreinigungen an grossere leistungsfahigere
an.

RiplaNr: 4-5-1/A1
Koordination: Festsetzung
Federfuhrung: IKL
Termin: 2028-2030
Planeintrag: Nein

4-5-1/A2 Genereller Entwésserungsplan

Die Gemeinden erstellen einen generellen Entwasserungsplan
(GEP), legen Massnahmen fest und setzen diese um. Sie Uberpru-
fen und aktualisieren diesen laufend gemass den Vorgaben des
Kantons.

Die Gemeinden respektive die Abwasserverbande sorgen fur eine
Uberkommunale Koordination der Abwasserentsorgung und prufen
Zusammenschlisse, z. B. bei strengeren Gewésservorschriften
oder dem Netto-Null Ziel bis 2050. Sie sorgen daflr, dass die An-
lagen dem Stand der Technik entsprechen.

RiplaNr: 4-5-1/A2

Koordination: Festsetzung

Federfuhrung: Gemeinden und Abwasserverbande
Termin: Daueraufgabe

Planeintrag: Nein

Richtplananpassung 2022 - Stand 1. Dezember 43



I Ver- und Entsorgung | Kantonaler Richtplan Schaffhausen

4-5-1/A3 Abwasserreinigung ausserhalb der Bauzone

Der Kanton ordnet bei Nutzungsénderungen mit Baubewilligungs-
pflicht von Bauten und Anlagen ausserhalb des Bereichs 6ffentli-
cher Kanalisation Massnahmen zur Beseitigung des Abwassers
nach Stand der Technik an.

RiplaNr: 4-5-1/A3
Koordination: Festsetzung
Federfuhrung: Baudepartement
Termin: Daueraufgabe
Planeintrag: Nein

VEb5.2 Abwasserreinigungsanlagen

4-5-2/1 ARA Hallau

Die ARA ist mit einer 4. Reinigungsstufe zur Elimination der Mikro-
verunreinigungen (Projekteingabe bis spatestens 2035 und Inbe-
triebnahme bis spéatestens 2040) auszubauen. Die Parkziele des
regionalen Naturparks Nr. 33 «Schaffhausen» sind dabei zu beach-
ten.

RiplaNr: 4-5-2/1

Koordination: Festsetzung

Federfuhrung: Abwasserverband Klettgau
Termin: 2035/ 2040

Planeintrag: Richtplankarte und Geoportal

4-5-2/4 ARA Bibertal-Hegnau

Die ARA ist mit einer 4. Reinigungsstufe zur Elimination der Mikro-
verunreinigungen (Projekteingabe bis spatestens 2035 und Inbe-
triebnahme bis spéatestens 2040) auszubauen. Das BLN-Gebiet Nr.
1411 «Untersee-Hochrhein» und der Wildtierkorridor SH-11 sind
dabei zu bertcksichtigen.

RiplaNr: 4-5-2/4

Koordination: Festsetzung

Federfuhrung: Abwasserzweckverband Hegau-Sid und Abwasserverband
Bibertal

Termin: 2035/ 2040

Planeintrag: Richtplankarte und Geoportal
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Bemerkung zur Anpassung
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Neuer Text
Textverschoben
Celdsel T

L5 Wald L5 Wald

Ausgangslage - zu |6sende Aufgaben

Die Waldflache im Kanton Schaffhausen betragt rund
12'500 ha (Quelle: Kommunale Waldfunktionsplane).
Der Waldanteil von 42 % liegt deutlich Giber dem schwei-
zerischen Durchschnitt von 31 %. Die Waldflache im
Kanton Schaffhausen hat in den vergangenen 20 Jah-
ren maximal um 500 a zugenommen. Dies entspricht ei-
nem Wachstum von 0,04 % der gesamten Waldflache.
Der Waldbestand ist praktisch konstant. Bei einer konti-
nuierlichen Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen
Flache ist davon auszugehen, dass keine Erweiterung
des Waldes in landwirtschaftlichen Flachen erfolgt.

Der Wald hat im Kanton Schaffhausen grosse Bedeu-
tung. Er liefert den nachwachsenden Rohstoff Holz, bie-
tet dem Menschen Raum fir Erholung, ist Lebensraum
fur eine Vielzahl von Tieren und Pflanzen, leistet einen
wesentlichen Beitrag zum Schutz von Trink- und Grund-
wasser und sorgt fur den Schutz von Siedlungen und
Verkehrsinfrastrukturen vor Naturgefahren.

Das Planungsinstrument auf Stufe Kanton ist der kanto-
nale Waldplan.

Die kommunalen Waldfunktionsplane dienen der nach-
haltigen Sicherstellung der offentlichen Interessen am
Wald und geben Auskunft Gber die Waldfunktionen und
deren Gewichtung, definieren die langfristigen Ziele und
legen die notwendigen Massnahmen fest. Die Wald-
funktionsplane werden durch die Gemeinden erstellt; sie
sind mit dem kantonalen Waldplan zu koordinieren und
fur die Behorden verbindlich. Die kommunalen Wald-
funktionsplane liegen vor.

Ausgangslage

Die Waldflache im Kanton Schaffhausen betragt rund
12'500 ha, was 42% der gesamten Kantonsflache ent-
spricht, sicalodifeho s onen cohnihonens botios

B I e e = e
tung- Der Wald liefert den nachwachsenden Rohstoff
Holz, bietet dem Menschen Raum fir Erholung, ist Le-
bensraum fir eine Vielzahl von Tieren und Pflanzen,
leistet einen wesentlichen Beitrag zum Schutz von
Trinkwasser und sorgt fir den Schutz von Siedlungen
und Infrastrukturen vor Naturgefahren. Zudem préagt der
Wald das Landschaftsbild, bindet CO2 und leistet einen
wichtigen Beitrag an den Klimaschutz. Der Wald ist
keine Nutzungszone.

Coo e sins e oa oS Lo nto s dns e

Keine Inhaltliche Anderung, sondern lediglich Neufor-
mulierung des ersten Abschnitts.

Erganzung neuer Funktionen

In Ausgangslage streichen, da es zum Waldplan eine
eigene Abstimmungsanweisung gibt.

In Ausgangslage streichen, da es zum kommunalen
Waldfunktionsplan eine eigene Abstimmungsanwei-
sung gibt.

Kantonaler Richtplan Schaffhausen, Synopse Kapitel L5
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Planungsgrundsatze

e Den Wald in seiner Flache und raumlichen Verteilung
erhalten.

¢ Den Wald als naturnahe Lebensgemeinschaft erhal-
ten.

e Die Erfillung der Waldfunktionen (Schutz-, Wohl-
fahrts- und Nutzfunktion) sicherstellen.

e Den Wald nach den Grundsétzen des naturnahen
Waldbaus bewirtschaften.

Ziele und Planungsgrundséatze

e Der Wald ist in seiner Flache, seiner Qualitat sowie
seiner raumlichen Verteilung zu erhalten.

e Die Waldflache soll im gesamten Kantonsgebiet
nicht zunehmen.

oAl e mnnn e Lol anec o meena i no L
ten:

e Es st sicherzustellen, dass der Wald seine Schutz-
, Wohlfahrts- und Nutzfunktion auch unter veran-
derten klimatischen Bedingungen erfullt. Die durch
den Wald erbrachten Leistungen sind zu erhalten

und zu fordern. Bie-Eriliung-derWaldfunktionen
, ﬁ : : . ol

e Die einheimische Artenvielfalt im Wald ist zu erhal-
ten und die Diversitat zu verbessern.

e Der Wald ist nach den Grundséatzen des naturnahen
Waldbaus zu bewirtschaften.

e Wald- und Raumplanung sind miteinander abzu-

Ergédnzung im Titel, da bislang ein Mix zwischen
Grundsétzen und Ziele

Neuer Planungsgrundsatz als Grundlage fur die Abstim-
mungsanweisung zur Festlegung von statischen Wald-
grenzen

Inhaltliche pointiertere Zusammenfassung der obigen
beiden Punkte; diese werden daftr gestrichen

Gestrichen, da bereits in der Ausgangslage erwéahnt

Prazisiert den bisherigen Grundsatz «Den Wald als na-
turnahe Lebensgemeinschaft erhalten».

Neuer Planungsgrundsatz als Grundlage fir Abstim-
mungsanweisung.

stimmen.
L5.1 Waldplanung L5.1 Walderhaltung Titelanderung, da passender zur angepassten Abstim-
mungsanweisung 1-5-1/1 und sonst redundant zu L5.2
1-5-1/1 Wald- und Raumplanung B e T Abstimmungsanweisung geldscht und ersetzt

Das Waldareal ist keine Nutzungszone im Sinne des
Planungsrechts. Fir die Umschreibung und den Schutz
gilt die Waldgesetzgebung.

Im Richtplan werden als Wald, die in der Landeskarte
1:25'000 als solche dargestellten Flachen bezeichnet.
Bei Erlass und Revision von Nutzungsplanen sind in je-
nen Bereichen, in denen Bauzonen an Wald grenzen
oder in Zukunft grenzen sollen, Waldfeststellungen vor-
zunehmen. Die rechtskraftig festgelegten Waldgrenzen
sind im Zonenplan einzutragen. Wo keine Waldfeststel-
lung erfolgt ist, kommt der dynamische Waldbegriff un-
eingeschrankt zum Tragen.

Kantonaler Richtplan Schaffhausen, Synopse Kapitel L5
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RiplaNr: 1-5-1/1 RiplaNr1-5-1/1
Koordination: Festsetzung MesrinndenFosiooizrng
Federfiihrung: Forstamt Fodoihmngeminms
Termin: 2014 B

Planeintrag: Ja Dloncinime—In

1-5-1/1 Statische Waldgrenzen

Der Kanton legt in Zusammenarbeit mit den Gemeinden
fur das gesamte Kantonsgebiet statische Waldgrenzen
fest. Die rechtskraftigen Waldgrenzen werden im Zo-
nenplan als statische Waldgrenzen eingetragen. So-
lange keine Waldfeststellung erfolgt ist, kommt der dy-
namische Waldbegriff uneingeschréankt zum Tragen. Die
Feststellung, ob eine Flache als Wald im rechtlichen
Sinn zu qualifizieren ist, muss im Einzelfall nach den
Bestimmungen der eidgendssischen und kantonalen
Waldgesetzgebung geklart werden.

RiplaNr: 1-5-1/1

Koordination: Festsetzung
Federfiihrung: Kantonsforstamt Ferstamt
Termin: 2040 2614

Planeintrag: Geoportal

Neue Abstimmungsanweisung ersetzt bisherige 1-5-1/1

L5.2 Waldplanung
1-5-1/2 Kantonaler Waldplan
Der kantonale Waldplan ist sinngemdss ein Richtplan.
Er koordiniert fur den Wald die raumwirksamen o6ffentli-
chen Interessen am Wald, insbesondere die Interessen
der Raumplanung, des Umweltschutzes und des Natur-
schutzes. Der kantonale Waldplan bezeichnet die Ge-
biete, die von nationaler und kantonaler Bedeutung sind.
Dazu z&hlen:
e Landschaften von nationaler und kantonaler Bedeu-
tung;
e kantonale Schutzzonen und Schutzobjekte gemass
NHG;
Waldreservate;
Walder mit besonderer Schutzfunktion vor Naturge-
fahren;
e Walder mit nichtforstlicher Nutzung, wie z. B. Wald-
friedhofe, Seilparke usw.
Der Entwurf des kantonalen Waldplans wird zurzeit er-
stellt. Er wird nach einer Vernehmlassung bei den Ge-
meinden und Organisationen durch den Regierungsrat

L5.2 Waldplanung

1-5-2/1 Kantonaler Waldplan

Der Kanton erarbeitet einen kantonalen Waldplan und

stimmt ihn mit der Richtplanung ab. Der kantonale

Waldplan koordiniert die fir den Wald raumwirksamen

offentlichen Interessen und legt die kantonalen Ziele

fur die langfristige Waldentwicklung fest.

Der kantonale Waldplan definiert die in den kommuna-

len Waldfunktionsplanen auszuscheidenden Waldfunk-

tionen, deren Ziele und Kriterien sowie die Grundsatze

fur die Waldpflege und Verjungung. Er bezeichnet die

Gebiete oder Objekte von nationaler und kantonaler

Bedeutung, welche in den kommunalen Waldfunktions-

planen und Betriebsplanen in-derYmsetzungsplanung

zu bericksichtigen sind. Dazu zahlen:

¢ Landschaften von nationaler und kantonaler Bedeu-
tung;

e Schutzwald vor Naturgefahren;

o Naturschutzinventar Kanton Schaffhausen;

e \Waldreservate

Inhaltliche Prazisierung aufgrund neuer Erkenntnisse;
Waldplan wird aktuell erarbeitet
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erlassen. Kantonaler Waldplan und Richtplan sind zu

koordinieren.

Als Walder mit spezieller Funktion gelten:

¢ Wald mit besonderer Schutzfunktion gegen Naturge-
fahren;

e \Waldreservate;

¢ kantonale Schutzobjekte und Schutzzonen gemass
NHG;

e tempordre Rodungen fur Materialabbau und/oder
Deponie;

o spezielle nichtforstliche Nutzungen.

RiplaNr: 1-5-1/2
Koordination: Festsetzung
Federfiihrung: Forstamt
Termin: 2014

Planeintrag: Nein

RiplaNr: 1-5-2/1 1-5-1/2

Koordination: Festsetzung
Federfiihrung: Kantonsforstamt Ferstamt
Termin: 2030 2614

Planeintrag: Nein

1-5-2/2 Kommunale Waldfunktionspléane

Die Gemeinden erstellen und Uberarbeiten die kommu-
nalen Waldfunktionspléane. Die kommunalen Waldfunk-
tionsplane dienen der nachhaltigen Sicherstellung der
offentlichen Interessen am Wald. Sie geben Auskunft
Uber die Waldfunktionen und deren Gewichtung. Die
kommunalen Waldfunktionspléne sind mit dem kantona-
len Waldplan abzustimmen. Sie sind behdrdenverbind-
lich. Die kommunalen Waldfunktionspléane dienen den
Forstbetrieben als Grundlage fur die Betriebsplanung.
Die Gemeinden Uberprufen spatestens alle 20 Jahre
ihre kommunalen Waldfunktionsplane und Gberarbeiten
sie bei Bedarf.

RiplaNr: 1-5-2/2
Koordination: Festsetzung
Federfuhrung: Gemeinden
Termin: 2030

Planeintrag: Geoportal

Die Hinweise zu den kommunalen Waldfunktionsplane
in der Ausgangslage wurden neu als eigene Abstim-
mungsanweisung aufgenommen

1-5-2/3 Schutzwald vor Naturgefahren

Der Kanton Uberprift periodisch die Funktion und den
Perimeter der nach Bundesvorgabe ausgeschiedenen
Walder mit Schutzfunktionen und aktualisiert sie bei Be-
darf.

RiplaNr: 1-5-2/3
Koordination: Festsetzung

Die Hinweise zu den kommunalen Waldfunktionsplane
in der Ausgangslage wurden neu als eigene Abstim-
mungsanweisung aufgenommen

Kantonaler Richtplan Schaffhausen, Synopse Kapitel L5
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Federfuhrung: Kantonsforstamt
Termin: Daueraufgabe
Planeintrag: Geoportal

L5.2 Waldreservate

Zum langfristigen Schutz und zur Erhaltung von 6kolo-
gisch besonders wertvollen Waldgebieten, von bedroh-
ten Arten und von alten Bewirtschaftungsformen schei-
det der Regierungsrat Waldreservate aus.

Es werden zwei Arten von Waldreservaten unterschie-
den:

e Sonderwaldreservate (mit Eingriffen);

o Naturwaldreservate (ohne Eingriffe).

RiplaNr: 1-5-2/A
Koordination: Festsetzung
Federfihrung: Forstamt
Termin: 2014

Planeintrag: Ja

1-5-2/4 Waldreservate

Der Kanton scheidet zum langfristigen Schutz und zur
Erhaltung von dkologisch besonders wertvollen Waldge-
bieten oder—ven bedrohten Arten und-ven-alten Bewirt-
sehaftungsformen werden eigentimerverbindlich Wald-
reservate aus geschieden. Waldreservate decken die
Kerngebiete der 6kologischen Infrastruktur im Wald ab.
Es werden zwei Arten von Waldreservaten unterschie-
den:

e Sonderwaldreservate (mit Eingriffen);

¢ Naturwaldreservate (ohne Eingriffe).

Die Waldreservate und das Naturschutzinventar sind
miteinander abzugleichen.

RiplaNr: 1-5-2/4 1-5-2/A

Koordination: Festsetzung
Federfiihrung: Kantonsforstamt Ferstamt
Termin: 2030 2614

Planeintrag: Geoportal Ja

Aktivere Formulierung, dafir letzter Absatz dieser Ab-
stimmungsanweisung gestrichen. Die eigentiimerver-
bindliche Sicherung erfolgt beispielsweise tber Schutz-
vertrage.

Inhaltliche Prazisierung

Inhaltliche Ergadnzung; die Tabelle 01 Waldreservate
wird daher geléscht. Die Waldreservate werden durch
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RRB verfiigt, Anderung bedingt jeweils Richtplanan-
passung. Aktuelle Tabelle gibt zudem nur einen Teilbe-
reich wieder (solche Waldreservate, zu denen es be-
reits einen eigentiimerverbindlichen Schutzvertrag gibt)

Tabelle wird geloscht. Siehe Erlauterung oben.

Weitere Waldreservate sind vorgesehen. Sie werden im | Weitere-Waldreservate sind-vergesehen-—Sie-werdenim | Formulierungsdnderung zu Beginn macht diesen Ab-
Zusammenhang mit den Programmvereinbarungen mit | Zusammenhang-mit-den-Programmyvereinbaruhgenmit | satz Uberflissig.

dem BAFU errichtet. Die Gebiete sind jedoch noch nicht | dem-BAFU-errichtetDie-Gebiete-sindjedoch-noech-nicht
bestimmit. coodmrnk
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Rechtskraftiger Kantonaler Richtplan
September 2021

Richtplananpassung
Stand 1. Dezember 2025

Neuer Text
Textverschoben
Selisel T

Bemerkung zur Anpassung

L7 Naturgefahren

Ausgangslage - zu |6sende Aufgaben

Gemass Art. 6 RPG stellen die Kantone in der Richtpla-
nung fest, welche Gebiete durch Naturgefahren erheb-
lich bedroht sind. Im Weiteren sind die Gemeinden ver-
pflichtet, die erforderlichen Schutzzonen festzulegen
(Art. 8 Abs. 1 des Gesetzes Uber die Raumplanung und
das offentliche Baurecht vom 1. Dezember 1997 BauG).
Insgesamt herrscht im Kanton Schaffhausen eine — im
Vergleich zur Gbrigen Schweiz — unterdurchschnittliche
Bedrohung durch Naturgefahren. Dennoch sind Ereig-
nisse in den Bereichen Hochwasser und Massenbewe-
gungen aufgetreten. Eine Zunahme ist angesichts des
sich andernden Klimas nicht auszuschliessen. Fir Be-
drohungen durch Erdbeben liegen bis anhin keine Un-
tersuchungen vor.

Aus raumplanerischer Sicht sind diejenigen Gebiete zu
betrachten, in denen sich stédndig Menschen befinden,
also in Bauzonen und an Verkehrslinien. Fir diese Ge-
biete liegen seit 2011 Naturgefahrenkarten fir das ge-
samte Kantonsgebiet vor. Ausserhalb der Gefahrenkar-
tenperimeter gilt die Gefahrenhinweiskarte.

Die Gefahrenkarte ist eine Momentaufnahme. Mit geeig-
neten Massnahmen kann die Gefahrdung entweder ein-
gedammt oder gar eliminiert werden. Sind solche Mas-
snahmen erfolgt, sind eine Nachfiihrung der Gefahren-
karte und damit eine Anpassung der Nutzungsplanung
notwendig.

L7 Naturgefahren

Ausgangslage—zu-tosende-Aufgaben

Naturgefahren sind ausserordentliche Ereignisse, die
zu erheblichen Personen- und Sachschaden fiihren
und grosse volkswirtschaftliche Schaden verursachen
konnen. Hochwasser und Oberflachenabfluss nach
Starkniederschléagen stellen im Kanton Schaffhausen
die bedeutendsten Naturgefahren dar. In zweiter Linie
treten zudem Massenbewegungen auf (Rutschungen,
Stein-/Blockschlag).

Angesichts des Klimawandels ist von einer Risikozu-
nahme durch Naturgefahren auszugehen.

Der Schutz vor Naturgefahren erfolgt durch eine Kombi-
nation aus raumplanerischen, organisatorischen und
baulichen Massnahmen sowie durch einen sachgerech-
ten Unterhalt und die kontinuierliche Beobachtung der
Gefahrenprozesse.

Link auf Gesetzesgrundlage geldscht und im Erlaute-
rungsbericht genannt. Die nachfolgenden Abstim-
mungsanweisungen kommen dem gesetzlichen Auftrag
nach.

Sinngemdass Ubernommen im neuformulierten ersten
Abschnitt
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Karten liegen seit 13 Jahren vor und sind etablierte In-
strumente; Verweis braucht es daher nicht mehr.

Redundant zur behérdenverbindlichen Abstimmungsan-
weisung und daher geléscht.

Sinngemass in die Abstimmungsanweisungen 1-7-1/1
und 1-7-1/2 integriert

Planungsgrundsatze

Die Raumnutzung soll generell auf Gefahren und Ri-
siken ausgerichtet sein.

Gefahrengebiete wenn immer mdglich meiden. Wo
Gefahrengebiete nicht gemieden werden kdnnen,
sollen diese in erster Linie durch Unterhaltsmass-
nahmen (z. B. Schutzwaldpflege), durch raumplane-
rische Massnahmen und organisatorische Massnah-
men gesichert werden. Reicht dies nicht aus, werden
bauliche Schutzmassnahmen oder Objektschutz-
massnahmen getroffen.

Hochwasserschutz erfolgt in erster Linie durch Ge-
wasserunterhalt und Gewasserrevitalisierung. Falls
dies nicht ausreicht, sind bauliche Hochwasser-
schutzmassnahmen zu treffen.

Neue Nutzungen sind der Gefahrensituation anzu-
passen (z. B. Objektschutz, Nutzungsauflagen). Bei
Umbauten oder Umnutzungen bestehender Ge-
baude sind risikobasierte Auflagen zu formulieren.
Gemeinden und Kanton bericksichtigen die Gefah-
renkarten und die Gefahrenhinweiskarten bei ihren
raumwirksamen Tatigkeiten.

Der Erhaltung und Wiederherstellung natirlicher
Hochwasser-Riickhaltegebiete, der Schutzfunktion
des Waldes und der Renaturierung der Fliessgewas-
ser kommt hohe Bedeutung zu.

Um die Versickerung und damit die Neubildung der
Grundwasserreserven zu fordern, die Flachen im

Ziele und Planungsgrundséatze

¢ Die Raumnutzung beriicksichtigt Gefahren und Risi-
ken und minimiert diese mit den Instrumenten des in-
tegralen Risikomanagements.

e Die Gemeinden und der Kanton Gemeirden—und
Kanten bertcksichtigen bei ihren raumwirksamen
Tatigkeiten die Gefahrenkarten und die Gefahrenhin-
weiskarten sowie die Gefahrdungskarte Oberfla-
chenabfluss beHhrenraumwirksamen Tatigkeiten.

e Gefahrengebiete sind, wenn mdglich zu meiden. Wo
Gefahrengebiete nicht gemieden werden kdnnen,
sind seller diese in erster Linie durch Unterhaltsmas-
snhahmen (z.B. Unterhalt bestehender Schutzbauten,
Schutzwaldpflege), durch raumplanerische Mass-
nahmen oder und durch organisatorische Massnah-
men zu sichern gesichert-werden. Reicht dies nicht
aus, sind in zweiter Linie werden bauliche Schutz-
massnahmen oder Objektschutzmassnahmen zu
treffen getreffen.

e Neue Nutzungen sind der Gefahrensituation anzu-
passen (z.B. Objektschutz, Nutzungsauflagen). Bei
Umbauten oder Umnutzungen bestehender Ge-
baude sind risikobasierte Auflagen einzufordern zu
emehiooe,

e Der Erhaltung und Wiederherstellung nattrlicher
Hochwasser-Riickhaltegebiete, der Schutzfunktion
des Waldes und der Renaturierung der Fliessgewas-
ser kommt eine hohe Bedeutung zu.

Aktive Formulierung; Fullwort «generell» braucht es
nicht
Anderung Reihenfolge, redaktionelle Anpassung

Préazisierung, aktive Formulierung und redaktionelle An-
passung

Verleiht der Aussage mehr Gewicht
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Siedlungsgebiet nach Mdglichkeit wasserdurchlassig
gestalten.

e Die Gemeinden und der Kanton beachten bei der
Massnahmenplanung die Auswirkungen auf die
Nachbarn und arbeiten zusammen.

e Der Hochwasserschutz erfolgt in erster Linie durch
Gewasserunterhalt und Gewasserrevitalisierung so-
wie der Sicherung eines gesetzeskonformen Gewas-
serraums. Falls dies nicht ausreicht oder nicht mog-
lich ist, sind in zweiter Linie bauliche Hochwasser-
schutzmassnahmen zu treffen.

| d (ol -

corleomamthebhe socouine o

o Die Regenbewirtschaftung erfolgt ganzheitlich und
moglichst dezentral unter Berticksichtigung der Sied-
lungsentwéasserung, des Oberflachenabflusses, des
Hochwasserschutzes und unter Einbezug der Raum-
planung.

o Die Entwasserungstopografie und die Fliesswege
des Oberflachenwassers sind bei der (Gebiets-)Pla-
nung miteinzubeziehen.

e Um die Versickerung und damit die Neubildung der
Grundwasserreserven zu fordern, sind die Flachen
im Siedlungsgebiet nach Mdglichkeit wasserdurch-
lassig zu gestalten. Bei funktional nicht erforderli-
chen versiegelten Flachen ist eine Entsiegelung zu
prufen.

e Die Gemeinden und der Kanton beachten bei der
Massnahmenplanung die Auswirkungen auf die
Nachbarn und arbeiten zusammen.

Anderung der Reihenfolge

Neuer Planungsgrundsatz als Folge des neuen Kapitels
L7.3

Neuer Planungsgrundsatz als Folge des neuen Kapitels
L7.3

L7.1 Instrumente Naturgefahren

Kantonaler Richtplan Schaffhausen, Synopse Kapitel L7

L7.1 Gefahrenkarte und Gefahrenhinweiskarte

(Hochwasser) iastramente-Naturgefahren

Neue Gliederung der Kapitelstruktur. Bisherige Auftei-
lung (insbesondere die Bezeichnung Massnahmen Na-
turgefahren ist irrefihrend, da alle Abstimmungsanwei-
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1-7-1/1 Gefahrenkarte / Gefahrenhinweiskarte
Naturgefahren sind im Kanton Schaffhausen in Form ei-
ner Gefahrenkarte sowie einer Gefahrenhinweiskarte
dokumentiert. Im Siedlungsgebiet sind die Naturgefah-
ren detaillierter untersucht und als Gefahrenkarte darge-
stellt. Ausserhalb der Siedlungsgebiete sind Naturge-
fahren weniger umfassend untersucht und nur als Hin-
weisflachen in einer Gefahrenhinweiskarte abgebildet.

Fur alle Gemeinden im Kanton Schaffhausen liegt eine
— vom Regierungsrat zur Kenntnis genommene — Ge-
fahrenkarte sowie Gefahrenhinweiskarte vor. Die Ge-
meinden bertcksichtigen die Gefahrenkarte und die Ge-
fahrenhinweiskarte bei ihren Planungen. Innert der
durch den Regierungsrat gesetzten Frist setzen sie die
Gefahrenkarte in der Nutzungsplanung um.

Es gelten die Anforderungen geméass Datenmodell Nut-
zungsplanung.

Die parzellenscharfe Abgrenzung findet sich in der Ge-
fahrenkarte und im Zonenplan der Gemeinden. Die Ge-
fahrenkarte und die Gefahrenhinweiskarte kénnen im
kantonalen Geoportal abgerufen und nach eigenen Be-
darfnissen mit anderen Inhalten kombiniert werden.

Die Gemeinden missen die Grundeigentiimer tber die
bestehende Gefahrdung informieren.

Die Gemeinden priiffen bei der Massnahmenplanung
fallweise, ob eine bessere Losung zusammen mit meh-
reren Gemeinden erreicht werden kann. Der Kanton bie-
tet Hand fir gemeinsame Ldsungen.

RiplaNr: 1-7-1/1
Koordination: Festsetzung
Federfiihrung: Tiefbau SH
Planeintrag: nein

1-7-1/1 Behdrdenverbindliche Grundlage erstellen
und nachflihren Gefahrenkarte /- Gefahrenhinweis-
leorte

Der Kanton erarbeitet als Grundlagen fir den Schutz vor
Naturgefahren die Gefahrenkarte sowie die Gefahren-
hinweiskarte. Die Gemeinden werden bei der Erarbei-
tung mdglichst eng einbezogen. Beide Karten sind be-
hordenverbindlich und Uber das Geoportal des Kantons
verflgbar.

Die Gefahrenhinweiskarte zeigt die potenziellen Gefah-
rengebiete fur Extremhochwasserereignisse (EHQ) aus-
serhalb des Gefahrenkartenperimeters auf. Zusatzlich
wurde fir Hochwasserereignisse mit einer Jahrlichkeit
von 100 Jahren (HQ100), die statistisch einmal in hun-
dert Jahren eintreten, eine Intensitatskarte mit drei In-
tensitatsstufen erstellt. Anhand der Intensitatsstufen
kénnen grobe Angaben zur Wassertiefe bzw. Fliessge-
schwindigkeit gemacht werden. Die Gefahrenhinweis-
karte ist dort, wo keine Gefahrenkarte vorliegt, als ver-
bindliche Grundlage zu berticksichtigen (z. B. bei Bau-
vorhaben ausserhalb der Bauzone).

Die Gefahrenkarte ist detaillierter als die Gefahrenhin-
weiskarte und weist die Gefahrdung durch Hochwasser,
Sturz und Rutsch fir das Siedlungsgebiet, die Kantons-
strassen und Sonderobjekte aus.

Der Kanton tberprift und aktualisiert die Gefahrenkarte
und Gefahrenhinweiskarte in Zusammenarbeit mit den
Gemeinden periodisch oder bei wesentlichen Verande-
rungen der Gefahrdung, z. B. infolge neuer Datengrund-
lagen, erfolgter Ereignisse oder umgesetzter Schutz-
massnahmen. Er fuhrt den Ereigniskataster laufend
nach. Das Vorgehen zur Nachfiihrung der Gefahren-
karte erfolgt nach den Vorgaben des Kantons.

RiplaNr: 1-7-1/1
Koordination: Festsetzung
Federfuhrung: Tiefbau SH

sungen Massnahmen sind). Die neue Gliederung er-
laubt die Abstimmungsanweisung zur Gefahrenkarte
und Gefahrenhinweiskarte klarer nach Zustandigkeit
(Gemeinde, Kanton) zu gliedern.

Teile der bisherigen Abstimmungsanweisung 1-7-1/3
(Aufgaben Kanton) wurden in diese Abstimmungsan-
weisung intergiert.

Vgl. Kantonales Konzept Nachfiihrung der Gefahren-
karte von 2008.

Kantonaler Richtplan Schaffhausen, Synopse Kapitel L7
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Planeintrag: Geoportal

1-7-1/2 Umsetzung in der Nutzungsplanung

Die Gemeinden setzen die Gefahrenkarte grundeigen-
tumerverbindlich in ihrer Nutzungsplanung um und infor-
mieren die Grundeigentimerschaft Uber eine mittlere
oder erhebliche bestehende Gefahrdung. Sie priifen Bie
Gemeinden—sind—angehalten; auch bei Nutzungspla-

nungsteilrevisionen die im Zonenplan festgesetzten sog.
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«Umhillende Naturgefahren» (alle von Naturgefahren
betroffenen Flachen geméass Naturgefahrenkarte) zu
prifen. Liegen neue Naturgefahrenflachen ausserhalb
der bestehenden «Umhiillenden Naturgefahren» vor, so
muss diese Zone im Zonenplan angepasst werden, da-
mit sie mit der aktuellen Naturgefahrenkarte Uberein-
stimmt.

Die Gemeinden priifen bei der Massnahmenplanung ge-
gen Naturgefahren fallweise, ob eine bessere Lésung
zusammen mit mehreren Gemeinden (in gemeindlichen
Zweckverbanden) erreicht werden kann. Dabei bietet
der Kanton Hand fiir gemeinsame Ldsungen und unter-
stiitzt die Gemeinden bei Bedarf fachlich.

RiplaNr: 1-7-1/2
Koordination: Festsetzung
Federfuhrung: Gemeinden
Planeintrag: Geoportal

1-7-1/2 Bedeutung der Gefahrdungsklassen
Grundsatzlich gelten die unten aufgefiihrten Einschrén-
kungen. Durch Veranderung der Gefahrenlage mit ge-
eigneten Massnahmen kdnnen diese Einschrankungen
gemindert werden.

Erhebliche Geféahrdung: Verbotsbereich (rot)
e Verbot von Ein- und Aufzonungen;
e Rickzonung nicht Giberbauter Bauzonen.

Mittlere Gefahrdung: Gebotsbereich (blau)

e Verbot der Ausscheidung von Zonen mit empfindli-
cher oder publikumsintensiver Nutzung. Baubewilli-
gungen sind nur mit Auflagen beziglich Objekt-
schutz zu erteilen;

e Festlegung von Anforderungen an die raumliche An-
ordnung, Nutzung und Gestaltung von Bauten und
Anlagen.

1-7-1/32 Einschréankungen nach Bedeutung-der Ge-

fahrdungsklassen

Zum Schutz von Menschen und Tieren und zur Vermei-

dung von Sachschaden gelten je nach Geféhrdungs-

klasse folgende Einschrankungen bzw. Pflichten fur die

bauliche Nutzung:

- o | il Einschrs
M ; K I Einschrand

Somsrndorbaerden,

Erhebliche Gefdhrdung: Verbotsbereich (rot)
e Verbot von Ein- und Aufzonungen;
¢ Rilckzonung nicht tiberbauter Bauzonen.

Mittlere Gefahrdung: Gebotsbereich (blau)

e Verbot der Ausscheidung von Zonen mit empfindli-
cher oder publikumsintensiver Nutzung. Baubeuwiilli-
gungen sind nur mit Auflagen beziglich des Objekt-
schutzes zu erteilen;

e Festlegung von Anforderungen an die raumliche An-
ordnung, Nutzung und Gestaltung von Bauten und
Anlagen.

Redaktionelle Anpassung

Satz nach unten verschoben (redaktionelle Anpas-

sung)
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Geringe Gefahrdung und Restgefahrdung: Hinweisbe-

reich (gelb, weiss-gelb)

e Vermeiden von Anlagen mit sehr hohem Schadenpo-
tenzial (vgl. Liste Sonderrisiken, Tabelle 1).

Die Schutzzielmatrix (Abbildung 1) gibt Auskunft Uber
den angestrebten Schutz in Bezug auf die Haufigkeit
und Intensitat von Naturgefahrenereignissen.

RiplaNr: 1-7-1/2
Koordination: Festsetzung
Federfiihrung: Tiefbau SH
Planeintrag: Nein

Fur die Bauzonen (Objektkategorie E) wird ein vollstan-
diger Schutz bis zum 30 bis 100 Jahre wiederkehrenden
Hochwasser gemdass Schutzzielmatrix des Kantons
Schaffhausen angestrebt. Fir Sonderrisiken wird ein
vollstandiger Schutz bis zum 100 bis 300 Jahre wieder-
kehrenden Hochwasser gemass der Liste der Sonderri-
siken des Kantons Schaffhausen (Tabelle 1, nachste
Seite) angestrebt.

Geringe Gefahrdung und Restgefahrdung: Hinweisbe-

reich (gelb, weiss-gelb)

o Vermeiden von Anlagen mit sehr hohem Schadenpo-
tenzial (Sonderrisiken). Die Sonderrisiken sind im
kantonalen Leitfaden definiert {vgl—Liste-Senderrisi-
leom— el

Durch die Verdanderung der Gefahrdungsklasse auf-
grund geeigneter Schutzmassnahmen koénnen diese
Einschrankungen gemindert werden.

Es qilt die Schutzzielmatrix geméss kantonalem Leitfa-
den fur den angestrebten Schutz in Bezug auf die Hau-
figkeit und Intensitat von Naturereignissen.

Die-Sehutzz EI Atrix I(] o8 .EI:“g 5 glsi I‘.CIEIEEI.!' EF' HIEE.|

RiplaNr: 1-7-1/3 +-7-1/2
Koordination: Festsetzung
Federfiihrung: Tiefbau SH
Planeintrag: Nein

Verweis auf die Schutzzielmatrix und den kantonalen
Leitfaden und dementsprechende Loschung des nach-
folgenden Abschnittes (wird im Leitfaden geregelt).

Kantonaler Richtplan Schaffhausen, Synopse Kapitel L7
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1-7-1/3 Nachfuhrung der Gefahrenkarte

Das Konzept zur Nachfuhrung der Gefahrenkarte
(Stand 2017) regelt die Nachfiihrung. Kanton und Ge-
meinden teilen sich die Kosten der Nachfuhrung der Ge-
fahrenkarte. Die Kosten der Nachfiihrung der Nutzungs-
planung tragen die Gemeinden. Wird die Geféahrdungs-
situation durch entsprechende Massnahmen entschérft,
stellt die Gemeinde beim Kanton den Antrag, die Gefah-
renkarte zu aktualisieren. Der Kanton erteilt den Auftrag
an ein spezialisiertes Biro. Mit diesem Vorgehen wer-
den die gemeindeibergreifende Betrachtung und die
Einhaltung einheitlicher Sicherheitsstandards gewahr-
leistet.

Nach Vorliegen der neuen «Gefahrenkarte nach Mass-
nahmen» sind die entsprechenden Anpassungen in der
Nutzungsplanung vorzunehmen. Es gelten dieselben
Fristen wie bei der erstmaligen Erarbeitung. Der Kanton
fuhrt den Ereigniskataster laufend nach. Bei wesentli-
chen Veranderungen wird die Gefahrenkarte angepasst.
Der aktuelle Stand der Naturgefahrenkarten ist auf dem
Geoportal des Kantons Schaffhausen ersichtlich
(https://map.geo.sh.ch). Dieser ist behodrdenverbind-
lich. Auf eine kartografische Darstellung im Richtplan
wird verzichtet.

Inhalt wird detailliert in kantonalem Leitfaden geregelt.
Daher bei den Abstimmungsanweisungen zuhanden
Kanton und Gemeinden Hinweis auf Nachfuhrung inte-
griert.

Kantonaler Richtplan Schaffhausen, Synopse Kapitel L7
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Die Gemeinden sind angehalten, auch bei Nutzungspla-
nungsteilrevisionen die im Zonenplan festgesetzten
«Umhillende Naturgefahren» (alle von Naturgefahren
betroffenen Flachen gemé&ss Naturgefahrenkarte) zu
prufen. Liegen neue Naturgefahrenflachen ausserhalb
der bestehenden «Umhiillenden Naturgefahren» vor, so
muss diese Gefahrenkarte angepasst werden, damit sie
mit der aktuellen Naturgefahrenkarte tibereinstimmt.

RiplaNr: 1-7-1/3 ]
Koordination: Festsetzung MesrinndenFosiooizrng
Federfiihrung: Tiefbau SH FodosihrpgTotban S5
Planeintrag: Nein Dloncirimesblaln

1-7-1/4 Objektschutznachweis

Neu- und Umbauten innerhalb der Bauzone in Gefah-

rengebieten werden im Rahmen des Baubewilligungs-

verfahrens beurteilt.

Bei Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone wird anhand

der Gefahrenhinweiskarte festgestellt, ob sich das Bau-

vorhaben innerhalb eines potenziellen Gefahrengebie-

tes befindet.

Liegt eine Massnahme im Naturgefahrenbereich, muss

der Bauherr nachweisen, dass er mit der Massnahme:

o die erhebliche Gefahrdung (rot) oder die mittlere Ge-
fahrdung (blau) behebt.

o die Gefahrdung nicht auf Nachbargrundstiicke tiber-
tragen wird.

RiplaNr: 1-7-1/4
Koordination: Festsetzung
Federfiihrung: Tiefbau SH
Planeintrag: Nein

1-7-1/4 Objektschutznachweis

Neu- und Umbauten innerhalb der Bauzone in Gefah-

rengebieten werden im Rahmen des Baubewilligungs-

verfahrens beurteilt.

Bei Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone wird anhand

der Gefahrenhinweiskarte festgestellt, ob sich das Bau-

vorhaben innerhalb eines potenziellen Gefahrengebie-

tes befindet.

Liegt ein Bauvorhaben eine-Masshahme im Naturgefah-

renbereich, muss der Bauherr nachweisen, dass er mit

der Massnahme:

¢ die erhebliche Gefahrdung (rot) oder die mittlere Ge-
fahrdung (blau) behebt.

¢ die Gefahrdung nicht auf Nachbargrundstiicke tber-

tragt dbertragen-wird.

Die Anforderungen und die Anwendung des Objekt-
schutzes sind verbindlich in drei kantonalen Leitfaden
zum Thema Naturgefahren geregelt.

RiplaNr: 1-7-1/4

Koordination: Festsetzung
Federfiihrung: Gemeinden Fietbau-SH
Planeintrag: Nein

Verweis auf kantonale Leitfaden. Damit kann auch Ab-
bildung bei den Hochwasserschutz-Massnahmen ge-
I6scht werden.

L7.2 Massnahmen Naturgefahren

L7.2 Hochwasser MassnahmenNaturgefahren

1-7-2/1 Hochwasser-Schutzmassnahmen

Hochwasserschutz erfolgt in der Regel durch eine Kom-
bination aus Revitalisierungsmassnahmen und techni-
schen Schutzmassnahmen. Die Art des Hochwasser-

1-7-2/1 Hochwasser-Schutzmassnahmen
Die Gemeinden legen gemeinsam mit dem Kanton die
notwendigen Schutzmassnahmen fest. Die Art des

Aktivere Formulierung und redaktionelle Anpassung
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schutzes wird situationsabhangig und risikobasiert ent-
schieden und erfolgt in Abstimmung mit der kantonswei-
ten Planung zur Gewasserrevitalisierung.

Die Gemeinde legt gemeinsam mit Tiefbau Schaffhau-
sen die notwendigen Schutzmassnahmen (z. B. das not-
wendige Hochwasser-Riickhaltevolumen) fest. Danach
legt die Gemeinde in Zusammenarbeit mit Tiefbau
Schaffhausen den Standort fur die Ausfihrung der Mas-
snhahme fest, plant ein entsprechendes Bauprojekt und
holt die notwendigen Bewilligungen ein (Baubewilligung
und allenfalls Rodungsbewilligung). Die Ausfihrung der
Massnahmen obliegt der Gemeinde. Sie kann beim
Kanton Beitrage beantragen. Die Gemeinde prift bei
der Massnahmenplanung fallweise, ob eine bessere L6-
sung unter Einbezug mehrerer Gemeinden mdglich ist.
Der Kanton bietet Hand flir gemeinsame Lésungen.

Die im Richtplan ausgewiesenen tbergeordneten Inte-
ressen sind zu bericksichtigen.

Dies muss der Bewilligungsbehérde in einem Objekt-
schutznachweis vorgelegt werden. Dazu gehdéren die
vorgesehenen Massnahmen und deren Wirksamkeit,
die verbleibenden Risiken (sofern vorhanden) und der
Nachweis, dass diese Massnahmen weder die Umwelt
noch die Nachbarn mehr gefédhrden als vor den Mass-
nahmen. Der Objektschutzleitfaden 2009 ist eine ver-
bindliche Grundlage dazu.

RiplaNr: 1-7-2/1

Koordination: Festsetzung

Federfiihrung: Tiefbau SH

Hochwasserschutzes wird situationsabhéngig und risi-
kobasiert festgelegt und erfolgt in Abstimmung mit der
kantonalen Revitalisierungsplanung.
> .
I_ee |_wasse|selnut_z el'l _elgt A-der %egell dereh enlle ;el M
schen-Schutzmassnahmen. Die-Art-des Hochwasser-
S€ |_utzes = dl S;b'lat = nsal bln_aneuq unel_usllleelbaaen ent_

legt die Die Gemeinden legen in Zusammenarbeit mit
dem Kanton Fiefbau-Sehafthausen den Standort fur die
Ausfihrung der Massnahmen fest, planen plant ein ent-
sprechendes Bauprojekt und holen die notwendigen Be-
willigungen ein (Baubewilligung und Rodungsbewilli-
gung, falls ein Waldareal betroffen ist). Die Ausfiihrung
der Massnahmen obliegt den der Gemeinden. Sie kann
beim Kanton Beitrage beantragen. Die Gemeinden pri-
fen prift bei der Massnahmenplanung fallweise, ob eine
bessere Losung unter Einbezug mehrerer Gemeinden
maglich ist. Der Kanton bietet Hand fiir gemeinsame L6-
sungen.

Die im Richtplan ausgewiesenen lbergeordneten Inte-
ressen sind zu bericksichtigen.

RiplaNr: 1-7-2/1
Koordination: Festsetzung

Tabelle an dieser Stelle ist irritierend, da diese grund-
satzlich fur den Objektschutz gilt. Daher hier geléscht
und oben bei der Abstimmungsanweisung zum Objekt-
schutz auf Leitfaden verwiesen (enthalt Tabelle).

Behandelt in der Abstimmungsanweisung 1-7-1/4 Ob-
jektschutznachweis
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Planeintrag: Nein

Federfiihrung: Gemeinden Fietbau-SH
Planeintrag: Nein

L7.3 Oberflachenabfluss

Als Oberflachenabfluss wird jener Anteil des Regenwas-
sers bezeichnet, der bei besonders starken Nieder-
schlagen auf der Geléandeoberflache zu einem Gewas-
ser oder zu einer Mulde hin abfliesst. Er zeichnet sich
meist durch kurze Vorwarnzeiten, wenige Zentimeter
Wassertiefe und oft als Abfluss entlang von Wegen und
Strassen aus.

Neues Kapitel mit zwei Abstimmungsanweisungen und
einem Einleitungstext. Text stammt aus dem ersten Ab-
schnitt der bisherigen Abstimmungsanweisung 1-7-2/2.

1-7-2/2 Oberflachenabfluss/Gefédhrdungskarte Ober-
flachenabfluss

1-7-3/1 Gefahrdungskarte Oberflachenabfluss

o e eh oo b een o P n s s D
£l ¢

Oberflachenabfluss ist der Anteil des Regenwassers,
der bei besonders starken Niederschlagen auf der Ge-
landeoberflaiche zu einem Gewasser oder zu einer
Mulde hinabfliesst. Er zeichnet sich meist durch kurze
Vorwarnzeiten, wenige Zentimeter Wassertiefe und oft
als Abfluss entlang von Wegen und Strassen aus. 30—
50 % der Hochwasserschaden in der Schweiz gehen
nicht auf ausufernde Fliessgewéasser und Seen, sondern
auf oberflachlich abfliessendes Regenwasser zuriick.
Im Kanton Schaffhausen geht man davon aus, dass die-
ser Anteil sogar deutlich Giber 50 % liegt. Das Phdnomen
Oberflachenabfluss ist in den Gefahrengrundlagen
Hochwasser (Gefahrenkarte, Gefahrenhinweiskarte)
bisher noch nicht abgebildet.

Das Bundesamt fir Umwelt (BAFU) hat zusammen mit
dem Schweizerischen Versicherungsverband (SVV)
und der Vereinigung Kantonaler Geb&udeversicherun-
gen (VKG) eine schweizweit flachendeckende Gefahr-
dungskarte Oberflachenabfluss erstellt. Die Karte wurde
vom Bund am 3. Juli 2018 verdffentlicht. Sie zeigt die
potenziell durch Oberflachenabfluss gefahrdeten Ge-
biete und die dort zu erwartenden klassierten Fliesstie-
fen im Massstab 1:12'500.

Im Baubewilligungsverfahren sind die kantonalen Fach-
stellen und Gemeinden grundsatzlich angehalten, alle
Hinweise auf bekannte Naturgefahren in die Beurteilung
eines Baugesuches einzubeziehen und bei Bedarf zu-
satzliche Abklarungen oder Nachweise zu verlangen.

Die Gefahrdungskarte Oberflachenabfluss zeigt die po-
tenziell durch Oberflachenabfluss gefahrdeten Gebiete
und die zu erwartenden Fliesstiefen. Sie ist behdrden-
verbindlich und tber das Geoportal des Kantons ver-
fugbar.

Die Gefahrdungskarte Oberflachenabfluss erganzt die

Gefahrenkarte und die Gefahrenhinweiskarte als be-

hordenverbindliche Grundlagen fur den Schutz vor Na-

turgefahren. Sie ist von den kantonalen Fachstellen

und den Gemeinden insbesondere bei folgenden Auf-

gabenstellungen und Tatigkeiten zu berticksichtigen:

e Planung von Neu- oder Umbauten (Beratung, Bau-
bewilligungsverfahren, Objektschutz).

e Nutzungsplanung, Quartierplane.

e Erarbeitung von Wasserbauprojekten (Hochwasser-
schutz).

¢ Notfallplanung, Einsatzplanung der Schadenwehren.

e Aktualisierung der Gefahrenkarten i. d. R. alle 5-10
Jahre (detaillierte Beurteilung des Oberflachenab-
flusses).

¢ Dimensionierung der Siedlungsentwasserung.

Die Umsetzung ist im kantonalen Leitfaden zur Anwen-
dung der Oberflachenabflusskarte geregelt.

RiplaNr: 1-7-3/1 +-7-2/2
Koordination: Festsetzung
Federfiihrung: Tiefbau SH
Planeintrag: Geoportal Nein

Kantonaler Richtplan Schaffhausen, Synopse Kapitel L7
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Die Gefahrdungskarte Oberflachenabfluss muss insbe-
sondere bei folgenden Aufgabenstellungen und Tatig-
keiten berticksichtigt werden:

¢ Planung von Neu- oder Umbauten (Beratung, Bau-
bewilligungsverfahren, Objektschutz).

¢ Nutzungsplanung, Quartierplane.

e Erarbeitung von Wasserbauprojekten (Hochwasser-
schutz).

¢ Notfallplanung, Einsatzplanung der Schadenwehren.

o Aktualisierung der Gefahrenkarten i. d. R. alle 5-10
Jahre (detaillierte Beurteilung des Oberflachenab-
flusses).

¢ Dimensionierung der Siedlungsentwasserung.

Ein Leitfaden zur konkreten Umsetzung wird von der
kantonalen Arbeitsgruppe auf der Basis der Bundes-
Empfehlungen 2020 erarbeitet werden.

Ein wichtiger Beitrag zur Vermeidung der Gefdhrdung ist
die Reduktion der Bodenversiegelung. Die Gemeinden
sollen dazu entsprechende Vorschriften in der Bau- und
Nutzungsordnung aufnehmen.

Der aktuelle Stand der Karte «Oberflachenabfluss» ist
auf dem Geoportal des Kantons Schaffhausen ersicht-
lich (https://map.geo.sh.ch). Diese Karte ist behodrden-
verbindlich.

RiplaNr: 1-7-2/2
Koordination: Festsetzung
Federfiihrung: Tiefbau SH
Planeintrag: Nein

1-7-3/2 Oberflachenabfluss-Schutzmassnahmen

Die Gemeinden sorgen fur eine mdglichst gefahrlose
Ableitung des Oberflachenwassers sowie einen dezent-
ralen Wasserriickhalt. Sie erarbeiten im Rahmen des
Generellen Entwasserungsplans (GEP) das Teilprojekt

Kantonaler Richtplan Schaffhausen, Synopse Kapitel L7
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Oberflachenabfluss und ergreifen unter Bertcksichti-
gung der Fliesswege Massnahmen, um Schéaden durch
Oberflachenabfluss zu verringern. Die Gemeinden sind
gehalten, die Versickerung und Verdunstung des Re-
genwassers zu fordern. Zudem prifen sie, entspre-
chende Vorschriften in die Bau- und Nutzungsordnung
aufzunehmen.

Die Gemeinden prifen bei der Massnahmenplanung
fallweise, ob eine bessere Losung unter Einbezug meh-
rerer Gemeinden maoglich ist. Der Kanton bietet Hand fir
gemeinsame Losungen. Die Ausfihrung der Massnah-
men obliegt den Gemeinden.

RiplaNr: 1-7-3/2 +-7-2/2

Koordination: Festsetzung
Federfihrung: Gemeinden Fiefbau-SH
Planeintrag: Nein

Kantonaler Richtplan Schaffhausen, Synopse Kapitel L7
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Rechtskraftiger Kantonaler Richtplan

Richtplananpassung

Bemerkung zur Anpassung

September 2021 Stand 1. Dezember 2025

Neuer Text

Soodvorechebon

Celsel T
VE4 Abfallbeseitigung VE4 Abfallbeseitigung
Ausgangslage - zu |6sende Aufgaben Ausgangslage -zu-tsende-Aufgaben

Im Kanton Schaffhausen besteht grundsatzlich durch
die vorhandenen Entsorgungsbetriebe und Deponien
eine umfassende und flachendeckende Entsorgungsinf-
rastruktur. Die zeitliche Entwicklung des Deponievolu-
mens fir Inertstoffe, Reaktorstoffe und Schlacke muss
beobachtet werden, da das vorhandene Volumen be-
schrankt ist.

Seit 1. Juli 2002 ist die Deponierung von inertem Bau-
schutt und generell Inertstoffen nur noch in Inertstoffde-
ponien zugelassen, die geméass TVA bewilligt sind.

Die bisherige Ubergangslésung bei den Gemeindede-
ponien wird aufgehoben, und es darf nur noch unver-
schmutzter Aushub abgelagert werden.

Gemeindeeigene Deponien sind keine Deponien nach
TVA. Es wird nur von Deponien gesprochen, wenn es
sich um Deponien nach TVA handelt. Bei den noch ak-
tiven Gemeindedeponien handelt es sich um Wiederauf-
fullung von bestehenden oder ehemaligen Gruben. Sie
werden neu als Aushubablagerung bezeichnet. Die Ge-
meinden kénnen hier unverschmutzten Aushub und Ge-
steinsmaterial ablagern.

Die Kantone sind gesetzlich dazu verpflichtet, eine Ab-
fallplanung zu erstellen und diese regelmassig zu aktu-
alisieren. Damit zeigen sie Massnahmen zur Verminde-
rung und Verwertung des Abfalls sowie den Bedarf an
Abfallanlagen und Deponieraum auf.

Text wird hier gestrichten, da er sich auf Deponien be-
zieht. Diese werden unter Punkt VE4.1 behandelt. Zu-

dem ist der Text nicht mehr aktuell.

Kantonaler Richtplan Schaffhausen, Synopse Kapitel VE4
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Planungsgrundsatze

e Der Umgang mit Abféllen richtet sich nach den fol-
genden Prioritaten:
— Vermeidung/Verminderung von Abfallen;
— Verwertung/Recycling von Abfallen;
— Umweltvertragliche Lagerung von nicht ver-

wertbaren Restabfallen.

o Die Abfallbewirtschaftung im regionalen Kontext ko-

ordinieren (Uber die Kantonsgrenzen hinweg).

Ziele und Planungsgrundséatze

e Der Umgang mit Abféllen richtet sich nach den fol-
genden Prioritaten:
1. Vermeidung/Verminderung von Abfallen;
2. Verwertung/Recycling von Abfallen;
3. Umweltvertragliche Lagerung von nicht verwert-
baren Restabféllen.

e Die naturlichen Ressourcen sind zu schonen. Stoff-
kreislaufe sind, wo immer méglich und sinnvoll, zu
schliessen. Das beinhaltet weitgehende stoffliche
und nach Madoglichkeit energetische Verwertung.
Der Einsatz von qualitativ hochwertigen Recycling-
materialien ist zu stérken.

e Geeignete biogene Abfalle sind durch Kompostie-
rung oder Vergéarung zu verwerten. Die Vergarung
mit Nutzung der Energie ist der reinen Kompostie-
rung vorzuziehen. Solche Anlagen sind vorzugs-
weise in der Industrie-/ Gewerbezone zu realisie-
ren. Wenn die verarbeitete Biomasse einen engen
Bezug zum Standortbetrieb hat, kann er auch in der
Landwirtschaftszone errichtet werden. Die Néhr-
stoffe mussen in geeigneter Form dem Kreislauf
wieder hinzugefligt werden.

e Die Entsorgungssicherheit ist zu gewadhrleisten.
Die Kapazitaten und Funktionsfahigkeiten der An-
lagen fur das Sammeln, Rezyklieren, die Behand-
lung und Ablagerung von Abféllen sind langfristig
zu sichern.

e Die offentliche Hand Ubernimmt in der Abfallwirt-
schaft eine Vorbildfunktion.

e Die Abfallbewirtschaftung ist im regionalen Kontext
und Uber die Kantonsgrenzen hinweq zu koordinie-
ren docpdic “ontonocranzon Binwec,

Grundsatz bleibt unverandert, Prioritaten leiten sich aus
USG ab

Neuer Planungsgrundsatz gestiitzt auf die kantonale
Abfallplanung

Planungsgrundsatz gemass der bisherigen Koordinati-
onsaufgabe «4-4-1/A1 Biogene Abfalle».

Neuer Planungsgrundsatz gestiitzt auf kantonale Abfall-
planung

Neuer Planungsgrundsatz gestiitzt auf kantonale Abfall-
planung

Sprachliche Anpassung des bestehenden Grundsatzes

VE 4.1 Deponien

VE 4.1 Deponien

Kantonaler Richtplan Schaffhausen, Synopse Kapitel VE4

Ausgangslage

Die Verordnung Uber die Vermeidung und die Entsor-
gung von Abfallen (Abfallverordnung, VVEA) unter-
scheidet zwischen finf verschiedenen Deponietypen.
Sie sind mit den Buchstaben A bis E gekennzeichnet,
die in aufsteigender Reihenfolge fir das zunehmende
Geféahrdungspotenzial der dort abgelagerten Stoffe ste-
hen.

Neuer Text, Beschreibung der Deponiesituation im Kan-
ton Schaffhausen (bewilligte und sich in Betrieb befin-
dende Deponien sind als Ausgangslage aufzufiihren)
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Im Kanton Schaffhausen gibt es keine Deponien des
Typs A. Die bestehenden Kiesabbaugebiete sind mit ei-
ner Wiederauffullungspflicht belegt. Die Verfullung der
bestehenden, bewilligten und geplanten Gruben mit un-
verschmutztem Aushub wird fir die n&chsten 40 bis 60
Jahre reichen. Fur zuséatzliche Deponien des Typs A be-
steht zurzeit kein Bedarf.

Die im Kanton Schaffhausen anfallenden Abfélle des
Typs B werden auf den drei Deponien Birchbtiel (Siblin-
gen), Schwanental (Buchberg und Eglisau/ZH) und Pa-
radies (Schlatt/ZH) abgelagert. Alle drei Deponien sind
mittelfristig verfillt. Es besteht Bedarf an zusatzlichem
Deponieraum des Typs B.

Im Kanton Schaffhausen gibt es keine Deponie des
Typs C. Ein Bedarf daftir wird zurzeit nicht gesehen.

Die Deponie Pflumm (Géachlingen) ist die einzige Depo-
nie des Typs D und E im Kanton Schaffhausen. Die bei-
den Kompartimente der Deponie sind mittelfristig ver-
fullt. Zur langfristig gesicherten Entsorgung besteht Be-
darf an zuséatzlichem Deponieraum des Typs D und E.

Ziele und Planungsgrundséatze

e Fir die Ablagerung von Abfall sind ausreichende
Kapazitaten bereitzustellen.

e Die Deponieplanung erfolgt bedarfsorientiert und
gemass den drei Prioritaten im Umgang mit Abfall.

e Die Deponiemdglichkeiten an den bestehenden
Standorten sind vollstandig auszuschdpfen.

e Materialabbaustellen sind den Deponien fir die
Verwertung von unverschmutztem Aushub (Typ A)
vorzuziehen.

e Erweiterungen von bestehenden Deponien sind,
sofern diese aus Sicht von Raum und Umwelt mog-
lich sind, neuen Deponiestandorten vorzuziehen.

Neu eingefligt, damit Systematik zwischen den Kapiteln
gleichbleibt. Planungsgrundsétze stiitzen sich auf Depo-
niekonzept und Planungspraxis des Kantons Schaffhau-
sen

Erweiterung bedeutet, dass der Abbauperimeter beste-
hender Gebiete vergréssert wird (z. B. Nutzung angren-
zender Parzellen); das Erweiterungsgebiet muss funkti-
onal mit der bestehenden Deponie zusammenhé&ngen.

Kantonaler Richtplan Schaffhausen, Synopse Kapitel VE4

4-4-1/A1 Kantonale Deponieplanung

Der Kanton tberprift im Rahmen seiner Abfallplanung
das Angebot an Ablagerungsmaglichkeiten fur Abfall pe-
riodisch. Er stimmt seine Deponieplanung mit der Ent-
sorgungsplanung der Nachbarkantone ab. Der Kanton
schafft bei Bedarf die planerischen Voraussetzungen fur

Neue Abstimmungsanweisung; bisherige Abstim-
mungsanweisung «Perspektive Deponieangebot» teil-
weise integriert.

Seite 3/12



4-4-1/A1 Biogene Abfélle

Geeignete biogene Abfélle sind durch Kompostierung
oder Vergdrung zu verwerten. Die Vergarung mit Nut-
zung der Energie ist der reinen Kompostierung vorzu-
ziehen. Werden biogene Abfallstoffe gesammelt (Grin-
gutsammlung), sind diese zu vergéaren, bevor sie kom-
postiert werden. Die N&hrstoffe missen in geeigneter
Form dem Kreislauf wieder zugefiihrt werden. Die anfal-
lenden biogenen Abfélle sollen mdglichst lokal verwertet
werden. Kommt nur eine Kompostierung infrage, steht
die Kompostierung im Garten oder im eigenen Betrieb
im Vordergrund.

RiplaNr: 4-4-1/A1

Koordination: Festsetzung

Federfiihrung: IKL

Termin: 2014

Planeintrag: Nein

4-4-1/1 Deponie Typ B «Schwanental»

Die ARGE Deponie Schwanental betreibt in den Ge-
meinden Eglisau und Buchberg die Inertstoffdeponie
Schwanental. Die Etappen 1 und 2 sind im Bau bzw.
schon teilweise rekultiviert. Um die Deponie langfristig
weiterbetreiben zu kdnnen, soll die Deponie sowohl
nach Norden (Kanton ZH) als auch in Richtung Suden
(Kanton SH) erweitert werden.

Die geplante Erweiterung der Inertstoffdeponie «Eg-
lisau, Schwanental» ist Bestandteil der Teilrevision 2017
des Richtplans des Kantons Zirich, welche sich derzeit
in der Kommissionsberatung befindet. Mit einer allfalli-
gen Festsetzung ist voraussichtlich erst im Sommer
2021 zu rechnen. Das Vorhaben sieht die Deponierung
von Abfallen Typ B (Inertstoffmaterial) mit vorgdngigem
Materialabbau vor. Die geplante Etappe 3 liegt zum

Kantonaler Richtplan Schaffhausen, Synopse Kapitel VE4

ausreichend Deponieraum. Bei der Planung von Depo-
niestandorten arbeitet er eng mit den betroffenen Ge-
meinden und weiteren Beteiligten zusammen.

RiplaNr: 4-4-1/A1
Koordination: Festsetzung
Federfuhrung: IKL
Termin: 2030

Planeintrag: Nein

411D b El]

4-4-1/1 Deponie Typ B, Schwanental

Die Deponie befindet sich in der Gemeinde Buchberg.
Eine Erweiterung ist auf Zurcher Seite geplant. Eine Ab-
stimmung mit dem Kanton Zrich ist erforderlich.

RiplaNr: 4-4-1/1

Koordination: Festsetzung

Federfuhrung: IKL

Termin: 2030

Planeintrag: Richtplankarte und Geoportal

Abstimmungsanweisung unter dem Kapitel Deponien
gestrichen. Die Grundsatze sind bei den allgemeinen
Planungsgrundsatzen und Ziele zu Abfall integriert.

Inhaltliche Aktualisierung.
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grossten Teil in der Landwirtschaftszone, ein kleiner Teil
am 0stlichen Ende liegt im Wald.

Die geplante Erweiterung darf das angrenzende Natur-
und Landschaftsschutzinventarobjekt von tiberkommu-
naler Bedeutung Nr. 103 der Gemeinde Eglisau nicht
beeintrachtigen.

Die detaillierte Ausarbeitung des Abbau- und Depo-
nieprojekts, wie zum Beispiel der Gestaltung des Ab-
bau- und Deponievolumens und der Entwasserung, er-
folgt in der nachsten Projektierungsstufe nach erfolgter
Festsetzung in den kantonalen Richtplanen. Im Kanton
Zurich wird dazu ein Gestaltungsplan erarbeitet. Im Kan-
ton Schaffhausen sind eine Nutzungsplanungsrevision
mit der Erweiterung der Deponiezone und eine Ro-
dungsbewilligung erforderlich. Es ist ein gemeinsamer
Umweltvertraglichkeitsbericht tber die Erweiterungen
Nord und Sid zu erarbeiten. Dabei ist die Vernetzung
mit den nahe gelegenen Buchberger und Rudlinger Gru-
ben zur Artenférderung einzubeziehen.

Die Zusammenarbeit der planenden Amter beider Kan-
tone soll weitergefiihrt werden unter Einbezug der Er-
schliessung.

RiplaNr: 4-4-1/1
Koordination: Festsetzung
Federfiihrung: Kanton ZH
Planeintrag: Ja

Kantonaler Richtplan Schaffhausen, Synopse Kapitel VE4

4-4-1/2E Deponie Typ D/E, Erweiterung Pflumm
Der Deponiestandort Pflumm in der Gemeinde Géchlin-
gen ist um die Etappe 5 zu erweitern. Die Erweiterung

Neuer Standort gestutzt auf Deponiekonzept. Hinweis
zur Nummerierung: Der bestehende Standort Pflumm
hat die RiplaNr 4-4-1/2.
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4-4-1/A2 Perspektiven Deponieangebot

Mittelfristige Perspektiven fir das Deponieangebot fur
Inert- und Reaktorstoffe sowie fiir Schlacke und Aushub
missen ausgearbeitet werden. Das IKL bildet zu diesem
Zweck eine kantonale Arbeitsgruppe. Dieses Geschaft
steht in Zusammenhang mit L4.1/A3, Kies- und Bauma-
terialbedarfsschatzung.

RiplaNr: 4-4-1/A2

Koordination: Zwischenergebnis
Federfihrung: IKL

Termin: 2014

Planeintrag: Nein

Kantonaler Richtplan Schaffhausen, Synopse Kapitel VE4

ist im nachgelagerten Verfahren sorgfaltig mit dem BLN-
Gebiet 1101 Randen abzustimmen.

RiplaNr: 4-4-1/2E

Koordination: Vororientierung

Federfuhrung: IKL

Termin: 2040

Planeintrag: Richtplankarte und Geoportal

4-4-1/3E Deponie Typ B, Erweiterung Birchbiel

Der Deponiestandort Birchbtiel in der Gemeinde Siblin-
gen ist im Bereich Pflummwis zu erweitern. Die Erweite-
rung ist im nachgelagerten Verfahren sorgféaltig mit dem
BLN-Gebiet 1101 Randen abzustimmen.

RiplaNr: 4-4-1/3E

Koordination: Festsetzung

Federfuhrung: IKL

Termin: 2030

Planeintrag: Richtplankarte und Geoportal

4-4-1/4 Deponie Typ B, Erweiterung Bibemeregg
Der ehemalige Deponiestandort Bibermeregg in der Ge-
meinde Thayngen ist zu erweitern. Die Erweiterung ist
im nachgelagerten Verfahren sorgfaltig mit dem Amphi-
bienlaichgebiet von nationaler Bedeutung (Wanderob-
jekt SH 1301, Lattgrueb) und dem regionalen Naturpark
Nr.33 Schaffhausen abzustimmen.

RiplaNr: 4-4-1/4

Koordination: Festsetzung

Federfuhrung: IKL

Termin: 2030

Planeintrag: Richtplankarte und Geoportal

A h D B slctn s Docen oo s et

Neuer Standort gestutzt auf Deponiekonzept. Hinweis
zur Nummerierung: Der bestehende Standort Birchbuel
hat die RiplaNr 4-4-1/3.

Neuer Standort gestutzt auf Deponiekonzept.

Abstimmungsanweisung wird ersetzt durch neue Ab-
stimmungsanweisung «Kantonale Deponieplanung»
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VE4.2 Lagerung radioaktiver Abfalle
Ausgangslage — zu I6sende Aufgaben

Nach den Vorgaben der eidgendssischen Kernenergie-
verordnung (KEV) startete unter der Federfihrung des
Bundesamtes fur Energie (BFE) am 2. April 2008 das
Sachplanverfahren Geologische Tiefenlager. Das Sach-
planverfahren verfolgt das Ziel, einen Standortentscheid
fur je ein Tiefenlager fur schwach- und mittelaktive
(SMA) und fur hochaktive Abfélle (HAA) zu fallen und
die Grundlagen fur die entsprechenden Rahmenbewilli-
gungsgesuche zu liefern. Der Bundesrat erteilt und das
Bundesparlament genehmigt die Rahmenbewilligun-
gen. Der Genehmigungsentscheid des Parlaments un-
tersteht dem fakultativen Referendum.

In Etappe 1 des Sachplanverfahrens schlug die Natio-
nale Gesellschaft fiur die Entsorgung von radioaktivem
Abfall (Nagra) insgesamt sechs mdgliche Standortge-
biete vor. Zwei davon (Lagern Nord und Zirich Nord
Ost, sowohl fur HAA als auch fir SMA geeignet) liegen
in der unmittelbaren Nachbarschaft des Kantons Schaff-
hausen, ein weiteres (Stdranden, nur fir SMA geeignet)
liegt im Kanton Schaffhausen selbst.

In Etappe 2 veroffentlichte die Nagra Optionen fiur die
Platzierung von Oberflachenanlagen (sog. Standortare-
ale), von denen aus die untertagige Erschliessung des
Tiefenlagers maglich wéare. In Etappe 2 erfolgt in Bezug
auf die Standortregionen eine Einengung auf mindes-
tens zwei Standortregionen pro Lagertyp (hochaktives
Lager bzw. schwach- und mittelaktives Lager) bzw. un-
ter Mitwirkung der Regionalkonferenzen (Organe der
Regionalen Partizipation) die provisorische Festlegung
auf mindestens einen Vorschlag fir ein Standortareal
pro Standortregion.

In Etappe 3 werden die verbliebenen Standortregionen
vertieft untersucht, und es erfolgt die Festlegung auf
eine Region. Das Rahmenbeuwilligungsverfahren wird
eingeleitet.

Die Bevolkerung des Kantons Schaffhausen verpflich-
tete mit der Zustimmung zum kantonalen Atommuilige-
setz vom 4. September 1983 die Behdrden, mit allen

Kantonaler Richtplan Schaffhausen, Synopse Kapitel VE4

VE4.2 Lagerung radioaktiver Abfalle
Ausgangslage g

In der Schweiz anfallende radioaktive Abfélle missen
gemass Art. 30 Abs. 2 des Kernenergiegesetzes (KEG)
grundsétzlich im Inland entsorgt werden. Im Rahmen
des durch den Bund geleiteten Sachplanverfahrens wird
nach geeigneten Standorten fir geologische Tiefenlager
fur radioaktive Abfélle gesucht.

Im Kanton Schaffhausen gilt das kantonale Gesetz ge-
gen Atommull-Lagerstéatten (SHR 814.500).

Streichen, da beschriebener Stand des Verfahrens nicht
mehr aktuell ist; Erlauterungscharakter, daher Element
fur Erlauterungsbericht
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rechtlichen und politischen Mitteln darauf hinzuwirken,
dass auf Kantonsgebiet und dessen angrenzender
Nachbarschaft keine Lagerstatten fur radioaktive Abfalle
errichtet und keine vorbereitenden Handlungen vorge-
nommen werden. Der Regierungsrat hat sich daher auf
den Grundsatz festgelegt, das Sachplanverfahren kon-
struktiv, aber sehr kritisch zu begleiten.

Ein geologisches Tiefenlager fiihrt zu erheblichen mittel-
und langfristigen Auswirkungen in den Bereichen Raum-
entwicklung, Sozio6konomie, Umwelt sowie Natur und
Landschaft. Erwahnenswert sind dabei insbesondere:

e die mittelbaren und unmittelbaren sozio6konomi-
schen Effekte, unter Beriicksichtigung der Ima-
geeffekte (vgl. Studie des Kantons Schaffhausen);

o die Anforderungen an die Verkehrsinfrastruktur
wahrend der Bau- und der Betriebsphase;

e  Aufbereitung, Transport sowie Verwertung oder
Entsorgung grosser Mengen an Ausbruchmate-
rial;

e die Aufbereitung des Baustellenabwassers und
der Schutz von Grundwasser, Oberflachengewas-
sern und kommunalen Abwasserreinigungsanla-
gen;

e  Gefahrguttransport, Storfall- und zugeordnete In-
terventionsszenarien (inkl. allfallig notwendige
Ruckholung);

e die Belastung von bestehenden angrenzenden
und potenziell kiinftigen Siedlungsgebieten vor
Ubermassigen Immissionen bzw. negativen Ein-
wirkungen wéahrend der Bau- und der Betriebs-
phase (Larm, Luft, Staub usw.);

e das Monitoringkonzept (inkl. langfristiges Finan-
zierungskonzept, inkl. Interventionskriterien);

e die Beanspruchung von méglichen Flachen in
Waldgebieten, geplanten Naturparks, Fruchtfolge-
flachen, Naturschutzflachen o. &. wahrend der
Bau- (Installationsplatze, Lagerplatze, Verkehrs-
flachen etc.) und der Betriebsphase;

e Interessenkonflikte im Zusammenhang mit zu-
kunftigen Nutzungen von tiefer Geothermie.

Kantonaler Richtplan Schaffhausen, Synopse Kapitel VE4
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Der Kanton Schaffhausen stellt sicher, dass die mit ei-
nem geologischen Tiefenlager verbundenen Auswirkun-
gen auf Raum, Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft
rechtzeitig und stufengerecht abgeklart werden, damit
diese Grundlagen im Sinne einer Wirkungsbeurteilung
bei den Standortwahlentscheiden (Etappe 2 und Etappe
3 des Sachplanverfahrens) vorliegen.

Die Grundsatze des Kantons Schaffhausen bei der
Standortfrage auf dem Kantonsgebiet von Schaffhausen
und in unmittelbarer Nachbarschaft sind:

Planungsgrundsatze

o Die integrale objektive Sicherheit setzt sich aus vie-
len Einzelelementen zusammen. Es wird daher nicht
den «sichersten Standort» geben. Eine Rangierung
der grundsatzlich geeigneten Standorte hangt letzt-
lich von der subjektiven und von Werthaltungen ge-
pragten Gewichtung der Einzelelemente ab.

o Die Sicherheit der Bevdlkerung und der Umwelt hat
Prioritat. Transportwege, Umschlagplatze und
Standorte mit eindeutigen sicherheitstechnischen
Nachteilen oder Risiken sind auszuschliessen.

e Es diirfen keine bekannten oder unbekannten Risi-
ken in Bezug auf die drei Dimensionen der Nachhal-
tigkeit auf die Standortregion oder den Kanton abge-
walzt werden.

e Negative Auswirkungen auf Raum, Umwelt, Gesell-
schaft und Wirtschaft missen soweit méglich ver-
mieden oder, wo diese unumgénglich sind, weitest-
gehend minimiert und kompensiert werden. Dabei ist

Kantonaler Richtplan Schaffhausen, Synopse Kapitel VE4

Ziele und Planungsgrundséatze

e Die Sicherheit der Bevolkerung hat Prioritat.

e Negative Auswirkungen auf Raum, Umwelt, Gesell-
schaft und Wirtschaft sind soweit moglich zu vermei-
den oder, wo diese unumgénglich sind, zu kompen-
sieren.

e Standorte, Transportwege und Umschlageplatze mit
eindeutigen, sicherheitstechnischen Nachteilen sind
auszuschliessen.

e Die Anliegen der betroffenen Bevolkerung und der
Gemeinden sowie interessierter Organisationen sind
soweit moglich und mit den Zielen des vorliegenden
Richtplans vereinbar, mitzubertcksichtigen.

+—Die-integrale objekiive SIG|IEI|IEII|E setzt SI'GII'IGHS ."'el
o I hon Ei .

Inhaltlich angelehnt an bestehende Planungsgrund-
satze, jedoch sprachlich als Grundsatze formuliert und
Reihenfolge gedndert.
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die gesamte betroffene Region (inkl. Anteile in den
Nachbarkantonen und im grenznahen Ausland) zu
bertcksichtigen.

e Die Anliegen der betroffenen Bevolkerung und der
Gemeinden sowie interessierter Organisationen sind
soweit mdglich und mit den Zielen des vorliegenden
Richtplans vereinbar, mitzuberticksichtigen.

4-4-2/A1 Stufengerechte Abklarung der Auswirkun-
gen eines geologischen Tiefenlagers

Die Auswirkungen auf Raum, Umwelt, Gesellschaft und
Wirtschaft missen bei allen Standortwahlentscheiden
(Etappe 2 und Etappe 3 des Sachplanverfahrens) stu-
fengerecht abgeklart und bekannt sein, damit eine trans-
parente stufengerechte Wirkungsbeurteilung vorgenom-
men werden kann. Die Einhaltung der Grundsétze des
Kantons Schaffhausen, insbesondere die Vermeidung
und Minimierung von Auswirkungen auf den Kanton
Schaffhausen, sind Voraussetzung fur die entspre-
chende Anpassung des Richtplanes.

RiplaNr: 4-4-2/A1

Koordination: Festsetzung

Federfiihrung: IKL

Termin: Terminplan Sachplanverfahren 2014
Planeintrag: Nein

Kantonaler Richtplan Schaffhausen, Synopse Kapitel VE4

4-4-2/A1 Stufengerechte Abklarung der Auswirkun-
gen eines geologischen Tiefenlagers

Der Kanton Schaffhausen setzt sich beim Bund im Rah-
men seiner Mdglichkeiten dafir ein, dass die mit einem
geologischen Tiefenlager verbundenen Auswirkungen
auf Raum, Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft recht-
zeitig und stufengerecht abgeklart werden, damit diese
Grundlagen im Sinne einer Wirkungsbeurteilung beim
Abschluss des Standortwahlverfahrens (Ende Etappe 3
des Sachplanverfahrens) vorliegen.

Der Kanton folgt in seinem Handeln den kantonalen
Grundsatzen und wirkt darauf hin, dass die negativen
Auswirkungen auf den Kanton Schaffhausen minimiert
werden.

rtcchaft_mi bei_all | i heid
f=opo o unsSneon Docne Coono o n o nne ) o

Inhaltlich nahe an der bisherigen Abstimmungsanwei-
sung, aber aktiver formuliert.
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4-4-2/A2 Teilrichtplan «Geologisches Tiefenlager»
Der Kanton Schaffhausen erarbeitet unter Mitwirkung
der Regionalkonferenzen und unter Einbezug der Nach-
barkantone und des grenznahen Auslands einen Teil-
richtplan betreffend allfallige Geologische Tiefenlager,
die auf Gebiet des Kantons Schaffhausen oder in des-
sen unmittelbaren Nachbarschaft zu liegen kommen
kénnen. Dieser Richtplan konkretisiert die Anforderun-
gen an die stufengerechte Abklarung geméss Abstim-
mungsanweisung VE4.2/A1. Dabei sind u. a. Vorgaben
in Bezug auf die rAumliche Anordnung s&mtlicher Anla-
gen und deren Erschliessung zu treffen. Die dazu erfor-
derlichen Umweltabklarungen missen stufengerecht er-
folgen. Dabei sind vor allem auch die besonders sensib-
len Umweltbereiche wie z. B. Rhein, Klettgauer Grund-
wasserstrom etc. sowie die Anliegen der regionalen Be-
volkerung zu berticksichtigen. Der Nachweis der Uber-
einstimmung mit dem Gewasserschutz- und Umwelt-
recht ist zu erbringen. Im Teilrichtplan «Geologisches
Tiefenlager» sind fur die Bau- und Betriebsphase insbe-
sondere die folgenden Themen abzuhandeln:

e sozio6konomische Effekte (vgl. Studie des Kantons
Schaffhausen);
o Verkehrsinfrastruktur;

e Aufarbeitung, Transport und Entsorgung von Aus-
bruchmaterial und Abwasser;

e Gefahrguttransport, Storfall- und zugeordnete Inter-
ventionsszenarien;

e Emissionen;

RiplaNr: 4-4-2/A1

Koordination: Festsetzung

Federfuihrung: IKL

Termin: Terminplan Sachplanverfahren 2614
Planeintrag: Nein

: :

Nicht mehr aktuell und daher gestrichen

Kantonaler Richtplan Schaffhausen, Synopse Kapitel VE4
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e Monitoringkonzept;
e Flachenbeanspruchung;

¢ Interessenkonflikte fir zuklnftige Nutzungen.

RiplaNr: 4-4-2/A2
Koordination: Festsetzung
Federfiihrung: IKL/PNA
Termin: 2015

Planeintrag: Nein

Kantonaler Richtplan Schaffhausen, Synopse Kapitel VE4
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Rechtskraftiger Kantonaler Richtplan
September 2021

Richtplananpassung 2022
Stand 1. Dezember 2025

Neuer Text
Textverschoben
Selosel T

Bemerkung zur Anpassung

VE5 Abwasserreinigung

Ausgangslage — zu |16sende Aufgaben

Die Abwasserentsorgung ist im Kanton Schaffhausen
flachendeckend gewahrleistet. Die entsprechende Infra-
struktur muss jedoch unterhalten bzw. den kinftigen An-
forderungen angepasst werden.

Versiegelte (mit weitgehend undurchldssigen Materia-
lien abgedeckte) Flachen erhdhen den oberirdischen
Abfluss von Regenwasser und belasten die Kanalisatio-
nen mit unverschmutztem Wasser. Der Boden verliert
durch die Versiegelung den griéssten Teil seiner nattirli-
chen dkologischen Funktion, wie die Aufnahme von Re-
genwasser, die Produktion von Biomasse oder die Bin-
dung von CO2 als Speicher und Filter.

VE5 Siedlungsentwasserung und Abwasserreini-
gung

Ausgangslage—zu-tosende-Aufgaben

Die Abwasserentsorgung ist im Kanton Schaffhausen
flachendeckend gewahrleistet. Damit sie langfristig wei-
terhin sicher gewahrleistet und wirtschaftlich nachhaltig
ist, muss die bestehende Infrastruktur unterhalten und
an kinftige Herausforderungen angepasst werden. Bie

Crmmrnshoas e e ld e es ndoen e lion

Nach wie vor wird ein Grossteil des anfallenden Nieder-
schlagsabwassers im Siedlungsgebiet in die Abwasser-
reinigungsanlagen eingeleitet. Versiegelte Flachen—er-
. lsati - I
ser—Der Boden verliert durch die Versiegelung (abge-
deckt mit weitgehend undurchlassigen Materialien) den
grossten Teil seiner natirlichen 6kologischen Funktio-
nen, wie die Fahigkeit zur Aufnahme von Regenwasser;

als-Speieher und seine Filterfunktion. Versiegelte Fla-
chen erhdéhen den oberirdischen Abfluss von Regen-
wasser_und belasten die Kanalisationen mit_unver-
schmutztem Wasser.

Ergénzung mit Siedlungsentwéasserung, da Aspekt von
Versickerung Regenwasser auch thematisiert wird.

Aspekt der optimalen Nutzung wird verankert; einer-
seits im Hinblick auf den Grundsatz, dass Regenwas-
ser (Niederschlagsabwasser) nicht in die ARASs einge-
leitet werden soll und andererseits, weil eine optimale
Nutzung der Infrastruktur auch bedingt, dass gewisse
ARAs zusammengeschlossen werden.

Ergénzung durch Quantifizierung der Menge.
Leichte textliche Umstrukturierung, Aktualisierung Be-
griffe.

Im Hinblick auf Siedlungsentwésserung nicht relevant,
daher geldscht

Planungsgrundsatze

o Versiegelte Flachen im Siedlungsgebiet nach Mdg-
lichkeit reduzieren und die Versickerung sowie die
separate Ableitung von Meteorwasser férdern.

e Fremdwasser vom Abwasser getrennt fihren. Einge-
dolte Bache nach Mdglichkeit von der Kanalisation
abtrennen.

Ziele und Planungsgrundséatze

e Nicht verschmutztes Wasser ist in erster Prioritat zu
versickern, in zweiter Prioritdt gedrosselt in ein Ge-
wasser einzuleiten und in dritter Prioritét in die ARA
einzuleiten.

o Versiegelte Flachen sind im Siedlungsgebiet zu re-
duzieren und die Verdunstung und Versickerung

Neu formulierter Grundsatz zur Handhabung von unver-
schmutztem Wasser

Bestehender Grundsatz; aktivere Formulierung

Kantonaler Richtplan Schaffhausen, Synopse Kapitel VE5
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(z.B. Schwammstadtmassnahmen) sowie die sepa-
rate Ableitung von Niederschlagsabwasser (Trenn-
system) zu férdern.

e Fremdwasser ist vom Abwasser getrennt zu fihren.
Eingedolte Bache sind von der Kanalisation abzu-
trennen.

e Verschmutztes Abwasser ist grundsatzlich in einer
zentralen Abwasserreinigungsanlage (ARA) zu reini-
gen. Dort wo ein ARA-Anschluss nicht zweckmassig
und zumutbar ist, sind geeignete Massnahmen zu er-
greifen.

e Es soll eine sichere Abwasserentsorgung gemass
dem Stand der Technik mit einem guten Kosten-Nut-
zen-Verhaltnis erreicht werden.

e Die Abwasserreinigungsanlagen und das Kanalisati-
onsnetz sind zu unterhalten, zu erneuern und dem
Stand der Technik anzupassen.

e Um kunftigen Herausforderungen in der Abwasser-
reinigung in wirtschaftlicher, dkologischer und be-
trieblicher Hinsicht optimal begegnen zu koénnen,
sind Zusammenschlisse von Abwasserreinigungs-
anlagen regional und weitsichtig zu planen und um-
zusetzen.

¢ Nicht mehr verwendete Abwasserreinigungsanlagen
sind, soweit sinnvoll, weiter zu nutzen (z.B. Regen-
rickhalt, Stapelvolumen) und andernfalls zuriickzu-
bauen.

Bestehender Grundsatz; aktivere Formulierung

Neuer Grundsatz angelehnt an Art. 7 GschG

Neuer Grundsatz basierend auf dem kantonalen Was-

serwirtschaftsplan

Neuer Grundsatz zum Infrastrukturunterhalt

Neuer Grundsatz zur Infrastrukturplanung

VE5.1 Abwasserreinigung

VE5.1 Siedlungsentwéasserung und Abwasserreini-
gung

Kantonaler Richtplan Schaffhausen, Synopse Kapitel VE5

4-5-1/ A1 Kantonale Abwasserreinigungsplanung
Der Kanton untersttitzt die Gemeinden bei der Optimie-
rung der Abwasserentsorgung unter regionalen und ge-
samtwirtschaftlichen Gesichtspunkten. Er erstellt hierzu
eine regionale Abwasserreinigungsplanung und regt,
sofern 6kologisch, 6konomisch und betrieblich sinnvoll
oder aufgrund der Gewasserschutzvorschriften oder
dem Netto-Null Ziel bis 2050 angezeigt, Zusammen-
schlisse von kleineren Abwasserreinigungen an gros-
sere leistungsfahigere an.

In Abstimmung mit dem IKL neue Koordinationsauf-
gabe; ermachtigt konzeptionelle kantonale Planung

Die Bereitstellung weiterer Grundlagen wie z. B. der
Wasserwirtschaftsplan oder die Erhebung von Analyse-
daten zur Uberwachung der Einleitungsbedingungen ist
bereits anderweitig geregelt; es braucht dazu keine Ab-
stimmungsanweisung im Richtplan
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RiplaNr: 4-5-1/A1
Koordination: Festsetzung
Federfuhrung: IKL
Termin: 2028 - 2030
Planeintrag: Nein

4-5-1/A1 Mikroverunreinigungen

Das BAFU entwickelt technische und finanzielle Strate-
gien zur Verringerung von Mikroverunreinigungen (MV)
in Gewassern. MV stammen aus der Siedlungsentwas-
serung sowie aus anderen Quellen. ARA > 100’000 Ein-
wohnergleichwerten (EGW) und ARA > 20'000 EGW,
die an einem schwachen Vorfluter liegen, werden dazu
verpflichtet, Mikroverunreinigungen zu eliminieren.
Nach heutigem Stand werden die ARA Bibertal-Hegau,
die ARA Réti und die ARA Klettgau davon betroffen sein.

4-5-1/ A2 Genereller Entwasserungsplan

Die Gemeinden erstellen einen generellen Entwasse-
rungsplan (GEP), legen Massnahmen fest und setzen
diese um. Sie Uberprifen und aktualisieren diesen lau-
fend gemass den Vorgaben des Kantons.

Die Gemeinden respektive die Abwasserverbande sor-
gen fur eine uberkommunale Koordination der Abwas-
serentsorgung und priifen Zusammenschlisse, z. B. bei
strengeren Gewasservorschriften oder dem Netto-Null
Ziel bis 2050. Sie sorgen dafir, dass die Anlagen dem
Stand der Technik entsprechen.

RiplaNr: 4-5-1/A2

Koordination: Festsetzung

Federfuhrung: Gemeinden und Abwasserverbande
Termin: Daueraufgabe

Planeintrag: Nein

.

Im Rahmen des GEP-Teilprojektes «Abwasserentsor-
gung im landlichen Raum» sind die Gemeinden dazu
angehalten, die Abwasserreinigung fir Bauten aus-
serhalb der Bauzone zu uberprifen und, sofern ange-
zeigt, entsprechende Massnahmen zu ergreifen. Neu ist
das Teilprojekt «Oberflachenabfluss». Die Gemeinden
sind mit dieser Abstimmungsanweisung dazu angehal-
ten, auch dieses Teilprojekt durchzufiihren.

Vgl. Motion Reduktion der Stickstoffeintrdge aus den
Abwasserreinigungsanlagen (Nr. 20.4261), Motion Mas-
snhahmen zur Elimination von Mikroverunreinigungen fur
alle Abwasserreinigungsanlagen (Nr. 20.4262), Riickge-
winnung und Wiederverwertung von Phosphor, Netto-
Null Ziel bis 2050

Koordinationsaufgabe wird gestrichen; Auftrag zur Eli-
minierung der Mikroverunreinigung wird bei den jeweili-
gen Vorhaben beschrieben

RiplaNr: 4-5-1/A1 RiplaNr4-5-1/A1

Koordination: Festsetzung MesrinndenFosiooizrng

Federfiihrung: IKL Fodosihrng i

Termin: 2014 B

Planeintrag: Ja Dloncrmen

4-5-1/A2  Abwasserreinigung ausserhalb  der | 4-5-1/A32 Abwasserreinigung ausserhalb der

Bauzone

Die Abwasserreinigung fur Bauten ausserhalb Bauzo-
nen wird sukzessive tUberprift und an die aktuellen Ge-
wasserschutzvorschriften angepasst. Bauten und Anla-
gen mit grossem Abwasseranfall oder diejenigen, die

Bauzone

Der Kanton ordnet bei Nutzungséanderungen mit Baube-
willigungspflicht von Bauten und Anlagen ausserhalb
des Bereichs offentlicher Kanalisation Massnahmen zur
Beseitigung des Abwassers nach Stand der Technik an.

Préazisierung gestitzt auf die Bauverordnung. Das Bau-
departement ordnet die Massnahme unter Anhérung
des IKL an. Dieser Fall trifft bei Bauten und Anlagen

Kantonaler Richtplan Schaffhausen, Synopse Kapitel VE5
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Abwasser mit speziellen Reinigungsanforderungen pro-
duzieren, durfen nur dann bewilligt werden, wenn der
Nachweis im Rahmen der Generellen Entwéasserungs-
planung oder anderweitig erbracht wurde, dass die Ein-
haltung von Einleitungsbestimmungen vollumfanglich
erfullt sind.

RiplaNr: 4-5-1/A2
Koordination: Festsetzung
Federfiihrung: IKL
Termin:2014

Planeintrag: Ja

RiplaNr: 4-5-1/A23

Koordination: Festsetzung
Federfiihrung: Baudepartement H<k
Termin:2044 Daueraufgabe
Planeintrag: Ja Nein

ausserhalb des Bereichs fir 6ffentliche Kanalisation mit
Bewilligungspflicht ein.

Die Gemeinden betrachten die Abwasserreinigung im
landlichen Raum als Teilprojekt im Rahmen des GEP
2. Generation. Der Auftrag dazu wird ihnen in der
neuen Abstimmungsanweisung 4-5-1/A2 Genereller
Entwéasserungsplan erteilt.

VE5.2 Abwasserreinigungsanlagen

VE5.2 Abwasserreinigungsanlagen

4-5-2/1 ARA Hallau

Die ARA ist mit einer 4. Reinigungsstufe zur Elimination
der Mikroverunreinigungen (Projekteingabe bis spates-
tens 2035 und Inbetriebnahme bis spéatestens 2040)
auszubauen. Die Parkziele des regionalen Naturparks
Nr. 33 «Schaffhausen» sind dabei zu beachten.

ARA Klettgau = ARA Hallau. Beschriebenes Vorhaben
ist nicht mehr aktuell. Siehe Aktualisierung in Tabelle
oben.

Koordination:-Festsetzung RiplaNr: 4-5-2/1
Federfihrung ik Koordination: Festsetzung
Termin—2014 Federfuihrung: Abwasserverband Klettgau
Planeintrag:-Ja Termin: 2035/ 2040
Planeintrag: Richtplankarte und Geoportal
A2 A srcsne s Beschriebenes Vorhaben ist umgesetzt

Beschriebenes Vorhaben ist umgesetzt

Kantonaler Richtplan Schaffhausen, Synopse Kapitel VE5
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4-5-2/4 ARA Bibertal-Hegau

Die ARA ist mit einer 4. Reinigungsstufe zur Elimination
der Mikroverunreinigungen (Projekteingabe bis spates-
tens 2035 und Inbetriebnahme bis spéatestens 2040)
auszubauen. Das BLN-Gebiet Nr. 1411 «Untersee-
Hochrhein» und der Wildtierkorridor SH-11 sind dabei
zu bericksichtigen.

Beschriebenes Vorhaben wurde aktualisiert

Ploloblis B2l
ination Zwi .
FederfihrangHd: RiplaNr: 4-5-2/4
Fermin—2014 Koordination: Festsetzung
Planeintrag-Jda Federfiihrung: Abwasserzweckverband Hegau-Sid und Ab-
wasserverband Bibertal
Termin: 2035/ 2040
Planeintrag: Richtplankarte und Geoportal
AE e A Cheln o Phels Beschriebenes Vorhaben ist umgesetzt

ARA ist aufgehoben

Kantonaler Richtplan Schaffhausen, Synopse Kapitel VE5
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Kapitel-4-5-/ Karte-0LKehrichtbeseitigung-und-Abwasserrel- Die Textkarte wird aufgehoben. Die abgebildeten In-
AiguRgQuelle PNA-2011 halte sind in der Richtplankarte und im Geoportal er-
sichtlich.
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Kantonaler Richtplan Schaffhausen — Richtplananpassung 2023 / Erlauterungsbericht

1.1

1.2

Einleitung

Ausgangslage

Der kantonale Richtplan (KRP) ist das strategische Fihrungsinstrument des Kantons. Mit dem
kantonalen Richtplan werden die raumlichen Entwicklungen langfristig gelenkt und tber alle
Politik- und Sachbereiche hinweg koordiniert (vgl. Art. 6 Bundesgesetz Uber die Raumplanung
(RPG), SR 700). Der kantonale Richtplan ist behdrdenverbindlich (vgl. Art. 9 Abs. 1 RPG).

Der kantonale Richtplan besteht aus dem Richtplantext und der Richtplankarte. Der kantonale
Richtplan Schaffhausen ist in die fiinf Sachkapitel «Siedlung», «Landschaft», «Verkehr», «Ver-
und Entsorgung» sowie «Offentliche Bauten und Anlagen» gegliedert, die zusammen ein ab-
gestimmtes Ganzes ergeben. Die behdrdenverbindlichen Festlegungen — gemeint sind damit
die Planungsgrundsatze und Ziele, die Abstimmungsanweisungen und die raumlichen Festle-
gungen in der Richtplankarte — richten sich an Behorden aller Stufen. Die Finanzierungsrege-
lung erfolgt in separaten Beschliissen gemass den gesetzlichen Zustandigkeiten. Die grundei-
gentimerverbindliche Konkretisierung erfolgt insbesondere in der nachgelagerten Nutzungs-
planung auf kommunaler Stufe.

Gemass Art. 9 Abs. 2 RPG sind Richtplane zu Uberprifen und nétigenfalls anzupassen, wenn
sich die Verhéltnisse geandert haben, sich neue Aufgaben stellen oder insgesamt eine bessere
Lésung moglich ist. Um zeitgerecht auf neue Entwicklungen reagieren zu kdnnen, Uberpruift
und passt der Kanton Schaffhausen seinen Richtplan in regelméssigen Abstanden an.

Anlass und Gegenstand der Richtplananpassung
Folgende Anlasse bestehen fir die vorliegende Richtplananpassung:

— Wald (Kapitel L5): Der Kanton beabsichtigt, Giber den gesamten Kanton hinweg statische
Waldgrenzen festzulegen. Mit einer neuen Abstimmungsanweisung im kantonalen Richtplan
will er die planungsrechtliche Grundlage dafiur schaffen.

— Naturgefahren (Kapitel L7): Der Kanton will, dass die Oberflachenabflusskarte kiinftig er-
ganzend zur Gefahren- und Gefahrenhinweiskarte bei der Beurteilung und Abschétzung von
Naturgefahren zur Anwendung kommt und beabsichtigt, mit einer neuen Abstimmungsan-
weisung im Kapitel L7 das Instrument zu starken.

— Deponien (Kapitel VE4.1): Der Kanton Schaffhausen hat die kantonale Abfallplanung
2018/2019 mit Bericht vom 31. Juli 2024 Uberprift und Handlungsbedarf bei den Deponien
festgestellt. Gestltzt darauf wurden die Planungsgrundsatze und Ziele aktualisiert. Um lang-
fristig gentigend Deponieraum zu sichern, sind neue Standorte zu sichern. Die Erweiterun-
gen der Deponiestandorte Birchbiel (Typ B) und Pflumm (Typ D/E) sowie der neue Depo-
niestandort Biberegg (Typ B) werden in den Richtplan aufgenommen.

— Radioaktive Abfélle (Kapitel VE4.2): Mit Entscheid fur den Standort Nordlich Lagern sind die
Richtplaninhalte veraltet und diesbezuiglich zu aktualisieren.

— Siedlungsentwasserung und Abwasserreinigung (Kapitel VE 5): Die Beschriebe und Vorha-
ben sind nicht mehr aktuell, da zwischenzeitlich Ausbauten, Erneuerungen und Zusammen-
schlisse stattgefunden haben. Die Inhalte sind zu aktualisieren.
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Der Kanton Schaffhausen hat sich entschieden, die vier Kapitel nicht nur inhaltlich, sondern
auch redaktionell zu Uberarbeiten. Er verfolgt das Ziel, Abstimmungsanweisungen auf die we-
sentlichen Aufgaben zu reduzieren. Sie sollen fortan klar, verstandlich und kompakt formuliert
sein. Es ist deutlich hervorzuheben, wer fur die Aufgabe ggf. mit wem zusténdig ist und wie
respektive bis wann sie zu bearbeiten ist.

Um den Richtplan kinftig schlank zu halten und aufwandige Nachfihrungsprozesse zu vermei-
den, will der Kanton Inhalte, die anderweitig verbindlich festgelegt sind oder erlautert werden,
nicht mehr im Richtplan auffuhren. Erlauterungstexte im Richtplan werden bis auf das fur das
Verstandnis des jeweiligen Kapitels erforderliche Mass gekurzt. Mit der zunehmenden Digitali-
sierung erlangen digitale Karten immer grossere Bedeutung. Der Richtplan verweist dement-
sprechend neu zusatzlich auf raumliche Festlegungen, die Uber das Geoportal des Kantons
Schaffhausen einsehbar sind.

Erlauterungen zu den Anpassungen

Kapitel L5 - Wald

Ziele und Planungsgrundsatze

Die Abstimmung von Wald- und Raumplanung wird als Planungsgrundsatz in den kantonalen
Richtplan aufgenommen. Dieser dient als Grundlage fiir die nachfolgenden Abstimmungsan-
weisungen. Die Abstimmung von Wald und Raumplanung obliegt nicht nur den Gemeinden,
sondern auch dem Kanton.

Statische Waldgrenzen (1-5-1/1)

Walder sind dynamische Okosysteme, die sich auf Flachen mit anderen Bodennutzungen aus-
dehnen kdnnen. Sofern die Waldgrenze nicht statisch festgelegt ist, kommt der dynamische
Waldbegriff zum Tragen. Dieser flihrt zu Rechtsunsicherheiten und erfordert komplexe, andau-
ernde Kontrollen und Nachfihrungen der Waldflache nach Bestimmungen der eidgendssischen
und kantonalen Gesetzgebung.

Mit Anderung des Waldgesetzes vom 16. Marz 2012 wird den Kantonen die Moglichkeit gege-
ben, auch in Gebieten ausserhalb von Bauzonen eine statische Waldgrenze festzulegen, unter
anderem, wenn dort eine Zunahme des Waldes verhindern werden soll (Art. 10 Abs. 2 lit. b
Bundesgesetz lber den Wald (WaG), SR 921.0). Die entsprechenden Gebiete sind im kanto-
nalen Richtplan zu bezeichnen (Art. 12a Verordnung tUber den Wald (WaV), SR 902.01). Der
Kanton Schaffhausen beabsichtigt, bis 2040 flachendeckend die statische Waldgrenze einzu-
fuhren. Damit schliesst er sich den Mittellandkantonen Aargau, Basel-Landschaft, Bern in den
Regionen Mittelland und Voralpen, Freiburg, Genf, Thurgau und Zirich an, die diese bereits
eingefuihrt haben beziehungsweise an der Einfiihrung sind. Mit der Einfihrung einer flachen-
deckenden statischen Waldgrenze wird eine einheitliche rechts- und grundeigentiimerverbind-
liche Grundlage fur alle o6ffentlich-rechtlichen Planungen, Bewilligungsverfahren und Ent-
scheide im Zusammenhang mit Wald geschaffen. Nach Abschluss der Festsetzung von stati-
schen Waldgrenzen resultiert eine hohe und andauernd gegebene Rechtssicherheit in der Ab-
grenzung von Wald und anderen Bodennutzungsarten. Einwachsende Bestockungen wirden
nicht mehr zu Wald und kénnten entfernt werden. Bei Landwirtschaftsflachen kann der Umfang
der direktzahlungsberechtigten Nutzflachen klar abgegrenzt werden; bei Naturschutzgebieten
konnen Biodiversitatsforderflachen nicht mehr zu Wald einwachsen und bleiben unabhangig
ihres Pflegezustands Teil der entsprechenden Zone. Die statischen Waldgrenzen kénnen je-
derzeit kontrolliert und eingemessen werden. Langfristig reduzieren sich dadurch die Aufwénde
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von Kanton, Gemeinden und Eigentimerschaften auf die einmalige Festlegung der Wald-
grenze (als Grundlinie im Zonenplan) — anstelle einer periodischen Uberpriifung und Anpas-
sung auf allen Ebenen der Raum- und Waldplanung. Bei einer Reduzierung der Waldflache ist
auch bei einem Wechsel von dynamischen zu statischen Waldgrenzen Realersatz zu leisten.
Auch greift die Option, auf einen Realersatz zu verzichten, weiterhin nur in begriindeten Aus-
nahmefallen.

Die Ziele und Planungsgrundsatze werden nun dahingehend erganzt, dass die Waldflachen im
Kanton Schaffhausen nicht zunehmen sollen. Mit der neuen Abstimmungsanweisung 1-5-1/1
erteilt sich der Kanton die Aufgabe, bis 2040 statische Waldgrenzen einzufihren. Die entspre-
chenden Anpassungen des kantonalen Waldgesetzes sowie der kantonalen Waldverordnung
ist nach der Verabschiedung des Richtplankapitels L5 Wald vorgesehen. Die flachendeckende
Ausscheidung der statischen Waldgrenze wird voraussichtlich Giber das Kantonsforstamt koor-
diniert und finanziert. Der Aufwand fur die einzelnen Gemeinden reduziert sich somit deutlich.
Die festgelegten statischen Waldgrenzen sind Uber das Geoportal des Kantons ersichtlich. An
der Richtplankarte andert sich mit der neuen Abstimmungsanweisung nichts.

Kantonaler Waldplan (1-5-2/1)

Der Kanton Schaffhausen erarbeitet zurzeit einen kantonalen Waldplan und vollzieht damit die
bisherige Abstimmungsanweisung 1-5-2/1 (Kantonaler Waldplan). Der kantonale Waldplan ist
vergleichbar mit dem kantonalen Richtplan; seine Aussagen beziehen sich jedoch nur auf den
Wald. Er definiert die zu berlicksichtigenden Schnittstellen zur Raumplanung. Er ist beh6rden-
verbindlich und koordinierte die verschiedenen 6ffentlichen Interessen am Wald im Hinblick auf
die langfristigen Waldentwicklungsziele. Die bisherige Abstimmungsanweisung 1-5-2/1 wurde
inhaltlich aufgrund der im Erarbeitungsprozess gewonnenen Erkenntnissen aktualisiert.

Kommunale Waldfunktionsplane (1-5-2/2)

Die neue Abstimmungsanweisung 1-5-2/2 enthélt inhaltlich keine neuen Aussagen, da die Auf-
gabe in der bisherigen Ausgangslage bereits beschrieben war. Mit dem neuen Verstandnis
zum Richtplanaufbau wird diese Aufgabe neu als eigene Abstimmungsanweisung aufgefuhrt
und erlangt, da sie nun zum behdérdenverbindlichen Teil des Richtplans zahlt, mehr Gewicht.
Gegenuber der gesetzlichen Regelung (vgl. 8 16 kantonale Waldverordnung (kWaV)) konkre-
tisiert der Richtplan die Aufgabe hinsichtlich raumlicher Abstimmung und Koordination. Die
Kommunalen Waldfunktionsplane haben die im Waldplan definierten Grundlagen zu beriick-
sichtigen und sind mit den kommunalen Naturschutzinventaren und der Nutzungsplanung ab-
zustimmen.

Schutzwald vor Naturgefahren (1-5-2/3)

2012 wurde der Schutzwald vor Naturgefahren geméass Bundeskriterien ausgeschieden, sofern
er im Sinne eines vom Bund anerkanntes Schadenpotenzials gegen eine bestehende Naturge-
fahr schiitzen oder die damit verbundenen Risiken reduzieren kann. Bei der Abgrenzung des
Schutzwaldes werden das Schadenpotenzial (Infrastrukturanlagen und Geb&ude) und die be-
stehende Naturgefahr (Lawinen, Sturz, Hangmuren und Rutschungen) beriicksichtigt. Mit RRB
7/120 vom 28. Februar 2012 wurde der Schutzwaldperimeter verabschiedet, 2019 wurde der
Perimeter Uberarbeitet und bereinigt. Die Schutzwaldperimeter sind Uber das Geoportal ein-
sehbar.

Waldreservate (1-5-2/4)

Die bisherige Tabelle fihrt nur einen Teil der Waldreservate auf und ist entsprechend nicht
vollstdndig. Zudem gab es zu diesen Waldreservaten bereits einen eigentiimerverbindlichen
Schutzvertrag. Inzwischen wurden weitere Waldreservate ausgeschieden und vom Regie-
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rungsrat verfiigt. Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen; im Rahmen der Programmverein-
barung Wald werden kinftig noch weitere Waldreservate ausgeschieden und jeweils durch den
Regierungsrat verfugt.

Die eigentimerverbindliche Sicherung erfolgt Uber Schutzvertrage. Samtliche Waldreservate
sind Uber das Geoportal einsehbar. Die zusatzliche Auffihrung im Richtplan bringt keine zu-
sétzliche Rechtssicherung. Sind sie jedoch im Richtplan aufgefiihrt, muss eine Anderung stets
eine Richtplananpassung durchlaufen. Um kiinftig Agilitat zu erlangen, wird auf eine vollstan-
dige tabellarische Auffihrung im Richtplan verzichtet. Das Kantonsforstamt gleicht kiinftig bei
Ausscheidung oder Uberarbeitung der Waldreservate deren Grenzen mit den kantonalen Na-
turschutzobjekten ab.

Kapitel L7 — Naturgefahren

Neustrukturierung des Kapitels

Das bisherige Kapitel L7 gliedert sich in zwei Teile. Das Kapitel L7.1 Instrumente Naturgefah-
ren enthalt Abstimmungsanweisungen zur Gefahrenkarte und Gefahrenhinweiskarte. Das Ka-
pitel L7.2 Massnahmen Naturgefahren enthalt Abstimmungsanweisungen zum Hochwasser-
schutz und zum Oberflachenabfluss respektive zur Gefahrdungskarte Oberflachenabfluss.
Dies ist nicht stringent, da die Gefahrdungskarte Oberflachenabfluss auch ein Instrument ist.
Zudem ist die Bezeichnung des Kapitels L7.2 mit «kMassnahmen Naturgefahren» im Richtplan-
kontext irrefiihrend, da die Abstimmungsanweisungen «Massnahmen» sind.

Mit der Anpassung des Kapitels L7 wurde daher seine Struktur revidiert. Das Kapitel enthalt
neu drei Teile: Das Kapitel L7.1 Gefahrenkarte und Gefahrenhinweiskarte, L7.2 Hochwasser
und L7.3 Oberflachenabfluss. Sofern kinftig erforderlich, kann die Struktur mit weiteren Ge-
fahren erweitert werden wie z. B. L7.4 Erdbeben.

Gefahrenkarte und Gefahrenhinweiskarte (L7.1)

Der Abschnitt L7.1 «Gefahrenkarte und Gefahrenhinweiskarte» beginnt neu mit der Abstim-
mungsanweisung «Behdrdenverbindliche Grundlage erstellen und nachfuhren» (1-7-1/1) (alt:
Gefahrenkarten/Gefahrenhinweiskarte). Hier werden die beiden Instrumente vorgestellt und
die jeweilige Verantwortlichkeit dargestellt.

Der Kanton regelt die Umsetzung, Zustandigkeit und Verbindlichkeit der Gefahrenkarte und der
Gefahrenhinweiskarte bereits ausfuhrlich in folgenden Leitfaden und Konzepten:

— Konzept zur Nachfuhrung der Gefahrenkarte, 2008

— Leitfaden zur Umsetzung der Gefahrenkarte, Dezember 2017

— Leitfaden Zustandigkeiten bei der Gefahrenkarte, Dezember 2017
— Leitfaden Objektschutznachweis, Dezember 2017

Das bisherige Richtplankapitel L7.1 wurde dementsprechend gekirzt. Die neuen Abstim-
mungsanweisungen halten die grundsatzlichen Aufgaben von Kanton und Gemeinden in Bezug
auf die Gefahrenkarte und Gefahrenhinweiskarte fest und verweisen fir weiterfihrende Rege-
lungen auf die Leitfaden.

Umsetzung in der Nutzungsplanung (1-7-1/2)
Das neu eingefihrte Kapitel «Umsetzung in der Nutzungsplanung» bestimmt die Aufgaben der
Gemeinden bei der Anwendung bzw. Umsetzung der Gefahrenkarten auf Ebene Nutzungspla-
nung, d.h. insbesondere im Zonenplan. Dazu gehdren auch gemeindetbergreifende Massnah-
men gegen Naturgefahren (z.B. in Zweckverbanden) sowie notwendigenfalls die Inanspruch-
nahme von fachlichen Ressourcen des Kantons.
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Hochwasser (L7.2)

Eine redaktionelle Anpassung und Aktualisierung erfuhr das bisherige Kapitel L 7.2 «Massnah-
men Naturgefahren». Hier ist nun explizit von Hochwasser die Rede, in konsequenter Analogie
zur enthaltenen Abstimmungsanweisung «Hochwasser-Schutzmassnahmen» (1-7-2/1), um die
es in dem Abschnitt geht. Deren Text wurde gestrafft und beim Thema Rodungen entsprechend
der kinftigen statischen Waldgrenze angepasst.

Oberflachenabfluss (L7.3)

Der Oberflachenabfluss ist der Anteil des Regenwassers, der bei besonders starken Nieder-
schlagen auf der Gelandeoberflache zu einem Gewasser oder zu einer Mulde hinabfliesst. Er
zeichnet sich meist durch kurze Vorwarnzeiten, wenige Zentimeter Wassertiefe und oft als Ab-
fluss entlang von Wegen und Strassen aus. 30 bis 50% der Hochwasserschaden in der
Schweiz gehen nicht auf ausufernde Fliessgewésser und Seen, sondern auf oberflachlich ab-
fliessendes Regenwasser zuriick. Im Kanton Schaffhausen geht man davon aus, dass dieser
Anteil sogar deutlich Gber 50% liegt. Das Phdnomen Oberflachenabfluss ist jedoch in den Ge-
fahrengrundlagen Hochwasser (Gefahrenkarte, Gefahrenhinweiskarte) bisher noch nicht ab-
gebildet.

Um das Risiko besser einschéatzen zu kénnen, hat das Bundesamt fur Umwelt (BAFU) zusam-
men mit dem Schweizerischen Versicherungsverband (SVV) und der Vereinigung Kantonaler
Gebaudeversicherungen (VKG) 2018 eine schweizweit flachendeckende Gefahrdungskarte
Oberflachenabfluss erstellt. Sie zeigt die potenziell durch Oberflachenabfluss gefahrdeten Ge-
biete und die dort zu erwartenden klassierten Fliesstiefen im Massstab 1:12'500. Seit Septem-
ber 2018 ist die Gefahrdungskarte Oberflachenabfluss erganzend zur Gefahrenkarte und Ge-
fahrenhinweiskarte im Geoportal des Kantons Schaffhausen einsehbar. Fir 2026 ist die Vero6f-
fentlichung einer Uberarbeiteten Fassung geplant.

Gefahrdungskarte Oberflachenabfluss (1-7-3/1)

Die Gefahrdungskarte Oberflachenabfluss war bis anhin eine fachtechnische Grundlage mit
hinweisendem Charakter. Mit der Verankerung in der Richtplanung wird sie als Instrument be-
hordenverbindlich. Die neue Abstimmungsanweisung 1-7-3/1 erteilt den kantonalen Fachstel-
len und Gemeinden den Auftrag, die Karte ergéanzend zur Gefahrenkarte und Gefahrenhinweis-
karte als verbindliche Grundlage zu bericksichtigen.

Die Anwendung wird kiinftig detailliert in einem Leitfaden geregelt, der nach Veroffentlichung
der Uberarbeiteten Karte in Verantwortung der kantonalen Arbeitsgruppe Naturgefahren erar-
beitet wird. Bis dahin gelten weiterhin die Empfehlungen geméss den «Richtlinien 2018 — In-
formationen und Empfehlungen zur Gefahrdungskarte Oberflachenabfluss an kommunale Bau-
behoérdenx».

Oberflachenabfluss-Schutzmassnahmen (1-7-3/2)

Eine wichtige Voraussetzung zur Verringerung von Schaden durch Oberflachenabfluss ist eine
sorgfaltige Untersuchung der Fliesswege, damit sowohl tGibergeordnet als auch objektbezogen
die geeigneten Massnahmen ergriffen werden kénnen. Dazu erarbeiten die Gemeinden das
Teilprojekt Oberflachenabfluss im Rahmen des Generellen Entwasserungsplans (GEP). Nebst
Massnahmen zur Férderung der Versickerung (Reduktion der versiegelten Flachen) und der
Verdunstung des Regenwassers soll der Fokus vor allem auf einer gefahrlosen Ableitung sowie
auf dezentralem Wasserrickhalt liegen. Deshalb gilt neu eine eigene Abstimmungsanweisung.
Sie verankert die Berlicksichtigung der Fliesswege des Oberflachenabflusses als neuen
Grundsatz. Die Gemeinden sind gehalten, dazu entsprechende Vorschriften in die Bau- und
Nutzungsordnung aufzunehmen.
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Ebenfalls als neuer Grundsatz wird die ganzheitliche Regenbewirtschaftung aufgenommen.
Eine ganzheitliche, dezentrale Regenbewirtschaftung, also unter Berlcksichtigung der Sied-
lungsentwasserung, des Oberflachenabflusses und Hochwasserschutzes sowie unter Einbe-
zug der Raumplanung, lohnt sich im Hinblick auf eine klimaangepasste Siedlungsentwicklung.

Kapitel VE4 — Abfallbeseitigung
Kapitel VE4.1 — Deponien

Ausgangslage

Zur Gewabhrleistung der Entsorgungssicherheit hat der Bund die Kantone verpflichtet, eine Ab-
fallplanung zu erstellen. Diese soll insbesondere auch den Bedarf an Deponievolumen und die
Standorte von Deponien ausweisen (Deponieplanung). Im Rahmen der kantonalen Abfallpla-
nung 2018/19 wurde auf die Notwendigkeit fir weiteren Deponieraum hingewiesen. Mit der
kantonalen Deponieplanung 2024 hat der Kanton den Bedarf an Deponieraum des Typs A bis
E ermittelt und mit den vorhandenen Deponiemdglichkeiten abgeglichen. Im Zuge der Bedarfs-
analysen sowie der Standortevaluation zeigte sich, dass im Kanton Schaffhausen kurz- bis
mittelfristig ein Defizit fir die Ablagerung von Abfall des Typs B und langfristig fir den Typ D/E
besteht. Der Bericht zur Abfallplanung («Abfallplanung — Uberpriifung der Massnahmen aus
der Abfallplanung») sowie der Bericht zur Deponieplanung («Deponieplanung Kanton Schaff-
hausen») wurden am 5. August 2025 vom Regierungsrat des Kantons Schaffhausen beschlos-
sen (Protokoll Nr. 23/460) und bilden die fachliche Grundlage der aktuellen Richtplananpas-
sung.

Ziele und Planungsgrundsatze

Der Umgang mit Abfallen orientiert sich an einer klaren aus dem Umweltschutzgesetz abgelei-
teten Priorisierung: Im Vordergrund steht die Vermeidung bzw. Verminderung von Abféllen. Wo
dies nicht mdoglich ist, wird die Verwertung bzw. das Recycling angestrebt. Nicht verwertbare
Restabfalle sind schliesslich umweltvertraglich zu lagern. Mit dieser Rangigkeit wird den
Grundséatzen der Kreislaufwirtschaft Rechnung getragen (vgl. Berichte Abfallplanung und De-
ponieplanung vom 30.06.2025). Dabei sind auch raumplanerische und umweltrechtliche Rah-
menbedingungen zu beachten: Materialabbaugebiete sind in den Planungsgrundsatzen be-
ricksichtigt. Sie liegen i.d.R. jedoch in Gewasserschutzbereichen, eine Ablagerung von belas-
teten Materialien ist dort nicht bewilligungsfahig. Die bestehenden Deponien Birchbiel und
Pflumm liegen bereits in BLN-Gebieten. Dies wurde in der Planung ebenfalls bericksichtigt,
bildet jedoch kein Ausschlusskriterium fir einen Deponiestandort. Im Rahmen der Interessen-
abwagung wurden verschiedenen Themen, u.a. auch Wald und Naturschutz, bewertet und ab-
schliessend abgewogen (vgl. Standortevaluation).

Kantonale Deponieplanung (4-4-1/A1)

Mit der revidierten Abfall- und Deponieplanung ist der Kanton der bisherigen Abstimmungsan-
weisung «Perspektiven Deponieangebot» nachgekommen. Die Abstimmungsanweisung wird
daher gestrichen und inhaltlich durch die neue Abstimmungsanweisung «Kantonale Deponie-
planung» aktualisiert. Die fachlichen Grundsétze daflr sind im einleitenden Abschnitt «Ziele
und Planungsgrundsétze» gebindelt. Aussagen zum Bedarf an Deponietypen stehen neu im
Abschnitt «Ausgangslage».

Bedarf an Deponieraum des Typs B

Um den Deponiebedarf des Typ B im Kanton SH langfristig zu decken, werden aufgrund der
aktuellen Prognosen innerhalb der nachsten 25 Jahren rund 750'000 m® Deponievolumen be-
notigt. Dieser Bedarf kann mit den bestehenden Deponien, auf denen im Kanton Schaffhausen
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anfallender Abfall des Typs B entsorgt wird, nicht gedeckt werden. Die Situation an den beste-
henden drei Deponien des Typs B stellt sich wie folgt dar:

Deponie Birchbuel (4-4-1/3E)

— Die Deponie Birchbuel (Siblingen, SH) deckt den zentralen und oberen Kantonsteil von
Schaffhausen ab. Aufgrund der ricklaufigen Tonabbaumengen (es wurde mehr Material ab-
gelagert als abgebaut) ist das jahrlich zur Verfiigung stehende Deponievolumen bei gleich-
bleibender Verfilllung in voraussichtlich vier bis sechs Jahren ausgeschdpft. Danach muss
die Deponierung fur zehn bis finfzehn Jahre eingestellt werden, bis der Tonabbau wieder
fortgeschritten ist. Das aktuelle Ablagerungsvolumen fir den Typ B auf der Deponie Birch-
biel reicht voraussichtlich bis ca. 2028-30.

Deponie Schwanental (4-4-1/1)

— Die Deponie Schwanental (Buchberg, SH und Eglisau, ZH) deckt den unteren Kantonsteil
von Schaffhausen ab. Dieser generiert kaum Volumen fur Abfall des Typs B. Die Deponie
Schwanental liegt mehrheitlich im Gebiet der Gemeinde Eglisau (ZH). Lediglich ein kleiner
Teil befindet sich in der Gemeinde Buchberg (SH). Die Deponie soll auf der Seite Eglisau
erweitert werden. Der anfallende Abfall aus Buchberg und Rudlingen kann dort langfristig
entsorgt werden. Das Ablagerungsvolumen fir den Typ B auf der Deponie Schwanental im
Gebiet des Kantons Schaffhausen (Buchberg) reicht voraussichtlich bis ca. 2027. Auf Zir-
cher Seite sollte langfristig auch fur Schaffhauser Material Kapazitat bestehen. Die diesbe-
zigliche Verfahrenskoordination liegt beim Kanton Zirich.

— Die Deponie Paradies (Schlatt, TG) wird vom zentralen und oberen Kantonsteil von Schaff-
hausen genutzt. Die Deponie Paradies ist mittelfristig verfillt und kann voraussichtlich nur
noch die nachsten sechs bis neun Jahre betrieben werden. Das Ablagerungsvolumen fir
Abfélle des Typs B auf der Deponie Paradies reicht, vorbehaltlich einer Reduktion der Ein-
baumenge, voraussichtlich bis 2032.

Vor diesem Hintergrund braucht es neuen Deponieraum des Typs B.

Deponie Bibermeregg (4-4-1/4)

Um einen zusatzlichen Standort fir Abfalle des Typs B zu sichern, legt die Koordinierungsan-
weisung 4-4-1/4 die Erweiterung des Standortes Bibermeregg fest. In der Anweisung wird ex-
plizit auf die erforderliche Abstimmung mit Naturschutzbelangen (Amphibienlaichgebiet von
nationaler Bedeutung (Wanderobjekt SH 1301 Lattgrub) hingewiesen.

Bedarf an Deponieraum des Typs D, E

Deponie Pflumm (4-4-1/2E)

Die Multikomponentendeponie Pflumm liegt auf dem Gebiet der Gemeinde G&achlingen im Kan-
ton Schaffhausen. Sie umfasst zum grossten Teil Kompartimente des Typs D und ein weiterer
kleinerer Teil des Typs E. Das Kompartiment des Typs E wird hauptsachlich mit Abféallen von
ausserhalb des Kantons Schaffhausen verfillt und steht kurz vor seiner Kapazitatsgrenze. Der
Vorantrieb des Kompartiments Typ E ist aus deponiebautechnischen Griinden abhangig vom
Ausbau des Kompartiments Typ D.

Aktuell werden im Kompartiment Typ D pro Jahr rund 20'000 t Kehrichtschlacke der KVA Buchs
sowie der KVA Bazenheid (beide SG) abgelagert. Es besteht eine Zusammenarbeit zwischen
dem Klaranlageverband und der KVA Buchs sowie der KVA Bazenheid. Damit die Deponie
wirtschaftlich betrieben werden kann, missen ausreichende Mengen an Material abgelagert
werden kdnnen. Andererseits muss sie moéglichst lange die Entsorgungssicherheit fir die Ab-
falle aus dem Kanton Schaffhausen gewéhrleisten konnen. Im Konzept 2016 der CSD Ingeni-
eure AG vom 27. Mai 2016 werden 20'000 m? pro Jahr als notwendige Menge flr einen wirt-
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schaftlichen Betrieb veranschlagt. Ein Gesuch zur Erweiterung der Deponie (Etappe 4, Wild-
acker, ist bereits Deponiezone) ist bewilligt und bietet rund 225’000 m® Deponievolumen. Mit
der Etappe 4 wird das Kompartiment Typ E dem Bedarf entsprechend weitergefihrt. Mit dem
zusétzlichen Volumen der Etappe 4 kann die Kapazitatsausschdpfung bis zum Ende der Lauf-
zeit des Dienstbarkeitsvertrages 2041 mit der Gemeinde Géachlingen erbracht werden. Die De-
ponie verfligt nach aktueller Datenlage mit der «Etappe 5» Uber ein weiteres Ausbaupotenzial,
das den Betrieb je nach Ablagerungsmenge bis 2060 oder sogar 2080 sicherstellen wirde.

Das Ablagerungsvolumen der Deponie Pflumm reicht voraussichtlich bis 2041. Danach besteht
Bedarf an zusatzlichem Deponieraum des Typs D und E, um diese Art von Abféallen weiterhin
im Kanton Schaffhausen ablagern zu kénnen.

Standortevaluation

Im Rahmen der Deponieplanung hat der Kanton neue Deponiestandorte gesucht und deren
Eignung anhand eines Kriterienrasters beurteilt. Dieser setzt sich aus den Hauptkriterien Natur-
und Landschaftsschutz, kantonaler Richtplan, Wasser, Umwelt, Wald, Landwirtschaft, Boden-
qualitat/ Materialabbau zusammen. Innerhalb von sieben Hauptkriterien bestehen 27 Unterkri-
terien mit unterschiedlicher Prioritat. Unterkriterien der ersten Prioritat geniessen die héchste
Relevanz; es handelt sich um sogenannte Ausschlusskriterien geméss gesetzlichen Bestim-
mungen sowie Anforderungskriterien. Die zweite und dritte Prioritat umfasst Prifkriterien, auf-
grund derer ein mdglicher Deponiestandort nicht von vornherein ausgeschlossen wird. In die-
sen Fallen sind jedoch weitere Abklarungen erforderlich und meist mit spezifischen Auflagen
verbunden. Kriterien der vierten Prioritat weisen auf einen mdglichen Mehrwert durch eine De-
ponie hin. Der Kriterienkatalog wurde gemeinsam mit den betroffenen kantonalen Fachstellen
erarbeitet.

Gestltzt auf den Kriterienkatalog wurden mdgliche Deponiestandorte gesucht. Dabei wurden
Standorte, die Ausschlusskriterien tangieren, verworfen und Erweiterungen bestehender De-
ponien neuen Standorten vorgezogen. Im Ergebnis dieses Vorgehens resultieren fiinf Stand-
orte, die detaillierter bewertet wurden. Die flnf potenziellen Deponiestandorte wurden anhand
der ermittelten Interessen auf entstehende Konflikte mit anderen Nutzungs- und Schutzzielen
Uberpraft und beurteilt. Hierzu wurden die Rickmeldungen der beteiligten Fachstellen sowie
die vorliegenden Berichte der Deponiebetreiber miteinbezogen.

Der Planungs- und Evaluationsprozess von neuen Deponiestandorten bzw. Standorterweite-
rungen war kantonsintern breit abgestitzt. Ergebnis des Prozesses sind letzten Endes zwei
Deponiestandorte des Typs B, die richtplanerisch festgesetzt werden sollen und ein Deponie-
standort des Typs D, E, der als Vororientierung in den Richtplan aufgenommen werden soll.
Der Koordinationsstand Vororientierung schafft Planungssicherheit. Bis zu einer mdglichen
Festsetzung sind noch weitere Arbeiten erforderlich. Die gesamte Standortevaluation findet
sich im Deponiekonzept des Kantons ausfiihrlich dokumentiert.

Neue Deponiestandorte
Mit vorliegender Teilrevision sind folgende Deponiestandorte neu in den Richtplan aufzuneh-
men:

Gemeinde Standortname Deponie- beste- Erweite- Neuanlage | Koordinationsstand
typ hend rung ge- geplant
plant
Siblingen Birchbuel B X X Festsetzung
Thayngen Biberregg B X Festsetzung
Gachlingen Pflumm D/E X X Vororientierung
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2.3.2

Die bestehenden Deponiestandorte Schwanental (Gemeinde Buchberg, Typ B), Birchbil (Ge-
meinde Siblingen, Typ B) und Pflumm (Gemeinde Géachlingen, Typ D/E) sind als Ausgangslage
in der Richtplankarte dargestellt.

Die Naturschutz- bzw. Umweltvertraglichkeit am neu bestimmten Standort Biberegg, Deponie-
typ B (4-4-1/4), wurde abgeklart. Diese ehemalige Materialabbaustelle wird (Stand 2025) be-
reits aufgefullt. Mit der vorgesehenen Deponierung von Typ B Material wird lediglich eine an-
dere Abfallart als urspriinglich vorgesehen abgelagert. Die maximalen Annahmemengen wer-
den in der Vorlage nicht tangiert und auch die vorgesehenen Renaturierungsmassnahmen blei-
ben bestehen.

Kapitel VE4.2 — Lagerung radioaktiver Abfélle

Ausgangslage

Nach den Vorgaben der eidgenéssischen Kernenergieverordnung (KEV) startete unter der Fe-
derfihrung des Bundesamtes flur Energie (BFE) am 2. April 2008 das Sachplanverfahren Ge-
ologische Tiefenlager. Das Sachplanverfahren verfolgt das Ziel, den geeignetsten Standort fir
ein Tiefenlager fur schwach- und mittelaktive (SMA) und fir hochaktive Abfalle (HAA) zu finden
und die Grundlagen fir die entsprechenden Rahmenbewilligungsgesuche zu liefern. Der Bun-
desrat erteilt und das Bundesparlament genehmigt die Rahmenbewilligungen. Der Genehmi-
gungsentscheid des Parlaments untersteht dem fakultativen Referendum.

In Etappe 1 des Sachplanverfahrens schlug die Nationale Gesellschaft fir die Entsorgung von
radioaktivem Abfall (Nagra) insgesamt sechs mdgliche Standortgebiete vor. Zwei davon (N6rd-
lich Lagern und Zirich Nord Ost, sowohl fir HAA als auch fir SMA geeignet) lagen in der
unmittelbaren Nachbarschaft des Kantons Schaffhausen, ein weiteres (Sudranden, nur fur
SMA geeignet) lag im Kanton Schaffhausen selbst.

In Etappe 2 vertffentlichte die Nagra Optionen fur die Platzierung von Oberflachenanlagen
(sog. Standortareale), von denen aus die untertdgige Erschliessung des Tiefenlagers méglich
ware. In Etappe 2 erfolgte in Bezug auf die Standortregionen eine Einengung auf mindestens
zwei Standortregionen pro Lagertyp (hochaktives bzw. schwach- und mittelaktives Lager), un-
ter Mitwirkung der Regionalkonferenzen (Organe der regionalen Partizipation) die provisori-
sche Festlegung auf mindestens einen Vorschlag fir ein Oberflachenstandortareal pro
Standortregion. Wahrend der Standort Stdranden in Etappe 2 zurlckgestellt wurde, wurden
die Standorte Zurich Nordost und Nordlich Lagern in Etappe 3 weiterverfolgt. Dabei wurden die
verbliebenen Standortregionen vertieft untersucht. Im September 2022 erfolgte die Ankindi-
gung der Standortregion zur Vorbereitung der Rahmenbewilligungsgesuche durch die Nagra.
Sie schlug vor, ein Kombilager fiur HAA und SMA in der Region Nordlich Lagern zu errichten.
Weiter sollen die nuklearen Abfélle in einer externen Brennelementverpackungsanlage am be-
stehenden Zwischenlagerstandort in Wirenlingen verpackt werden. Damit sind aus dem Kan-
ton Schaffhausen noch die beiden Gemeinden Ridlingen und Buchberg betroffen und Teil der
Standortregion. Im Marz 2024 hat die Nagra zudem den im Rahmenbewilligungsgesuch bean-
tragten provisorischen Schutzbereich bekannt gegeben, in dem Bauten bewilligungspflichtig
durch den Bund sein werden. Der beantragte Schutzbereich reicht dabei nicht in den Kanton
Schaffhausen. Die Nagra reichte die Rahmenbewilligungsgesuche im November 2024 ein. Im
Juni 2025 wurde das Gesuch nach erfolgter Vollstandigkeitsprifung durch das ENSI von der
Nagra veroffentlicht. Die inhaltliche Prifung durch das ENSI wird voraussichtlich 2027 abge-
schlossen. Der Bundesratsentscheid zum Abschluss von Etappe 3 ist fir 2029 geplant. Weiter
wurde das Standortgebiet Stidranden 2024 aus dem Verfahren entlassen, womit sich ein pla-
nerischer Schutz des Gebiets erubrigt.
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Das Stimmvolk des Kantons Schaffhausen verpflichtete mit der Zustimmung zum kantonalen
Atommulillgesetz vom 4. September 1983 die Behdérden, mit allen rechtlichen und politischen
Mitteln darauf hinzuwirken, dass auf Kantonsgebiet und dessen angrenzender Nachbarschaft
keine Lagerstatten fur radioaktive Abfalle errichtet und keine vorbereitenden Handlungen vor-
genommen werden. Der Regierungsrat hat sich daher auf den Grundsatz festgelegt, das Sach-
planverfahren konstruktiv, aber sehr kritisch zu begleiten.

Aktualisierung und Prazisierung des Kapitels VE 4.2 Lagerung radioaktiver Abfalle

Der im Abschnitt «Ausgangslage» wiedergegebene Stand des Verfahrens ist vor diesem Hin-
tergrund Uberholt und wurde aktualisiert, d.h. insbesondere deutlich gekirzt. Da der Kanton
Schaffhausen mit der Teilrevision zugleich eine Anpassung der Struktur und Vereinheitlichung
des Duktus anstrebt, wurde in der Ausgangslage auf eine Beschreibung zum Stand des Ver-
fahrens verzichtet. Solche Beschriebe sollen kiinftig nur noch im Erlauterungsbericht enthalten
sein.

Die Planungsgrundsétze und Ziele wurden inhaltlich massgeblich Gibernommen. Sie sind ledig-
lich sprachlich leicht umformuliert und in ihrer Reihenfolge gedndert.

Stufengerechte Abklarung der Auswirkungen eines geologischen Tiefenlagers (4-4-
2/A1)

Die bisherige Abstimmungsanweisung 4-4-2/A1 «Stufengerechte Abklarung der Auswirkungen
eines geologischen Tiefenlagers» bleibt bestehen; sie wurde aufgrund des Verfahrensstands
des leicht abgepasst und aktiver formuliert.

Die bisherige Abstimmungsanweisung «Teilrichtplan Geologisches Tiefenlager» ist mit dem
Standortentscheid fir Nordlich Lagern nicht mehr aktuell und kann gestrichen werden.

Kapitel VE5 - Siedlungsentwasserung und Abwasserreinigung

Ausgangslage

Anlass fir die Anpassung des Kapitels VE5 (Abwasserreingung) war die Aktualisierung der
Karte 01 (Kehrrichtverbrennung und Abwasserreinigung - inkl. Deponiestandorte) des Kapitels
VES. Der dort eingetragene Stand der Abwasserreinigungsanlagen (ARA) ist aufgrund von er-
folgten Zusammenschliissen oder Aufhebungen nicht mehr aktuell. Dasselbe gilt auch fir die
Abstimmungsanweisungen im Kapitel 4-5-2. Neben der inhaltlichen Aktualisierung wurde das
Kapitel an den neuen Duktus angepasst - u. a. durch sprachliche Prazisierungen, das Streichen
von Erlauterungen und das tabellarische Zusammenfassen der Abwasserreinigungsanlagen
zwecks Ubersichtlichkeit.

Erganzung der Ziele und Planungsgrundsatze

Die bisherigen Ziele und Planungsgrundsatze wurden inhaltlich erganzt. Die neuen Planungs-
grundsatze stitzen sich auf den kantonalen Wasserwirtschaftsplan oder entsprechen einer
etablierten, aber bislang nicht im Richtplan verankerten Planungspraxis des Kantons. Zudem
wurde ein neuer Grundsatz zum Thema Rickbau im Hinblick auf die Kreislaufwirtschaft aufge-
nommen.

Anderungen in den Abstimmungsanweisungen

Die bisherige Abstimmungsanweisung 4-5-1/A1 wurde gestrichen, da der Auftrag zur Beseiti-
gung von Mikroverunreinigungen neu als Koordinationshinweis bei den jeweiligen Abwasser-
reinigungsvorhaben verankert wird. Mikroverunreinigungen sind organische Spurenstoffe, die
bereits in tiefen Konzentrationen Gewasser verunreinigen kénnen. Bisherige Abwasserreini-
gungsanlagen kénnen Mikroverunreinigungen nicht aus dem Abwasser entfernen. Die Gewas-
serschutzgesetzgebung verlangt, dass gewisse Klaranlagen bis 2040 auch dafir ausgeristet
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sind, Mikroverunreinigungen aus dem Abwasser zu entfernen. Im Kanton Schaffhausen sind
dies die ARA Hallau und die ARA Bibertal-Hegau.

Kantonale Abwassereinigungsplanung (4-5-1/ Al)

Die neue Abstimmungsanweisung 4-5-1/A1 erteilt den Auftrag fir eine langfristige Konzeption
der Abwasserreinigungsanlagen durch den Kanton. Die dkologischen Anforderungen an die
Abwasserentsorgung werden zuklnftig weiter steigen (s.u.). Damit diese Entwicklung auch un-
ter Bericksichtigung der 6konomischen und betrieblichen Anforderungen erfolgen kann, ist
eine gesamthafte Strategie zum kinftigen Umgang mit der Infrastruktur notwendig.

Genereller Entwasserungsplan (4-5-1/ A2)

Die bisherige Abstimmungsanweisung 4-5-1/A2 wird beibehalten, jedoch inhaltlich aktualisiert.
Die Uberpriifung der Abwasserreinigung fiir Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone wird
im Rahmen des GEP-Teilprojektes «Abwasserentsorgung im landlichen Raum» durchgefihrt.
Den Auftrag dazu erhalten die Gemeinden und Abwasserverbéande mit der neuen Abstim-
mungsanweisung 4-5-1/A2 «Genereller Entwasserungsplan». Diese Aufgabe stitzt sich auf
das eidgendssische Gewasserschutzgesetz sowie das Einfiihrungsgesetz vom 27. August
2001 zum Gewasserschutzgesetz (SH 814.200).

Abwasserreinigung ausserhalb der Bauzonen (4-5-1/A3)

Die Koordinierungsanweisung Abwassereinigung ausserhalb der Bauzonen wurde tberarbeitet
und gestutzt auf die kantonale Bauverordnung prazisiert. Im Fall von Nutzungsanderungen mit
Baubewilligungsfrist ordnet das Baudepartment nach Anhérung des IKL Massnahmen zur Be-
seitigung von Abwassern gemass dem Stand der Technik an. Dies betrifft Bauten und Anlagen
ausserhalb des Bereichs fur o6ffentliche Kanalisation mit Bewilligungspflicht.

Uberblick Abwassereinigungsanlagen (ARA) im Kanton Schaffhausen

Alle betriebenen ARAs im Kanton Schaffhausen werden in der Richtplankarte dargestellt. Fir
alle Anlagen gilt: Prifen und Umsetzen der notwendigen baulichen und betrieblichen Anpas-
sungen infolge der Motionen «Reduktion der Stickstoffeintrage» (Nr. 20.4261) sowie «Mass-
nahmen zur Elimination von Mikroverunreinigungen» (Nr. 20.4262) in Zusammenhang mit der
geplanten Revision der Gewasserschutzgesetzgebung 2028, der Riickgewinnung und Wieder-
verwertung von Phosphor sowie dem Netto-Null Ziel bis 2050.

Aktualisierung von bisherigen Vorhaben

— ARA Hallau, oder auch Klettgau genannt, (4-5-2/1): Seit der Komplettsanierung und Er-
weiterung auf 22’000 Einwohnergleichwerte halt die ARA Hallau die gesetzlich geforderten
und vom IKL teils verscharften Einleitbedingungen weitestgehend ein. Die Massnahmen der
generellen Entwdsserungsplanung 1. Generation des Verbandes wurden grdsstenteils um-
gesetzt. Der Text 4-5-2/1 ist nicht mehr aktuell und wird daher gel6scht. Dafur wird der
geplante Ausbau einer 4. Reinigungsstufe zur Elimination der Mikroverunreinigungen als
Koordinierungshinweis aufgenommen.

— ARA Beggingen (4-5-2/2): Die sanierte ARA Beggingen ist seit 2014 in Betrieb. Der Text
4-5-2/2 ist nicht mehr aktuell und wird daher geldscht. Die ARA Beggingen wird als Aus-
gangslage in der Richtplankarte dargestellt.

— ARA Rudlingen (4-5-2/3): Die sanierte und erweiterte ARA Ridlingen ist seit 2017 in Be-
trieb. Die ARA verflgt tUber freie Kapazitaten. Der Text 4-5-2/3 ist nicht mehr aktuell und wir
daher geloscht. Die ARA Rudlingen wird als Ausgangslage in der Richtplankarte dargestelit.

— ARA Bibertal-Hegau (4-5-2/4): Die Erweiterung der ARA Bibertal-Hegau auf eine Ausbau-
grosse von 145’000 Einwohnergleichwerte erfolgte im Jahr 2013. Seither halt die ARA Bi-
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bertal-Hegau die gesetzlichen Anforderungen weitestgehend ganzjahrig ein. Die ARA ver-
fugt Uber freie Kapazitaten. Der Text 4-5-2/4 ist nicht mehr aktuell und wird daher geldscht.
Daflr wird der geplante Ausbau einer 4. Reinigungsstufe zur Elimination der Mikroverunrei-
nigungen als Koordinationshinweis aufgenommen.

— ARA Stein am Rhein (4-5-2/5): Die etappierte Sanierung der ARA Stein am Rhein war im
Sommer 2024 abgeschlossen. Gleichzeitig wurde eine Zweistrassigkeit (Redundanz) reali-
siert. Der Text 4-5-2/5 ist nicht mehr aktuell und wird daher geléscht. Die ARA Stein am
Rhein wird als Ausgangslage in der Richtplankarte dargestellt.

— ARA ROt (4-5-2/7) Die auf die ARA Ro6ti bezogenen Abstimmungsanweisung zum An-
schluss der Gemeinden Dorflingen und BUsingen (ARA Busingen) wurden 2025 plangemass
vollzogen, weswegen die Abstimmungsanweisung in der Fassung fur die offentliche Auf-
lage, Vorprufung und Vernehmlassung geléscht wurde.

Aufgehobene ARA

— ARA Bargen (4-5-2/6): Der Anschluss der ARA Bargen an die ARA Roti ist 2023 erfolgt. Die
ARA Bargen ist aufgrund ungeniigender Reinigungsleistung seit 2023 aufgehoben und an
die ARA Roti angeschlossen. Der Eintrag der ARA Bargen in der Richtplankarte, in der Karte
01 und der Richtplantext 4-5-2/6 werden daher gestrichen.

— ARA Osterfingen: Die ARA Osterfingen ist aufgrund ungentigender Reinigungsleistung und
der Eingemeindung von Osterfingen nach Wilchingen seit 2007 aufgehoben und an die ARA
Hallau angeschlossen. Schmutzwasser wird mittels Druckleitung von Osterfingen nach Wil-
chingen gefdrdert. Die in der Karte 01 eingetragene Anlage wird daher gestrichen.

— ARA Barzheim: Die ARA Barzheim ist aufgrund ungentgender Reinigungsleistung und der
Eingemeindung von Barzheim nach Thayngen seit 2005/ 2006 aufgehoben und an die ARA
Bibertal-Hegau (Ramsen) angeschlossen. Schmutzwasser wird mittels Druckleitung von
Barzheim nach Thayngen gefordert. Die in der Karte 01 eingetragene Anlage wird daher
gestrichen.

Verfahren

Erarbeitungsprozess

Die Erarbeitung der vorliegenden Richtplanvorlage begann 2022. Aufgrund personeller Veran-
derungen und Vakanzen im Planungs- und Naturschutzamt hat sich der Prozess verzdgert. Die
Richtplanvorlage wurde schwerpunktmassig in den Jahren 2024/25 in Zusammenarbeit zwi-
schen dem Planungs- und Naturschutzamt, dem Kantonsforstamt, der Abteilung Gewasser und
Materialabbau des Tiefbauamtes sowie dem Interkantonalen Labor (IKL) Schaffhausen erar-
beitet. Mit Beschluss des Regierungsrates vom 03.09.2024 wurde die Richtplanvorlage zur
Vorprifung beim Bund, die Anhdrung der nach- und nebengeordneten Planungstrdgern und
offentliche Auflage gegeben. Die Anhérung und 6ffentliche Auflage fanden vom 13.09.2024 bis
zum 15.11.2024 statt.

Vorprufung durch den Bund

Die Vorprifung durch den Bund zur eingereichten Richtplanteilrevision fiel insgesamt positiv
aus. Der Bund begriisst inshesondere das Bestreben des Kantons Schaffhausen, den Richt-
plan kiinftig deutlich zu straffen und auf das Wesentliche zu fokussieren.
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3.2.1

3.2.2

3.2.3

Kapitel L5 Wald
Betreff: Statische Waldgrenzen

Hinweis des Bundes: «In Gebieten oder ganzen Kantonen mit statistischen Waldgrenzen ist
grundsatzlich Realersatz zu leisten. Der Verzicht auf Realersatz richtet sich nach Artikel 7 Ab-
satz 2 Buchstabe b des Waldgesetzes (WaG) und darf nicht vom Ausnahme- zum Regelfall
werden.»

Umgang: Der Kanton nimmt den Hinweis zu Kenntnis. Ihm ist bewusst, dass mit dem flachen-
deckenden Wechsel von der dynamischen zur statischen Waldgrenze entsprechend den Re-
gelungen des Waldgesetzes bei Reduzierung der Waldflache fortan Realersatz zu leisten ist -
beispielsweise im Falle von Rodungen. Ebenso nehmen die involvierten Fachstellen zur Kennt-
nis, dass die in Artikel 7 Absatz 2, Buchstabe b enthaltene Option eines Verzichts auf Realer-
satz nur in begriindeten Ausnahmenféllen greifen kann. Die Vorzlge von flachendeckend sta-
tischen Waldgrenzen Uberwiegen jedoch aus Sicht des Kantons. Der geforderte Realersatz ist
grundsatzlich weiterhin bei betroffenen Projekten zu leisten. Die neue Koordinationsaufgabe
1-5-1/1 Statische Waldgrenzen wird beibehalten; der Erlauterungsbericht wird entsprechend
prazisiert.

Kapitel L7 Naturgefahren

Die vorgenommenen Anpassungen im Richtplankapitel L7 entsprechen den Erwartungen des
Bundes und werden begrisst. Insbesondere der neu eingefihrte Grundsatz einer ganzheitli-
chen Regenbewirtschaftung wird in Hinblick auf eine klimaangepasste Siedlungsentwicklung
als zeitgemass gewdrdigt. Der Bund stellt keine Antrage oder gibt Hinweise zur Uberarbeitung.

Kapitel VE4 — Abfallbeseitigung

Kapitel VE 4.1 — Deponien
Betreff: Bedarf an Deponieraum

Antrag des Bundes zur Uberarbeitung: «Der Kanton Schaffhausen wird aufgefordert, seine
Deponieplanung fiir die Aufnahme des Deponievolumens des Sicherheitsstollens «Fasen-
staubtunnel» mit den geschatzten 42'000 m3 fest anzupassen und sich diesbeziiglich mit dem
ASTRA abzustimmen.

Hinweis des Bundes: «Sollte zu einem spateren Zeitpunkt das Nationalstrassenprojekt
«NO04/06 Schaffhausen Sid — Herblingen, Engpassbeseitigung (2. R6hre Fasenstaubtunnel)»
weiterverfolgt werden, wiirden weitere Deponiekapazitaten im Kanton Schaffhausen notig.»

Umgang: Der Kanton nimmt den betreffenden Hinweis und Antrag zur Kenntnis, sieht je-
doch keinen Anpassungsbedarf. Bei dem Gesteinsmaterial und Aushub, der beim Bau des
Sicherheitsstollens des Fasenstaubtunnels anfallen wird, handelt es sich um unbelastetes
Material des Typs A. Dieses wird im Kanton Schaffhausen in ehemaligen Materialabbau-
stellen, insbesondere Kiesabbaugebieten abgelagert. Die Betreiber von Abbaustandorte
sind mit einer Wiederauffullungspflicht belegt. Die Verfullungskapazitadten der im Kanton
bestehenden, bewilligten und geplanten Gruben fir unverschmutzten Aushub wird - inkl.
des beim Bau des geplanten Tunnelbaus allenfalls anfallenden Materials - flr die nachsten
40 bis 60 Jahre reichen. Flr zusatzliche Ablagerungsstandorte des Typs A besteht somit
zurzeit kein Bedarf.
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Betreff: Neue Deponiestandorte

Standort Pflumm - Auftrag des Bundes fiur die Weiterentwicklung: «Der Kanton Schaff-
hausen wird beauftragt bei der weiteren rdumlichen Abstimmung der Erweiterung des Depo-
niestandortes Pflumm, Gemeinde Ga&chlingen, die Berlicksichtigung des BLN-Objektes Nr.
1102 "Randen" stufengerecht sicherzustellen. Der Kanton muss aufzeigen, dass die Erweite-
rung voraussichtlich zu keiner erheblichen Beeintrachtigung der Schutzziele des BLN-Objekts
fahrt.»

Umgang: Bei der Interessensabwagung fir die Standorterweiterung Pflumm wurde das BLN-
Gebiet Randen bereits stufengerecht beriicksichtigt. Um die Abstimmung mit den Schutz- und
Erhaltungszielen des BLN-Objektes Nr. 1102 auch im nachgelagerten Verfahren sicherzustel-
len, wird die Abstimmungsanweisung «4-4-1/2E Deponie Typ D/E Erweiterung Pflumm» mit
dem Auftrag entsprechend erganzt.

Standort Bibemeregg - Hinweis des Bundes: Das BAFU macht darauf aufmerksam, dass
sich die Deponie auch im regionalen Naturpark Nr. 33 «Schaffhausen» befindet und sicherge-
stellt werden muss, dass eine Abstimmung mit den Parkzielen stattfindet.

Umgang: Der regionale Naturpark wurde stufengerecht bereits bei der Standortevaluation be-
ricksichtigt. Damit die Deponieerweiterung auch im nachgelagerten Verfahren mit den Park-
zielen abgestimmt wird, wird die Abstimmungsanweisung «4-4-1/4 Deponie Typ B, Erweiterung
Bibemeregg» entsprechend erganzt.

Kapitel VE 4.2 — Lagerung radioaktiver Abfalle
Der Bund hat zu den vorgenommenen Anpassungen keine Bemerkungen.

Kapitel VE5 - Siedlungsentwasserung und Abwasserreinigung

Betreff: 4-5-2/1 ARA Hallau (ARA Klettgau = ARA Hallau)

Hinweis des Bundes: Nach Ansicht des BAFU muss gewahrleistet sein, dass der Ausbau der
ARA Hallau in Abstimmung mit den Parkzielen des regionalen Naturparks Nr. 33 «Schaffhau-
sen» stattfindet.

Umgang: In der Abstimmungsanweisung «4-5-2/1 ARA Hallau» wird erganzt, dass die Park-
ziele des regionalen Naturparks Nr. 33 «Schaffhausen» beim Ausbau der ARA zu beriicksich-
tigen sind.

Betreff: 4-5-2/4 ARA Bibertal-Hegau

Auftrag des Bundes zur Uberarbeitung: «Der Kanton Schaffhausen soll in den Richtplanun-
terlagen stufengerechte Erlauterungen zur Berilicksichtigung der Zielsetzung des angrenzen-
den BLN-Gebiets Nr. 1411 «Untersee-Hochrhein» sowie Ausfiihrungen zum Umgang mit all-
falligen Konflikten mit dem Schutz des Uberregionalen Wildtierkorridors erganzen.»

Umgang: Der Ausbau der ARA Bibertal-Hegnau erfolgt unter Beriicksichtigung des BLN-Ob-
jekts Nr. 1411 «Untersee-Hochrhein». Zur Sicherstellung der BLN-Schutzziele sind die rele-
vanten kantonalen Dienst- und Fachstellen, insbesondere das Planungs- und Naturschutzamt
sowie Tiefbau Schaffhausen, angemessen in die weitere raumliche Abstimmung einzubezie-
hen. Im Rahmen der zu durchlaufenden Planungs- und Bewilligungsverfahren ist eine stufen-
gerechte Interessenabwagung erforderlich. Dabei prift der Kanton, ob ein Gutachten der Eid-
gendssischen Natur- und Heimatschutzkommission nach Art. 7 NHG erforderlich ist.

Der Standort Bibertal-Hegnau wurde zudem hinsichtlich moglicher Konflikte mit dem tberregi-
onalen Wildtierkorridor (WTK) SH-11 untersucht. Nach Auffassung des im Kanton zustandigen
Amts fir Jagd und Fischerei stellt die ARA Bibertal mit ihren Umfassungszaunen innerhalb des
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3.3

3.4

Uberregionalen Wildtierkorridors eine potenzielle Barriere dar. Mit geeigneten Leitstrukturen im
umliegenden Kulturland lasst sich die Situation jedoch gut entscharfen. Damit sichergestellt
wird, dass das das BLN-Gebiet Nr. 1411 und der Wildtierkorridor SH-11 auch im nachgelager-
ten Verfahren angemessen berticksichtigt werden, wird die Abstimmungsanweisung «4-5-2/4
ARA Bibertal-Hegau» entsprechend erganzt.

Betreff: 4-5-2/7 ARA ROt

Auftrag des Bundes fir die Weiterentwicklung: «Im Rahmen einer langfristigen Konzeption
der Abwasserreinigungsanlagen durch den Kanton ist zu prifen, ob der Standort «R6ti» im
BLN-Perimeter 1412 Rheinfall nicht durch einen anderen Standort abgel6st werden kénnte.»

Umgang: Am heutigen Standort wird festgehalten. Als die ARA R6ti Anfang der 2000er-Jahre
erheblich ausgebaut wurde, war dafiir eine kantonale Umweltvertraglichkeitspriifung notwen-
dig, in deren Rahmen die Standortgebundenheit der Anlage gepruft und bestatigt wurde. Die
jungst erfolgten Anschlisse weiterer Gemeinde zielen darauf ab, die derzeit nur zu rund zwei
Drittel genutzten Kapazitaten am Standort besser auszulasten. Nicht zuletzt mit Blick auf die
dort in den letzten Jahren getéatigten Modernisierungsinvestitionen (u.a. Nutzung der Abwas-
serwarme als Fernwarme im nahen Siedlungsgebiet) wére eine Verlegung kontraproduktiv und
kostspielig. Die ARA R¢ti ist zudem topographisch gut gelegen: bei einer Verlegung muisste
das Abwasser sehr wahrscheinlich gepumpt werden, was den operativen Energieaufwand
deutlich erhéhen wirde. Fir die zuklinftige Planung und Weiterentwicklung soll das Kriterium
BLN-Gebiet mitberlcksichtigt werden.

Anhdorung und 6ffentliche Auflage

Die 60-tagige offentliche Auflage der Richtplananpassung wurde am 3. September 2024 in
einer Medienmitteilung angekindigt und am 13. September 2024 im Kantonsblatt publiziert.
Die Teilrevision des kantonalen Richtplans lag somit zeitgleich mit dem kantonalen Deponie-
konzept vom 13. September bis zum 15. November 2024 6ffentlich auf. Die 6ffentliche Auflage
des Revisionsentwurfes wurde auf Antrag einer Gemeinde sowie des Verbands der Gemein-
deprasidentinnen und Gemeindepréasidenten des Kantons Schaffhausen (VGGSH) einmalig bis
zum 13. Dezember verlangert.

Im Zuge der 6ffentlichen Auflage gingen 37 Stellungnahmen mit insgesamt 262 Riickmeldun-
gen ein. Die hohe Anzahl von 262 Ruckmeldungen verdeutlicht, dass die Revisionsthemen wie
auch die vorgeschlagenen Anpassungen auf grosses oOffentliches Interesse stiessen, darunter
zustimmendes Echo ebenso wie kritische Antrage. Die Themen und Argumente der im Rahmen
der Mitwirkung eingegangen Stellungnahmen sowie der Umgang mit diesen Antragen werden
in Teil B des Mitwirkungsberichts zur Teilrevision ausfihrlich behandelt.

Das zeitlich parallel in die Mitwirkung gegebene Abfall- und Deponiekonzept (Kurzbericht «Ab-
fallplanung» sowie Bericht «Deponieplanung Schaffhausen» vom 30. Juni 2025) wurde am 5.
August 2025 vom Regierungsrat des Kantons Schaffhausen beschlossen (Protokoll Nr. 23/460)
und bildet die fachliche Grundlage fir die Revision des Richtplankapitels VE4.

Verabschiedung

Der Regierungsrat beschloss die bereinigte Vorlage im Dezember 2025 zuhanden des Kan-
tonsrates. Dieser wird die Teilrevision 2022 im Winter/ Frihjahr 2026 behandeln.
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Teil A — Mitwirkung im Uberblick

1. Mitwirkungsprozess und Vorprifung durch den Bund

Die 60-tagige offentliche Auflage der Richtplananpassung wurde im Rahmen einer Medienmit-
teilung am 12. September 2024 angekindigt und am 11. September 2024 im Kantonsblatt pu-
bliziert. Im Rahmen der 6ffentlichen Auflage geméss 8 1 Abs. 1 der Bauverordnung (BauV)
konnte jedermann Stellung zur «Richtplananpassung 2022» nehmen. Parallel dazu fand die
verwaltungsinterne Vernehmlassung bei den Amtern des Kantons Schaffhausen statt. Die Mit-
wirkung fand per E-Mitwirkung statt. Die per Post eingegangenen Stellungnahmen wurden
nachtraglich ins E-Mitwirkungstool eingelesen. Aufgrund der zeitlichen Uberschneidung mit
den kantonalen Herbstferien wurde die Eingabefrist auf Wunsch einiger Gemeinden einmalig
bis zum 13. Dezember 2024 verlangert.

Gegenstand der Richtplanteilrevisionsvorlage sind die angepassten Kapitel L5 (Wald), L7 (Na-
turgefahren), VE4 (Abfallbeseitigung) und VE5 (Siedlungsentwdsserung und Abwasserreini-
gung) sowie die zugehorigen Anpassungen in der Richtplankarte. Zu diesen Dokumenten so-
wie dem Erlauterungsbericht konnte die Offentlichkeit und Verwaltung Stellung beziehen. Die
wesentliche Grundlage fur die Richtplanteilrevisionsvorlage, namentlich die «Deponieplanung
Kanton Schaffhausen» in der Fassung von 2024 sowie das Konzept zur kantonalen Abfallpla-
nung (Stand 2024) wurde den Mitwirkungsunterlagen beigeflugt.

Parallel zur 6ffentlichen Auflage und verwaltungsinternen Vernehmlassung wurde die Richt-
planteilrevisionsvorlage dem Bund am 30. September 2024 gemass Art. 10 Abs. 3 der Raum-
planungsverordnung (RPV) zur Vorprifung unterbreitet.

2. Vorprifung durch den Bund

Die Vorprifung durch den Bund zur eingereichten Richtplanteilrevision fiel insgesamt positiv
aus. Der Bund begriisst in seinem Vorprifungsbericht, datiert auf den 17. Dezember 2024,
insbesondere das Bestreben des Kantons Schaffhausen, den Richtplan zu straffen und auf das
Wesentliche zu fokussieren. Neben einigen Hinweisen stellte der Bund zwei Antrage zur Uber-
arbeitung und zwei zur Weiterentwicklung:

— Antrag zur Uberarbeitung: Der Kanton Schaffhausen wird aufgefordert, seine Deponiepla-
nung far die Aufnahme des Deponievolumens des Sicherheitsstollens «Fasenstaubtunnel»
mit den geschatzten 42'000 m3 fest anzupassen und sich diesbeziglich mit dem ASTRA
abzustimmen.

— Auftrag fur die Weiterentwicklung betreffend Erweiterung Deponiestandort Pflumm, Ge-
meinde Gachlingen: In Bezug auf die geplante Erweiterung des Deponiestandortes muss
der Kanton die Berlicksichtigung des BLN-Objekts Nr. 1102 «Randen» stufengerecht sicher-
stellen. Es ist aufzuzeigen, dass die Erweiterung voraussichtlich keine erheblichen Beein-
trachtigungen der Schutzziele zur Folge hat.

— Auftrag zur Uberarbeitung betreffend ARA Biberthal-Hegnau: Die Richtplanunterlagen sind
stufengerecht im Sinne der Berlcksichtigung der Ziele des angrenzenden BLN-Gebiets Nr.
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1411 «Untersee—Hochrhein» sowie zum Umgang mit mdglichen Konflikten im Zusammen-
hang mit dem Uberregionalen Wildtierkorridor zu ergénzen.

— Auftrag fur die Weiterentwicklung des Standorts «R6ti» der Abwasserreinigungsanlagen
(ARA): Im Rahmen einer Ubergeordneten, langfristigen Planung der ARA-Infrastruktur soll
gepruft werden, ob der heutige Standort «R6ti» im BLN-Gebiet Nr. 1412 «Rheinfall» gege-
benenfalls durch einen alternativen Standort ausserhalb des BLN-Perimeters ersetzt wer-
den kann.

Der Kanton kommt den Hinweisen, Auftragen und Antragen des Bundes nach. Der Umgang
damit wird ausfihrlich im Erlauterungsbericht zur Teilrevision behandelt.

3. Anzahl Stellungnahmen und Teilnehmerkreis der 6ffentlichen
Auflage

Es wurden 37 Stellungnahmen mit insgesamt 262 Rickmeldungen eingereicht. Einige davon
sind lediglich Hinweise oder Verstandnisfragen. Der Teilnehmerkreis setzte sich wie folgt zu-
sammen:

Ubrige (z.B. Private, nicht zuordbar)
Pdlitische Parteien

Regionen

Nachbarkantone

Verwaltung Kanton Schaffhausen
Verbénde / Organisationen

Gemeinden

Abbildung 1  Anzahl eingereichte Stellungnahmen nach Teilnehmerkategorie

Die folgenden Teilnehmenden haben eine Stellungnahme eingereicht:

Tabelle 1 Beteiligte nach Teilnehmerkategorie
Teilnehmerkategorie Beteiligte
Nachbarkantone Amt fir Raumentwicklung Kanton Thurgau, Amt fir Raumentwicklung Kanton Zurich,

Baudirektion Kanton Zirich, Landesamt Konstanz, Landesamt Waldshut

Regionen Planungsgruppe Zircher Unterland, Planungsgruppe Ziurcher Weinland, Regionalver-
band Hochrhein-Bodensee, Regionalverband Bodensee-Oberschwaben
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Gemeinden Beringen, Beggingen, Lohn, Neunkirch, Wilchingen, Stein am Rhein, Rudlingen, Neu-
hausen am Rheinfall, Hallau, Stadt Schaffhausen, Siblingen

Politische Parteien Sozialdemokratische Partei des Kantons Schaffhausen, Grunliberale Partei Kanton
Schaffhausen
Verb&nde/Organisationen IVS (Industrie- und Wirtschafts-Vereinigung Region Schaffhausen), SIA Schaffhausen,

Pro Natura Schaffhausen, Regionaler Naturpark Schaffhausen, WWF Schaffhausen,
HEV Schaffhausen (Hauseigentiimerverband), VGGSH (Verband der Gemeindeprasi-
dentinnen und Gemeindeprasidenten des Kantons Schaffhausen), Randenvereinigung

Schaffhausen
Verwaltung Kanton Planungs- und Naturschutzamt, Departement des Inneren, Strassenverkehrs- und
Schaffhausen Schifffahrtsamt, Koordinationsstelle Offentlicher Verkehr, Natur- und Heimatschutzkom-

mission, Tiefbau Schaffhausen

Ubrige Privatpersonen

Auf eine Stellungnahme verzichtet haben das Ressort Naturschutz des Planungs- und Natur-
schutzamtes sowie das Erziehungsdepartement und das Finanzdepartement des Kantons
Schaffhausen.

Stimmungsbild

Die Auswertung der eingegangenen Antrage zeigt, dass die Vorlage zur Richtplanteilrevision
im Grundsatz auf Zustimmung stosst. Die hohe Anzahl von 262 Rickmeldungen verdeutlicht,
dass die Revisionsthemen wie auch die vorgeschlagenen Anpassungen einerseits auf breite
Resonanz, und anderseits auch auf ein kontroverses Echo stiessen.

Die meisten Antrage aus der Vernehmlassung und o6ffentlichen Auflage betreffen die Anpas-
sungen im Kapitel VE4.1 Deponie. Zudem gab es zahlreiche Rickmeldungen zu den Anpas-
sungen in den Kapiteln L5 (Wald) und L7 (Naturgefahren). Schwerpunkt der Antradge und Hin-
weise von Seite Bund lag ebenfalls bei den Anpassungen des Kapitels VE4 (Abfallbeseiti-
gung/Deponie) sowie beim Kapitel VE5 (Siedlungsentwasserung und Abwasserreinigung).

Kapitel L5 Wald

Hauptaugenmerk der Stellungnahmen zum Kapitel L5 (Wald) betreffen die Einfuhrung der sta-
tischen Waldgrenze und die damit verbundenen Planungsgrundsatze und Abstimmungsanwei-
sungen. Antrage, die auf eine inhaltliche Prazisierung abzielten, wurden bei der Bereinigung
der Vorlage weitestehend bertcksichtigt (z.B. betreffend Zusammenspiel Wald und Raumpla-
nung oder Zusammenarbeit zwischen Kanton und Gemeinden). Viele Antrdge zu den Zielen
und Planungsgrundsétzen wurden formell nicht beriicksichtigt; die Anliegen sind aber inhaltlich
bereits in den bestehenden Planungsgrundsatzen und Zielen abgebildet.

Kapitel L7 Naturgefahren

Beim Revisionsentwurf des Richtplanabschnitts L7 «Naturgefahren» verhielt es sich &hnlich:
Die eingegangenen Stellungnahmen insbesondere seitens der Gemeinden enthielten teils
wertvolle Hinweise und gaben somit Anlass zu einer Reihe von Formulierungsanderungen und
Erganzungen im Detail. Uberwiegend nicht beriicksichtigt wurden hingegen Antrage, die das
Kernthema Naturgefahren (bzw. Schutz vor Naturgefahren) mit Leitbildern von Schwammstadt,
Renaturierung von Wasserlaufen, Versickerung und anderen Aspekten nachhaltiger Wasser-
wirtschaft vermischten. Als Planungsaufgabe zweifellos wichtig, sind diese Themen auf Ebene
Richtplan teils nicht stufengerecht. Dagegen ging in puncto Anwendung und Verbindlichkeit
der Gefahrenkarten manch hilfreicher Hinweis ein, der Berlcksichtigung fand.
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Kapitel VE4 Abfallbeseitigung

Die quantitativ grosste Zahl an Stellungnahmen galt dem Kapitel VE4.1 Deponien. Gemessen
an der Gesamtzahl der Stellungnahmen konnten hier vergleichsweise wenige Antrage bertck-
sichtigt werden. Das lag einerseits daran, dass der angepasste Richtplanabschnitt auf der am
5. August 2025 beschlossenen kantonalen Abfallplanung und dem zugehdérigen Deponiekon-
zept aufbaut. Viele Kernaussagen und Entscheide, z.B. hinsichtlich Deponiestandorten waren
damit fachlich gesetzt, weswegen weder nennenswerte SpielrAume noch die Veranlassung be-
stand, fur die Ebene Richtplan davon abzurlicken.

Zwei Einwender kommentierten in ihren Stellungnahmen nicht nur den Richtplanentwurf, son-
dern darUber hinaus den fachlich zugrundeliegenden Bericht zur kantonalen Abfallplanung. Auf
diese Stellungnahmen wird zusammenfassend im Teil B eingegangen.

Kapitel VE5 Abwasserreinigung und Siedlungsentwasserung

Zum Kapitel VE5 gingen einige Hinweise und Antrage mit inhaltlichen Prazisierungen ein, die
weitestgehend berlcksichtigt wurden. Wurden Antrdge abgewiesen, so geschah dies vorwie-
gend, weil das Anliegen auf Ebene Richtplan nicht stufengerecht ist (z.B. in Hoheit der Ge-
meinden liegt), es bereits durch ein Bundesgesetz oder ein Gesetz bzw. Verordnung auf kan-
tonaler Ebene geregelt wird, dem Anliegen z.B. in den angepassten Planungsgrundsatzen be-
reits in &hnlicher Formulierung entsprochen wird.

Auswertung und Umgang mit den Antrégen

Die eingegangenen Stellungnahmen und Antrage wurden sorgfaltig geprift und ausgewertet.
Fur eine Vielzahl von ihnen wurden weiterfihrende, teils umfassende Abklarungen mit den
jeweiligen kantonalen Fachstellen vor bzw. diese durchliefen eine fachlich intensive Diskus-
sion.

Der Teil B des Mitwirkungsberichtes dokumentiert und gewichtet die Hauptargumente der ein-
gereichten Antrage - einzelner Antrdge ebenso wie solche, die mehrmals von verschiedenen
Eingebenden formuliert wurden und somit thematischen Schwerpunkte bilden. Sie werden ein-
geordnet und der Umgang mit diesen Antragen wird erlautert.

Anpassungen an der Richtplanvorlage

Gestutzt auf die Mitwirkung und Vorprifung des Bundes wird die Vorlage wie folgt angepasst:

Kapitel L5 Wald
— Ziele und Planungsgrundsatze: Erganzung, dass die einheimische Artenvielfalt im Wald zu
erhalten und die Diversitat zu verbessern ist

— 1-5-1/1 Statische Waldgrenzen: Erganzung, dass der Kanton die statischen Waldgrenzen in
Zusammenarbeit mit den Gemeinden festlegt

— 1-5-2/4 Waldreservate: Der Zusatz «wenn maoglich» wird gestrichen. Neu heisst es: «Die
Waldreservate und das Naturschutzinventar sind miteinander abzugleichen»

— Inhaltliche Prazisierung des Erlauterungsberichtes in Bezug auf die statischen Waldgren-
zen, das Zusammenspeil zwischen Raumplanung und Wald sowie die Aufgabenteilung zwi-
schen Kanton und Gemeinden
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Kapitel L7 Naturgefahren

— Ausgangslage: Inhaltliche Erganzung und sprachliche Préazisierung. Massenbewegungen
werden zusatzlich als bedeutende Naturgefahr genannt. Die Formulierungen «extreme Er-
eignisse» wurde geédndert in «ausserordentliche Ereignisse» und «permanente Beobach-
tung» in «kontinuierliche Beobachtung».

— Ziele und Planungsgrundsatze: Inhaltliche Erganzung und sprachliche Prazisierung des ers-
ten, zweiten, sechsten und neunten Spiegelpunktes.

— Spiegelpunkt 1: Ergdnzung, dass die Raumnutzung die Gefahren und Risiken mit Instru-
menten des Risikomanagements zu minimieren hat

— Spiegelpunkt 2: Prazisierung, dass mit Behdérden Kanton und Gemeinden gemeint sind.
Inhaltliche Erganzung, dass ebenfalls die Gefahrdungskarte Oberflachenhinweis zu be-
ricksichtigen ist.

— Spiegelpunkt 6: Inhaltliche Ergdnzung, dass Hochwasserschutz in erster Linie neben Ge-
wasserunterhalt und Gewasserrevitalisierung auch durch die Sicherung eines gesetzes-
konformen Gewasserraums erfolgt.

— Spiegelpunkt 9: Inhaltliche Ergdnzung, dass eine Entsieglung bei funktional nicht erfor-
derlich versiegelten Flachen zu prifen ist.

— 1-7-1/1 Behordenverbindliche Grundlagen erstellen und nachfiihren: Inhaltliche Prazisie-
rung der Zusammenarbeit zwischen Kanton und Gemeinde sowie der Gefahrenhinweiskarte

— 1-7-1/2 Umsetzung in der Nutzungsplanung: Inhaltliche Prézisierung der Zusammenarbeit
zwischen Kanton

— 1-7-1/3 Einschrankung nach Gefahrdungsklassen: geringflgige redaktionelle Anpassungen,
keine inhaltlichen Anderungen

— 1-7-1/4 Objektschutznachweis: inhaltliche Prazisierung, dass es insgesamt drei Leitfaden
zum Thema Naturgefahren gibt

— 1-7-2/1 Hochwasser-Schutzmassnahmen: inhaltliche Ergdnzung, dass diese mit der kanto-
nalen Revitalisierungsplanung abzustimmen ist sowie inhaltliche Prézisierung, dass eine
Rodungsbewilligung nur einzuholen ist, wenn ein Waldareal betroffen ist.

— L7.3 Oberflachenabfluss: Geringfligige redaktionelle Anpassung

Kapitel VE4 Abfallbeseitigung

— Ziele und Planungsgrundsétze: Inhaltliche Prazisierung, dass Kompostier- und Vergarungs-
anlagen vorzugsweise in Industrie-/ Gewerbezonen zu realisieren sind und, dass sie bei
einem Bezug zum landwirtschaftlichen Betrieb auch in der Landwirtschaftszone realisiert
werden kdnnen.

Kapitel VE4.1 Deponien
— Ausgangslage: Inhaltliche Prazisierung; die Buchstaben A bis E kennzeichnen das Geféahr-
dungspotenzial in aufsteigender Reihenfolge (nicht in absteigender)

— 4-4-1/A1 Kantonale Deponieplanung: Standortgemeinden wird ersetzt durch betroffene Ge-
meinden

— 4-4-1/2E Deponie Typ D/E, Erweiterung Pflumm: Erganzung der Abstimmungsanweisung,
dass die Erweiterung im nachgelagerten Verfahren sorgféltig mit dem BLN-Gebiet Nr. 1101
Randen abzustimmen ist

— 4-4-1/4 Deponie Typ B, Erweiterung Bibemeregg: Erganzung der Abstimmungsanweisung,
dass die Erweiterung mit dem regionalen Naturpark Nr. 33 Schaffhausen abzustimmen ist.
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Zudem Prazisierung, dass es sich um einen ehemaligen Deponiestandort in der Gemeinde
Thayngen handelt.

Kapitel VE4.2 Lagerung radioaktiver Abfalle
— Ausgangslage: Verweis auf das Gesetz SHR 814.55 ergéanzt

— 4-4-2/1 Stufengerechte Abklarung der Auswirkungen eines geologischen Tiefenlagers: ge-
ringfige redaktionelle Anpassungen ohne inhaltliche Anpassung

Kapitel VE5 Abwasserreinigung und Siedlungsentwasserung
— Allgemein: Ersetzung des Begriffs «Meteorwassers» durch «Niederschlagswasser»

— Ziele und Planungsgrundséatze: Inhaltliche Prézisierung und Ergéanzung

— Spiegelpunkt 2: Ergdnzung, dass nicht nur die Versieglung, sondern auch die Verduns-
tung gefordert werden soll

— Spiegelpunkt 5: Inhaltliche Erganzung, dass die Abwasserentsorgung nach dem Stand
der Technik erfolgen soll

— Spiegelpunkt 8: Inhaltliche Erganzung, dass nicht mehr verwendete Anlagen soweit wie
sinnvoll fir beispielsweise den Regenrickhalt oder als Stapelvolumen zu nutzen sind

— 4-5-2/1 ARA Hallau: Erganzung der Abstimmungsanweisung, dass die Parkziele des regio-
nalen Naturparks Nr. 33 Schaffhausen beim ARA-Ausbau zu beriicksichtigen sind

— 4-5-2/4 ARA Bibertal-Hegau: Erganzung der Abstimmungsanweisung, dass das BLN-Gebiet
Nr. 1411 Untersee-Hochrhein und der Wildtierkorridor SH-11 beim ARA-Ausbau zu berlck-
sichtigen sind

Weiteres VVorgehen

Der Entwurf der Richtplanteilrevision wurde gestitzt auf begriindete Antrdge angepasst bzw.
erganzt. Anschliessend wird der Regierungsrat an einer Sitzung im 4. Quartal 2025 die Vorlage
verabschieden und dem Kantonsrat zur Genehmigung (gemass 8§ 4 Abs. 2 BauG) vorlegen.
Fur die nachfolgende Inkraftsetzung des Richtplans braucht es eine Genehmigung durch den
Bundesrat.
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Teil B — Zusammenfassung Anliegen

1. Kapitel L5 Wald

Ziele und Planungsgrundsatze

Die im Zuge der Revision geanderten Ziele und Planungsgrundséatze zum Abschnitt Wald wer-
den im Grundsatz begriisst. Kritische Anmerkungen der Einwender konzentrieren sich auf zwei
Aspekte:

Zum einen wird die Anderung von Grundsétzen und Zielaussagen von einigen Einwendern als
Relativierung von Nachhaltigkeits- und Naturschutzzielen des Waldes aufgefasst. Bei Abgleich
der Neufassung der Ziele und Planungsgrundsétze mit den Einwendungen zeigte sich jedoch,
dass diese Skepsis unbegrindet ist, oder es sich teils um ein Missverstandnis handelt: Die mit
Wegfallen des Planungsgrundsatzes «Den Wald als naturnahe Lebensgemeinschaft erhalten»
vermeintlich aufgegebenen Zielaussagen finden sich an anderer Stelle im neu eingefihrten
Planungsgrundsatz: «Die einheimische Artenvielfalt ist zu erhalten und die Diversitat zu ver-
bessern». Zudem sind viele dieser Aspekte zugleich im nationalen bzw. kantonalen Waldge-
setz (SHR 921.100) festgeschrieben, weswegen sie im revidierten Richtplankapitel bewusst
nicht noch einmal ausdrucklich erwéhnt werden.

Der von einer Gemeinde stammende Antrag, den neuen Planungsgrundsatz «Wald- und
Raumplanung sind miteinander abzustimmen» wieder zu streichen, da diese Abstimmung in
der Entscheidungskompetenz der Gemeinden liege, wird abgelehnt. Dies, weil es sich bei die-
ser Aussage um einen generellen Grundsatz handelt, der in den Folgekapiteln prazisiert wird.
Die behordenverbindliche Koordination von Wald- und Raumplanung liegt als Aufgabe sowohl
in Kompetenz der Gemeinden als auch des Kantons.

Auf vereinzelte Kritik stosst der neu eingefligte Planungsgrundsatz, dass die Waldflache im
Kantonsgebiet nicht zunehmen soll. Da der Kanton an der langfristigen Umstellung von dyna-
mischen zu statischen Waldgrenzen festhalten will, ist der Erhalt der Waldflache die Konse-
guenz davon.

In beiden Fallen - den qualitativen Zielen wie auch der Festsetzung der statischen Waldgrenze
als verbindliche Grenzlinie zur angrenzenden Zone und somit Festschreibung der Wald-Quan-
titat - geht es jedoch mitnichten darum, die Bedeutung des Waldes und seiner dkologischen
Funktionen zu relativieren oder seine Entwicklung zu beschneiden; vielmehr handelt es sich
um notwendige Abpassungen im Zuge der gednderten rechtlichen und konzeptionellen (stati-
sche Waldgrenze) Rahmenbedingungen fur den Wald und den angrenzenden Raum.

Statische Waldgrenzen

Mehrere Stellungnahmen betrafen die Einfihrung der statischen Waldgrenzen im Kanton, fir
welche die revidierte Abstimmungsanweisung die planungsrechtliche Grundlage bereitstellen.
Das Revisionsprojekt nimmt Bezug auf die Anderung des Waldgesetzes vom 16. Marz 2012,
die es den Kantonen erlaubt, auch in Gebieten ausserhalb von Bauzonen eine statische Wald-
grenze festzulegen, mit dem Ziel, eine Zunahme des Waldes zu verhindern (Art. 10 Abs. 2 lit.
b Bundesgesetz Uber den Wald (WaG), SR 921.0) (vgl. Erlauterungsbericht zur Teilrevision
2022).
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Mit Einfihrung der statischen Waldgrenze schliesst sich Schaffhausen den Mittellandkantonen
Aargau, Basel-Landschaft, Bern sowie Freiburg, Genf, Thurgau und Zirich an, die diese bereits
eingefuhrt haben beziehungsweise an der Einfihrung arbeiten.

Die statische Waldgrenze verspricht eine einheitliche rechts- und grundeigentiimerverbindliche
Grundlage fur alle 6ffentlich-rechtlichen Planungen, Bewilligungsverfahren und Entscheide im
Zusammenhang mit Wald. Infolge der Festsetzung von statischen Waldgrenzen resultiert eine
hohe und andauernd gegebene Rechtssicherheit in der Abgrenzung von Wald und anderen
Bodennutzungsarten. Dies tragt etwa dazu bei, Biodiversitatsférderflaichen und Naturschutz-
gebiete besser zu schiitzen, da ihr Status «Nichtwald» auch beim zeitweiligen Einwachsen von
Waldbaumen und -strauchern in diese Flachen nicht in Frage gestellt werden kann. Sie bleiben
unabhangig vom Pflegezustand Teil der entsprechenden Zone. Zusatzlich kénnen festgelegte
statische Waldgrenzen jederzeit kontrolliert und wieder eingemessen werden.

Die weit Uberwiegende Zahl der Stellungnahmen folgte den oben genannten Argumenten fir
eine kantonsweite statische Waldgrenze, macht jedoch Einwéande hinsichtlich der Umsetzung
sowie der planerisch-rechtlichen Implikationen geltend: So dussern zwei Fachverantwortliche
aus Gemeinden die Befirchtung, die notwendige Waldfeststellung als Grundlage einer stati-
schen Waldgrenze bedeute einen hohen Zeit- und Arbeitsaufwand, insbesondere fir kleine
Gemeinden.

Aus Sicht der kantonalen Planung wie auch des Kantonsforstamtes sind diese Einwénde be-
rechtigt, jedoch nicht massgebend stichhaltig. Zwar erfordert die flachendeckende Waldfest-
stellung einen initialen Arbeitsaufwand. Auf lange Sicht jedoch reduzieren die einmalige Fest-
legung der Waldgrenze den birokratischen Aufwand gegentber der Daueraufgabe einer peri-
odisch wiederkehrenden Uberprifung und Anpassung der heute geltenden dynamischen Wald-
grenze deutlich. Sie schafft Rechtssicherheit auf allen Ebenen der Raum- und Waldplanung -
sowohl fur Kanton, Gemeinden wie auch Waldeigentiimer. Die flachendeckende Ausscheidung
der statischen Waldgrenze wird voraussichtlich Gber das Kantonsforstamt koordiniert und fi-
nanziert. Der Aufwand fir die einzelnen Gemeinden wird entsprechend reduziert.

Hinsichtlich der Rechtssicherheit fordert ein Antrag, die statische Waldgrenze solle lediglich
informativ, jedoch ohne Rekursmdglichkeit im Zonenplan dargestellt werden.

Dazu sei angemerkt, dass auf ein Mitwirkungsverfahren auch hier nicht verzichtet werden kann.
Im Zuge der Ausscheidung der statischen Waldgrenze erfolgt eine Auflage mit Rekursmaoglich-
keiten; danach sind sie jedoch dauerhaft festgelegt und im OREB abgebildet. Der betreffende
Antrag schlagt vor, in der Abstimmungsanweisung des Richtplans folgenden Passus zu ergén-
zen: «Die rechtskraftigen Waldgrenzen sind in die Zonenplanrevision zu tibernehmen und kdn-
nen in der Zonenplanlegende als statische Waldgrenzen unter der Rubrik "Informationen und
Hinweise" ibernommen werden». Dieser Hinweis wird angepasst in den Richtplantext tber-
nommen.

Der Vertreter einer Gemeinde fordert bei der Waldfeststellung Ermessenspielraum «bei heiklen
Ubergéangen zwischen Landwirtschaft und Wald», um bestehende Grenzen zu bereinigen.
Auch dieser Antrag fand bei der Uberarbeitung des Richtplantextes Beriicksichtigung.

Kantonaler Waldplan

Bezlglich des Richtplaneintrags Kantonaler Waldplan regt ein Antrag an, kommunale oder pri-
vate Schutzgebiete mit einer Trittstein- oder Vernetzungsfunktion ebenfalls im kantonalen
Waldplan darzustellen, da sie wichtige 6kologische Funktionen erfullten. Dieser Antrag wird
nicht bericksichtigt, da im entsprechenden Abschnitt des Waldplans bereits auf den Umgang
mit kantonalen und kommunalen Naturschutzinventaren eingegangen wird. Allerdings werden
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diese hier nicht rdumlich, also auf Objektebene definiert. Vielmehr sind die Inventare Uber das
NHG zu regeln.

Waldreservate

Bezugnehmend auf die Waldreservate fordert ein Antrag in dem Richtplan-Passus «Die Wald-
reservate und das Naturschutzinventar sind, wenn mdoglich, miteinander abzugleichen» die
Worte «wenn moglich» ersatzlos streichen. Auf diesen Antrag wird eingetreten, d.h. das Kan-
tonsforstamt gleicht kiinftig bei Ausscheidung oder Uberarbeitung der Reservate, die Grenzen
mit den kantonalen Naturschutzobjekten ab.

Der Antrag, der Kanton moge «zum langfristigen Schutz und zur Erhaltung von 6kologisch
besonders wertvollen Waldgebieten (...) eigentiimerverbindliche Waldreservate» ausscheiden
und fiir deren Einrichtung und Unterhalt die notwendigen finanziellen Mittel Gber die Programm-
vereinbarungen mit dem BAFU sorgen, wurde dagegen abgelehnt, denn der Kantonale Richt-
plan ist kein Finanzierungsinstrument.

2. Kapitel L7 Naturgefahren

Die Einwendungen zum Abschnitt Naturgefahren spiegeln deutlich die in den letzten Jahren
gewachsene Sensibilitdt und Aufmerksamkeit fir dieses Thema. Die Prazisierung und Aktuali-
sierung der fachplanerischen Instrumente, wie Gefahrenkarte und Gefahrenhinweiskarte, wer-
den dabei einhellig begrisst.

Ausgangslage sowie Ziele und Planungsgrundsatze

Im Abschnitt Ausgangslage fand die von einer Einwenderin angeregte Ergdnzung Beriicksich-
tigung, dass im Kanton Schaffhausen neben Hochwasser und Oberflachenabfluss nach
Starkniederschlagen zudem mit Massenbewegungen (Rutschungen, Stein-/Blockschlag) zu
rechnen ist, und o6rtlich diesbezlgliche Praventionsmassnahmen erforderlich sind.

In Bezug auf den folgenden Abschnitt «Ziele und Planungsgrundséatze» wurde vor allem seitens
der Gemeinden Prazisierungen und kleinere Textdnderungen vorgeschlagen, die Uberwiegend
Berlcksichtigung fanden. In ihren Stellungnahmen stodsst auf positive Resonanz, dass mit der
Gefahrenkarte und der Gefahrenhinweiskarte zwei verbindliche, vom Kanton gemeinsam mit
den Kommunen zum Schutz vor Naturgefahren erarbeitete Grundlagenwerke bestehen, un-
langst erganzt um die Oberflachenabflusskarte.

Daneben betreffen spezifische Antradge den Hochwasserschutz sowie das Thema Entsiege-
lung/Schwammstadt:

Ein Naturschutzverband regt an, beim Hochwasserschutzes neben baulichen, den Gewésser-
raum beschrankenden Massnahmen auch raumplanerische Massnahmen zu ergreifen, wie
etwa die Verbreiterung des Gewasserraums in speziell gefahrdeten Gebieten. Den Gewdassern
misse der notwenige Raum zugestanden werden. Der Antrag fihrte zu einer Textanderung:
Der betreffende Planungsgrundsatz lautet neu, dass «der Hochwasserschutz in erster Linie
durch Gewasserunterhalt und Gewasserrevitalisierung sowie der Sicherung eines gesetzes-
konformen, ausreichend dimensionierten Gewasserraums» zu gewdhrleisten ist. Somit bildet
ein Hochwasserschutz in Einklang mit naturnah belassenen Gewéssern den Tenor; bauliche
Massnahmen wie Riickhaltebecken usw. sind nur dann Mittel der Wahl, wenn die obengenann-
ten Massnahmen absehbar nicht ausreichen.
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Eine andere Anderung der Planungsgrundsatze betraf das Thema Entsiegelung und
Schwammestadt: Neu heisst es nun im vorletzten Planungsgrundsatz zum Thema «Versicke-
rung», dass «die Flachen im Siedlungsgebiet nach Mdglichkeit wasserdurchléassig» zu gestal-
ten sind und «bei funktional nicht erforderlichen versiegelten Flachen eine Entsiegelung zu
prifen ist». Diese Formulierung bildete einen Kompromiss zwischen weitergehenden Antragen
bzw. Anregungen von Naturschutzverbande sowie Bedenken seitens Gemeinden und kanto-
nalem Tiefbauamt. Trotz dieser Einschrdnkungen entspricht das nun revidierte Kapitel Natur-
gefahren hinsichtlich des Umgangs mit Starkregenereignissen und anderen Naturgefahren
dem heutigen Erkenntnisstand und setzt die richtigen Prioritaten.

Umsetzung in der Nutzungsplanung

Die Teilrevisionsvorlage betont starker als bis anhin die Verantwortung der Gemeinde fir diese
Aufgabe. Zugleich unterstreicht sie die fachliche Mitverantwortung des Kantons bei der Suche
nach integrierten, gemeindeilbergreifenden Lésungen fur die Nutzungsplanung. Die Stellung-
nahmen enthielten (wie im Abschnitt Gefahrenkarte und Gefahrenhinweiskarte) neben Ver-
standnisfragen lediglich Antrédge zu redaktionellen Details. Zu den beiden Abstimmungsanwei-
sungen «Einschrankungen nach Gefahrdungsklassen (1-7-1/3)» und «Behoérdenverbindliche
Grundlagen (1-7-1/1)» ausserten die Gemeinden verschiedene Verstandnisfragen. Dies legt
es nahe, die unterschiedlichen Karten und zugehdérigen Leitfaden z.B. im Rahmen einer Infor-
mationsveranstaltung den Fachverantwortlichen der Gemeinden in ihrer Funktion zu erlautern,
um so Akzeptanz und Grundlagenkenntnisse zu starken.

Hochwasser-Schutzmassnahmen

Die angepasste Abstimmungsanweisung «1-2-2/1 Hochwasser-Schutzmassnahmen» unter-
streicht starker die Verantwortung der Gemeinden fir den Hochwasserschutz, hebt zugleich
jedoch den Charakter als Gemeinschaftsaufgabe von Gemeinden und Kanton hervor. In meh-
reren Stellungnahmen stdsst diese Neufassung auf Zustimmung. Namentlich die geforderte
Abstimmung zwischen Massnahmen des technischen Hochwasserschutzes und Revitalisie-
rungsplanung an Gewassern wird als «sinnvolle Synergie» begrisst. Eine Gemeinde pladiert
dafir, dass die Federfiihrung fur die Schutzmassnahmen auch kinftig beim Kanton liegt, da
den Gemeinden die Ressourcen fir die nétige raumiubergreifende Projektsteuerung fehlten.
Jedoch hélt die Neufassung der Abstimmungsanweisung fest, dass die Federflihrung stets bei
der jeweiligen Gemeinde liegt, der Kanton unterstutzt fachlich und finanziell. Zwei Einwender
betonen, dass die Gemeinden geographisch sehr unterschiedlich betroffen seien, was sich auf
deren finanziellen Aufwand auswirke. Alle Massnahmen erfolgen «in Abstimmung mit der kan-
tonsweiten Planung zur Gewdasserrevitalisierung».

Berlicksichtigung fand ein Hinweis, dem zufolge bei notwendigen Rodungen fir Hochwasser-
schutzmassnahmen mit Einflhrung der statischen Waldgrenze kuinftig in jedem Fall eine Ro-
dungsbewilligung erforderlich sei, da kein Wald mehr einwachst, der zur Kompensation einer
Rodung herangezogen werden kdnnte.

Gefahrdungskarte Oberflachenabfluss

Die Gefahrdungskarte Oberflachenabfluss hatte als 2018 publizierte fachtechnische Grundlage
nur hinweisenden Charakter. Mit der Verankerung in der Richtplanung durch die Abstimmungs-
anweisung 1-7-3/1 wird sie behérdenverbindlich, ist also von kantonalen Fachstellen und Ge-
meinden erganzend zur Gefahrenkarte und Gefahrenhinweiskarte als verbindliche Grundlage
bei der Beurteilung ortlicher Naturgefahren zu beriicksichtigen. Die Anwendung wird kinftig in
einem Leitfaden geregelt, der nach Veroffentlichung der tUberarbeiteten Karte durch die kanto-
nale Arbeitsgruppe Naturgefahren erscheinen wird. Die diesbezlglichen Stellungnahmen
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stammen vorwiegend von Gemeinden und betreffen Fragen der Anwendung des geplanten
Leitfadens bzw. fir wen diese Gefahrdungskarte verbindlich ist.

Die Federfuhrung fur die Abstimmungsanweisung «1-7-3/1 Geféahrdungskarte Oberflachenab-
fluss» liegt beim Tiefbauamt Schaffhausen. Die in den Stellungnahmen aufgeworfenen Zustén-
digkeits- und Umsetzungsfragen lassen sich wie folgt zusammenfassend beantwortet: Als be-
hordenverbindliches Dokument ist die Gefahrdungskarte Oberflachenabfluss (GOA) fur die Ge-
meinden verbindlich, jedoch nicht fir Grundeigentimer. Die fachliche Zustandigkeit liegt beim
kantonalen Tiefbauamt. Fir die Gemeinden besteht somit kein Verwaltungsaufwand, und auch
die Bau- und Nutzungsordnungen miissen momentan nicht tiberarbeitet werden. Jedoch sind
die gemeindlichen Baubehorden verpflichtet, die GOA zu konsultieren und im Zuge von Bau-
bewilligungen den Bauherrschaften Hinweise zu potenziellen Gefahrdungen zu geben.

Oberflachenabfluss-Schutzmassnahmen
Die Stellungnahmen zu den Oberflachenabfluss-Schutzmassnahmen kamen Gberwiegend von
Gemeinden. Sie betrafen im Einzelnen

— die Klarung der Federfiihrung bzw. des «Lead» zwischen Gemeinden/Kanton

— die Frage, ob Vorschriften in die gemeindliche Bau- und Nutzungsplanung zu bernehmen
sind, sowie

— die Frage, wie eine fachliche Zusammenarbeit zwischen Gemeinden und Kanton konkret
ausgestaltet werden kann.

So vertritt eine Gemeinde die Auffassung, bei der Planung gemeindelbergreifenden Schutz-
massnahmen solle der Kanton mit seiner Expertise zwingend den Lead tbernehmen. In der
Tat verpflichtet sich der Kanton in der Abstimmungsanweisung 1-7-3/2, die Gemeinden bzw.
gemeindelbergreifende Losungen auf diesem Gebiet fachlich zu unterstiitzen. Jedoch obliegt
die Ausfilhrung der Massnahmen den Gemeinden: «Die Gemeinden sind gehalten, die Versi-
ckerung und Verdunstung des Regenwassers zu fordern. Zudem prifen sie, entsprechende
Vorschriften in die Bau- und Nutzungsordnung aufzunehmen».

Dieser in puncto einer zeitgemassen Regenwasserbewirtschaftung Gberarbeitete Abschnitt des
Richtplantextes geht einer Gemeinde zu weit, weshalb sie fordert, den Passus zur evtl. Uber-
fihrung in die Bau- und Nutzungsplanung zu streichen. Einem Umweltverband gehen die Aus-
sagen wiederum nicht weit genug; er fordert, statt eines «Prifantrags» sollten die entsprechen-
den Vorschriften obligatorisch in die gemeindlichen Bau- und Nutzungsordnungen aufgenom-
men werden - damit dafiir eine verbindliche gesetzliche Grundlage besteht. Wie schon bei den
Zielen und Planungsgrundsatzen werden hier die Themen Versickerung/ Schwammstadt /Nie-
derschlagsmanagement gedanklich mit Schutzmassnahmen verknipft. Das PNA héalt an der
bestehenden Formulierung fest und verzichtet auf die Annahme der beiden Antrdge. Werden
auf kommunaler Stufe Rahmenbedingungen geschaffen, damit das Regenwasser verdunsten
oder versickern kann und nicht direkt in die ARA eingeleitet wird, hat das einen 6konomischen
Effekt flr die ARA und eine hitzemindernde Wirkung fiir das Siedlungsgebiet. Die Formulierung
«Die Gemeinden sind gehalten, die Versickerung und Verdunstung des Regenwassers zu for-
dern» meint, dass z.B. die Gemeinden bei der Umgebungsgestaltung ihrer Bauten und Anlagen
darauf achtet, nur Flachen, die funktional zwingend erforderlich sind, zu versiegeln, oder zu
prifen, ob sie Grunflachenanteile oder Unterbauungsziffern in ihren Bau- und Nutzungsord-
nungen festlegen wollen. Der Kanton verzichtet jedoch auf diesen Prufantrag eine Verpflich-
tung zu machen, da dafir die gesetzliche Grundlage fehlt.
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Kapitel VE4 Abfallbeseitigung

Die Zahl der Stellungnahmen und Antrage zum revidierten Richtplankapitel VE4 bilden den mit
Abstand grossten Anteil innerhalb des Gesamtprojekts. Dabei betraf der grosste Teil der Stel-
lungnahmen die bestehenden bzw. erweiterten Deponiestandorte.

Ziele und Planungsgrundsatze

Bei dem einleitenden Abschnitt «Ziele und Planungsgrundsatze» zeigt sich ein heterogenes
Bild: Uberwiegend werden die Uberarbeiteten Ziele und Planungsgrundsatze als richtig und
zeitgemass betrachtet; seitens Umweltverbanden, einzelnen Parteien und Gemeinden erfolg-
ten kritische Rickmeldungen bzw. kamen Fragen zu Verantwortlichkeit und Umsetzung.

Der Antrag einer Umweltschutzorganisation fordert bezogen auf den Spiegelpunkt drei zu «bi-
ogenen Abféllen», dass die dafiir notwendigen Anlagen statt allgemein «in der Bauzone» be-
vorzugt in der Industrie- bzw. Arbeitszone errichtet werden. Der Richtplantext wurde im Sinne
des Antrags geandert; zudem differenziert der geanderte Text neu zwischen Verwertungsan-
lagen im Sinne von Abfallanlagen (UVP-pflichtig) und kleinen, Landwirtschaftsbetrieben zuge-
horigen Biogasanlagen. Nur erstere sind richtplanrelevant. Damit wurde einem weiteren, ahn-
lich gelagerte Antrag entsprochen.

Verschiedene Antrage zu diesem Abschnitt, z.B. weitergehende Bekenntnisse zum Thema Re-
cycling, Kreislaufwirtschaft, Abfallvermeidung etc. wurden abgelehnt,

— da sie nicht richtplanrelevant sind;

— in hnlicher Formulierung bereits im Text der Planungsgrundsatze oder jenem der kantona-
len Abfallplanung enthalten sind, die am 5. August 2025 vom Regierungsrat des Kanton
Schaffhausen beschlossen wurde, oder;

— in der Verordnung des Bundes uber die Vermeidung und Entsorgung von Abfallen (VVEA)
sowie im Umweltschutzgesetz (USG) bereits auf Verordnungsstufe festgehalten sind.

Die Wiederholung von in Ubergeordneten Normen bereits geregelten Themen soll im Sinne
eines schlanken Richtplans unterbleiben.

Eine von der Deponieplanung betroffene Gemeinde brachte in ihren Antrag einen (finanziellen)
Lastenausgleich durch die 6ffentliche Hand zur Kompensation eines Deponiestandortes ins
Gesprach. Diesem Antrag wird nicht entsprochen, denn der Richtplan kennt keine diesbezlg-
lichen Regelungen. Auch das kantonale Gesetz Gber den Finanzausgleich (SHR 621.100) sieht
keinen Lastenausgleich aus diesem Grund vor. Dessen ungeachtet besteht die Moglichkeit,
dieses Thema auf politischer Ebene zu erortern.

Kapitel VE 4.1 Deponien

Ausgangslage/ Bedarf an Deponietypen

Im Zuge der Restrukturierung der Richtplaninhalte entstand der einfihrende Abschnitt «Aus-
gangslage». Im Abschnitt Deponien besitzt er besonderes Gewicht, da hier - basierend auf den
Erkenntnissen der kantonalen Deponieplanung - der Bedarf an Deponieraum des jeweiligen
Typs (Typ A - E) benannt wird. Den Textabschnitt selbst betreffend gingen zwei Antrage zu
redaktionellen Details ein, die bertcksichtigt wurden.

In einer Reihe von Antradgen werden die als Vororientierung oder Festsetzung benannten De-
poniestandorte abgelehnt. Dabei bleibt unberticksichtigt, dass alle Standortentscheidungen im
Zuge sorgfaltiger Abwagung mit einem Punktesystem entlang eines umfassenden Kriterienka-
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talogs evaluiert wurden; die getroffenen Entscheide und Evaluierungen sind systematisch fun-
diert. Zudem kommt der Kanton mit dem kantonalen Abfallkonzept, das die Grundlage der ak-
tuellen Anpassung bildet, einem Pflichtauftrag des Bundes nach. Dessen Botschaft an den
Kanton lautet im Vorprifungsbericht, eher mehr Deponievolumen vorzuhalten als weniger, wie
von vielen Einwendern gefordert.

Neben Stellungnahmen zu den Abstimmungsanweisungen des Richtplans gingen zwei Stel-
lungnahmen ein, die Bezug nehmen auf die «Deponieplanung Schaffhausen» (Fassung August
2024) als Bestandteil der Abfallplanung Schaffhausen. Diese Ausserungen nimmt der Kanton
zur Kenntnis, berlcksichtigt sie jedoch nur punktuell, da sie sich nur mittelbar auf die vorlie-
gende Teilrevision beziehen. Fir die Abfallplanung Schaffhausen fiihrte der Kanton 2024 ein
eigenes Vernehmlassungsverfahren durch.

Da die oben erwahnten Stellungnahmen inhaltlich Fragen der Ausgangslage betreffen, wird an
dieser Stelle auf ein Argument der betreffenden Stellungnahme eingegangen: In Bezug auf die
in der Deponieplanung angesprochene interkantonale Zusammenarbeit bei der Nutzung beste-
hender bzw. der Planung neuer Deponiestandorte behauptet der Einwender, diese sei eine
Einbahnstrasse. Wahrend verschiedene bisher genutzte Deponien in den Kantonen Thurgau
und Zurich kiinftig nicht mehr zur Verfliigung stiinden oder bei der vorliegenden Planung nicht
berilicksichtigt wirden, konzertierte sich die Ablagerung problematischer Abfélle einseitig aufs
Kantonsgebiet. Fiur die Bereitstellung von Deponievolumen fir Abfalle des Typs D misse von
den Nachbarkantonen zumindest eine «Kompensation» etwa durch Bereitstellung eines erhéh-
ten Deponievolumens im Bereich des Typs B eingefordert werden.

Der Kanton erachtet diese Darstellung als haltlos. Richtig daran ist, dass, wie vom Einwender
erwahnt, kantonaler Abfall jahrzehntelang z.B. auf der thurgauischen Deponie Schlatt abgela-
gert wurde, die interkantonale Zusammenarbeit in Sachen Deponien wurde also bilateral aktiv
gelebt. Dass die jiingst beschlossene Deponieplanung (und der revidierte Richtplanabschnitt)
einseitig Akzente zuungunsten des Kantons Schafhausen setzten, trifft dagegen nicht zu.

Die verstarkte interkantonale Zusammenarbeit im Bereich der Deponieplanung wird schritt-
weise etabliert und bei der Abfallplanungen berticksichtigt. Eine «kKompensation» tber die Kan-
tonsgrenzen hinweg ist jedoch angesichts der unterschiedlichen Abfallarten und Deponiezwe-
cke kaum mdoglich: Deponien des Typs D sind Schlackedeponien. Schlacke sind Uberreste aus
der Kehrichtverbrennung, also Siedlungsabfalle, fiir welchen der Kanton bzw. die Gemeinden
die Entsorgungssicherheit gewéhrleisten miissen. Deponien des Typ B werden fir nicht ver-
wertbare Bauabféalle benétigt und unterstehen der Privatwirtschaft. Bei Stoffen des Typs E han-
delt es sich um verschiedene starker kontaminierte Abfélle. Eine «Kompensation» zwischen
solch verschiedenen Deponie- und Abfalltypen ist auf Grund der unterschiedlichen Zustandig-
keiten, Anforderungen und Voraussetzungen weder mogliche noch sinnvoll und letztlich Gber
die Kantonsgrenzen hinweg nicht gewilnscht. Im Bericht zur Deponieplanung wird fir die Re-
gion Schaffhausen die Deponiemenge fiir den Typ B mit rund 30'000 m3 ausgewiesen und nicht
wie in der Stellungnahme falschlich behauptet, mit 60'000 m3.

In seiner Stellungnahme stellt der Einwender zudem die Evaluation der Deponiestandorte in
der «Abfallplanung» als fachliche Grundlage der Richtplananpassung in Frage und behauptet,
die den Entscheiden zugrunde liegende Abwagungen seien unvollstdndig oder mit methodi-
schen Fehlern behaftet. Diese Einwé&nde werden im Abschnitt «Standortevaluation» nochmals
aufgegriffen.
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Ziele und Planungsgrundsatze

Wie bei den Ubergeordneten Zielen und Planungsgrundsatzen zur Abfallbeseitigung pladierten
einige Einwender daflr, die Planungsgrundsétze fiir Deponien um Aussagen zu Millvermei-
dungsstrategien, geschlossenen Materialkreislaufen u. ahnlichem zu ergéanzen. So sollten im
Sinne einer Vermeidungsstrategie beispielweise «mdglichst keine Wertstoffe auf Deponien ab-
gelagert werden». Der Kanton merkt an, dass bereits heute keine Wertstoffe auf Deponien
abgelagert werden. Auf Deponien wird nur abgelagert, was geméss Stand der Technik nicht
verwertet werden kann oder chemisch belastet ist. In der Abfallverordnung (VVEA) ist geregelt,
was auf Deponien abgelagert werden darf; der Kanton kann diesbezlglich keine strengeren
Vorgaben erlassen. Auch bei etablierter Kreislaufwirtschaft wird es immer Deponien brauchen
- einerseits als Schadstoffsenken und andererseits fur technisch nicht verwertbares Material.

Kantonale Deponieplanung

Der an diesen Abschnitt adressierte Antrag eines Umweltverbandes, demzufolge Deponien nur
an bereits belasteten Standorten wie Materialabbaustellen vorgesehen werden sollten, erweist
sich mit Blick auf die faktischen Gegebenheiten als nicht umsetzbar: Zwar sind laut Planungs-
grundsatzen Materialabbaustellen bevorzugt fur die Verwertung von unverschmutztem Aushub
(Typ A) vorzusehen. Jedoch liegen Materialabbaugebiete i.d.R. in Gewdasserschutzbereichen,
weswegen eine Ablagerung von belasteten Materialien dort nicht bewilligungsfahig ist. Der
Kanton berlcksichtigt bei jedweder Weiternutzung von Materialabbaustellen die jeweiligen Na-
turschutzbelange.

Bericksichtigung fand hingegen der Antrag einer Gemeinde zur kantonalen Deponieplanung:
Da haufig auch Belange von Nachbargemeinden berihrt sind, ist geméass dem geéanderten Text
bei der Planung von Deponiestandorten nicht nur mit der Standortgemeinde, sondern mit den
«betroffenen Gemeinden» zusammenzuarbeiten, womit angrenzende Nachbargemeinen nun
eingeschlossen sind.

Zusammenhang kantonale Abfallplanung und Richtplan

Da einige Stellungnahmen die kantonalen Abfallplanung sowie den formellen Bezug zwischen
Abfallkonzept und Richtplanrevision betreffen, erlautert dieser Abschnitt das Wechselverhalt-
nis zwischen den beiden Dokumenten.

Die kantonale Abfallplanung und das zugehdérige Dokument «Deponieplanung Schaffhausen»
bilden die fachliche Grundlage des Richtplanabschnitts «VE4 Abfallbeseitigung». Dieses Do-
kument wurde am 5. August 2025 vom Regierungsrat des Kanton Schaffhausen beschlossen.
Es bildete in der Entwurfsfassung vom August 2024 eine der Grundlagen zur vorliegenden
Richtplananpassung.

In drei Antragen wird mit Blick auf die zeitlich teils parallele Auflagefrist beider Planungsinstru-
mente ein Fehler in der Verfahrensweise unterstellt. So dussert ein Einwender, es sei nicht
sachgerecht, dass die Grundlage fir die in die Vernehmlassung geschickte Richtplananpas-
sung im Zeitpunkt der Publikation noch gar nicht verlasslich festgestanden habe. Die damit
verbundene Pramisse lautet, dass eine Fachplanung als Grundlage fir eine Richtplanrevision
zum Zeitpunkt des Richtplanverfahrens idealerweise schon abgeschlossen vorliegen sollte und
nicht parallel erarbeitet werden kénne.

Bei den beiden Dokumenten handelt es sich um Entwtrfe, die aufgrund des jeweiligen Verfah-
rensstadiums nahezu zeitgleich in die Vernehmlassung gegeben wurden. Die Koordination der
beiden Instrumente wurde durch die zeitliche Parallelitét in der Schlussphase nicht geschma-
lert, zumal die Arbeit an der Deponieplanung am Abfallkonzept schon 2021 begann und diese
inzwischen rechtskréaftig von der Regierung beschlossen ist. Die Abfall- und Deponieplanung
erfuhr zwischen o6ffentlicher Auflage und Beschluss zudem keine nennenswerten Anderungen.
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Entscheidend ist, dass die schlussendlich in den Richtplan aufgenommenen Inhalte auf einer
sauberen Evaluation beruhen, widerspruchsfrei zu anderen Richtplanaussagen sind und auf
einer umfassenden Koordination der raumlichen Belange beruhen.

Deponiestandorte
Die Deponieplanung vom 30. Juni 2025 fuhrte zur Aktualisierung der Richtplaninhalte hinsicht-
lich der Deponiestandorte.

Erweiterung Pflumm, Deponie Typ D/E (Festsetzung)

Nicht berlcksichtigt wurde der Antrag einer Gemeinde, die Federflihrung fir die Erweiterung
der Deponie dem Klaranlagenverband (KAV) zu lGbertragen; die Federfiihrung Seitens Kantons
bleibt beim Interkantonalen Labor (IKL).

Zwei Einwendungen stellten die zeitliche Notwendigkeit in Frage, die Erweiterung des Stan-
dortes Pflumm bereits in den Richtplan aufzunehmen. Anstatt eine 5. Erweiterungsetappe fir
den Standort Pflumm vorzubereiten, sollten die Deponiemengen des Typs D (Schlacke, Sied-
lungsabfalle) und E mit Massnahmen der Kreislaufwirtschaft reduziert werden.

Die Antrage werden nicht beriicksichtigt. Zum Aspekt der zeitlichen Notwendigkeit ist festzu-
halten, dass die Erweiterung Pflumm als Vororientierung im Richtplan vorgesehen ist, nicht als
Festsetzung. Das nachfolgende Verfahren und die weitere Genehmigungsstufen werden Ian-
gere Zeit in Anspruch nehmen. Angesichts der Deponieknappheit und mit dem Ziel der not-
wendigen Planungssicherheit ist eine jetzige Verankerung auf Stufe Vororientierung zwingend.
Zudem verpflichtet der Bund den Kanton ausgehend von den aktuellen Bedarfsprognosen, Pla-
nungssicherheit zu gewéahrleisten. Die Bedarfsanalyse des Deponievolumens Typ D erfolgt,
wie bei den anderen Abfalltypen, orientiert an der Mengenentwicklung der vergangenen Jahre
und unter Berlcksichtigung des aktuellen Stands der Technik. Eine Berechnung des Bedarfs
unter Beriicksichtigung zukinftiger Trends innerhalb der Kreislaufwirtschaft ware zum jetzigen
Zeitpunkt spekulativ, da sich entsprechende Innovationen erst etablieren missen. Jedoch wird
die Abfallplanung alle 5 Jahre Uberpruft, stets verbunden mit der Option, sinkende Abfallprog-
nosen zu bericksichtigen. Die Abfallvermeidung und die Férderung geschlossener Stoffkreis-
laufe sind ausdriicklich in den Planungsgrundsatzen des Abschnitts Abfallbeseitigung festge-
halten.

Erweiterung Birchbuel, Deponie Typ B (Festsetzung)

In einer Stellungnahme wird beantragt, auf die Erweiterung der Deponie Birchbiiel, vorgesehen
fur Abfalle des Typs B (Bauabfélle, Bauschutt), zu verzichten. Zum einen wird darauf verwie-
sen, dass der Erweiterungsstandort im BLN-Randenschutzgebiet sowie im engeren Rand-
schutzgebiet (ERS) liege. Zum anderen wird mit Blick auf Bauabfalle das Thema Abfallvermei-
dung und Kreislaufwirtschaft ins Spiel gebracht: Vor der Festsetzung weiterer Deponiestand-
orte sei eine Abfallvermeidungsstrategie zu erarbeiten.

Die Lage der Deponiestandorte in Schutzgebieten ist dem Kanton bewusst. In der Standorte-
valuation erfolgt immer eine Entscheidung unter Berlicksichtigung der gesamten zugrundelie-
genden Bewertungsmatrix und aller Randbedingungen. Trotz Lage im BLN-Gebiet und den
damit verbunden Auflagen erwies sich der Standort Birchbuel (Erweiterung) im Ergebnis der
zweistufigen Evaluation unter den kumulierten Gesichtspunkten von Landschaft- und Umwelt-
schutz als geeignet. Um im nachgelagerten Verfahren sicherzustellen, dass das BLN-Gebiet
Nr. 1101 angemessen bericksichtigt wird, gibt es in der Abstimmungsanweisung einen ent-
sprechenden Auftrag.
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Die Bedarfsanalyse des Deponievolumens Typ B erfolgte gestiitzt auf der Mengenentwicklung
der vergangenen Jahre geméss dem aktuellen Stand der Technik. Eine Berechnung des Be-
darfs unter Bertcksichtigung zukinftigen Trends innerhalb der Kreislaufwirtschaft (KLW) ist
zum jetzigen Zeitpunkt nicht moglich, da sich ein jeweils innovativer Stand der Technik erst
etablieren muss. Die Abfallplanung wird alle 5 Jahre lberprift, und dabei findet auch die Ent-
wicklung der Kreislaufwirtschaft Bertcksichtigung.

Eine Einwendung bezieht sich auf eine in der Vergangenheit - bei Schaffung der Deponie -
definierte Mengenbegrenzung als Voraussetzung der erforderlichen Zonenplanrevision durch
die Gemeinde. Die nun vorgesehene Erweiterung des Standortes stehe im Wiederspruch zur
einst vereinbarten Limitierung der jahrlichen Deponiemenge und lasse zusatzliche Verkehrs-
belastungen fur den Ort erwarten.

Pflummwis ist kein eigenstandiger Standort; als Erweiterung fur Birchblel stellt der Standort
eine Ubergangslosung dar. Aufgrund der identischen Anfahrtswege und der unveranderten
Nutzungsfrequenz sind fur die Gemeinde keine zuséatzliche Verkehrsbelastung zu erwarten.
Fir die Deponie Birchblel wurde per Gemeinderatsbeschluss der Gemeinde Siblingen vom 22.
Januar 2009 eine Mengenbeschrankung von 26'000 t pro Jahr erlassen. Fiir die Ubergangslo-
sung Pflummwis kann in den weiteren Planungsschritten ebenfalls eine Mengenvorgabe durch
die Gemeinde bestimmt werden.

Erweiterung Bibemeregg, Deponie Typ B (Festsetzung)

Mit Blick auf die Richtplan-Festsetzung zur Erweiterung des Standortes Bibemeregg als Depo-
nie fir Material des Typs B (nicht verwertbare Bauabfélle) fordert ein Umweltverband, die Na-
turvertraglichkeit durch ein Fachgutachten mit fundierter Interessenabwdgung nachzuweisen.
Es wird Konfliktpotenzial mit Naturschutz und Wald gesehen. Eine Berlcksichtigung dieses
Antrags eribrigt sich, da eine entsprechende Abklarung der Umweltvertraglichkeit nebst Ab-
wéagung Teil der Abstimmungsanweisung ist: «Die Erweiterung ist (...) sorgfaltig mit dem Am-
phibienlaichgebiet von nationaler Bedeutung (Wanderobjekt SH 1301, Lattgrueb) abzustim-
menx». Dessen Berucksichtigung forderte auch der Vorprifungsbericht des Bundes. Die kan-
tonsinterne Abstimmung hinsichtlich Amphibienlaichgebiet ist mit dem Ressort Naturschutz un-
terdessen mit positivem Ergebnis erfolgt.

Das neben dem Ressort Naturschutz zustandige Interkantonale Labor (IKL) fligt ergdnzend
hinzu, dass die Wiederauffullung der Materialabbaustelle Bibermeregg bereits im Gange sei.
Mit der Bestimmung zur Deponie fir Material des Typs B werde lediglich eine andere Abfallart
als urspriinglich vorgesehen abgelagert. An den maximalen Annahmemengen &ndern sich mit
der Festsetzung nichts, auch an den Renaturierungsmassnahmen wird wie vorgesehen fest-
gehalten.

Evaluation Deponiestandorte (Abfallplanung/Deponieplanung Schaffhausen)

Zwei Einwender beziehen sich mit Ihren Stellungnahmen nicht auf den Richtplantext der Teil-
revision 2022, sondern auf die Kantonalen Abfallplanung (Stand 30. Juni 2024; von der Regie-
rung im August 2025 rechtskraftig beschlossenen) und konkret auf die vorgenommene Evalu-
ation der potenziellen Deponiestandorte. Sie ging den Standortentscheidungen fiir die jeweili-
gen Typen von Abfall voraus.

Zwar bilden die Abfall- und Deponieplanung des Kanton Schaffhausen die Grundlage der vor-
liegenden Richtplananpassung; nichtsdestotrotz handelt es sich um zwei verschiedene Verfah-
rensarten und Dokumente.

Als Begriindung fir ihre Auseinandersetzung mit der Standortevaluation einer vorgelagerten
Planung machen die Einwender den erwahnten vermeidlichen Verfahrensfehler (teilweise zeitl.
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Parallelitat d. Geschéfte) geltend. Im Beschlussdokument der Kantonalen Abfallplanung (Pro-
tokoll-Nr. 23/460) schreibt der Regierungsrat dazu: «iIm Rahmen der 6ffentlichen Auflage des
kantonalen Richtplanes gingen zwei Stellungnahmen mit Bezug auf den Deponieplanungsbe-
richt ein[...]. Dazu ist anzumerken, dass fur die Abfallplanung das Mitwirkungsverfahren bei
der Planung gemass Art. 4 RPG «Information und Mitwirkung der Bevdlkerung» grundsatzlich
nicht anwendbar ist, da die Abfallplanung keine Planung im Sinne des RPG darstellt.

Deshalb wird auf erwahnte, die Standortevaluation des Deponieplanungsberichts betreffenden
Stellungnahmen nur punktuell eingegangen.

Es ist die Pflicht der kantonalen Planung, die Interessen des Gesamtkantons im Blick zu be-
halten und die vielfaltigen Belange und Interessen mit Hilfe objektiver Kriterien unabhéngig
abzuwéagen. Die Standortevaluation im Deponieplanungsbericht wie auch die zugrundliegende
umfassende Interessenabwagung wurden mit grosstmdglicher Sorgfalt durchgefuhrt. Grund-
lage der getroffenen Standortentscheide bildet ein zweistufiges Evaluationsverfahren. In der
Stufe Il wurden 9 Gruppen von zu beriicksichtigenden Interessen mit insgesamt 27 Teilge-
sichtspunkten fir die Bewertung herangezogen. Anhand dieser Kriterienmatrix wurden die im
Kantonsgebiet prinzipiell als Deponien infrage kommenden bestehenden und neuen Standorte
mit Hilfe eines Punktesystems einander gegeniubergestellt.

Einer der Einwender vertritt den Standpunkt, bei der Standortevaluation fiir den Deponie-Typ
B sei eine gesamtkantonale Beurteilung unterblieben: Der Stufe Il der Evaluation sei zu ent-
nehmen, dass einerseits zwei Standorte im Reiat und andererseits die Standorte Tenterenberg,
Langwis und Pflummwis jeweils allein unter sich beurteilt wurden (Bericht Deponieplanung, S.
23-34). Jedoch habe «eine regionenibergreifende Betrachtung nie Platz gegriffen».

Aus Sicht des Kantons trifft diese Einschatzung nicht zu. Die vom Kanton verfolgte Deponie-
strategie Klettgau und Reiat wird im Deponieplanungsbericht (S. 7-11 und S. 36-37) beschrie-
ben und begrindet. Den Anlass zur regionalen Betrachtung hinsichtlich alternativer Deponie-
standorten des Typ B im Kanton gab das absehbare Nutzungsende der Deponie Parinag im
Thurgau. Hier wurde Uber die letzten Jahrzehnte kontinuierlich Abfall aus dem Kanton SH de-
poniert. Mit dem Wegfall von Parinag resultiert ein grésserer Bedarf in der Region. Mit zwei
Standorten soll die regionale Abdeckung gewahrleistet werden; zugleich soll es zu keiner zu-
satzliche Belastung der Gemeinden durch Mehrverkehr kommen. Dabei ist anzumerken, dass
auf Stufe Richtplan lediglich die rAumliche Sicherung mdglicher Deponiestandorte erfolgt. In
den nachgelagerten Verfahren (Nutzungsplanung, Baubewilligung) werden den Deponievorha-
ben stufengerecht weitere Anforderungen und Bedingungen auferlegt. Es erfolgte also sowohl
eine gesamtkantonale als auch regionale Suche nach geeigneten Standorten geméass der Kri-
terienmatrix. Verkehrsvermeidung und maglichst kurze Wege sind Teil dieser Kriterien.

So verwarf das IKL Im Zuge der zwei Evaluierungsstufen einige zunéchst sehr geeignet er-
scheinenden Standorte, weil sie (siehe Deponieplanungsbericht, S. 36 ff.) z.B. in puncto Grund-
wasserschutz, Bodenschutz oder Zufahrtsverkehr unglinstigere Eigenschaften aufweisen als
andere Standorte. Dazu gehort etwa der Steinbruch in Lohn mit insgesamt 58 Punkten. Aus
Sicht des Planungs- und Naturschutzamtes erlaubt ein solches Punktesystems, gestitzt auf
eine vollstandige und ausgewogene Bewertungsmatrix, die ndtige Objektivitat. Die Ergebnisse
des Mitwirkungsverfahrens und die zugehdrigen fachlichen Kommentare wurden anfangs No-
vember 2025 in einer Zusammenfassung publiziert. An dieser Stelle ist es weder mdglich noch
sinnvoll, das gesamte Fir und Wider der einzelnen Standortbewertungen erneut aufzurollen.
Alle Entscheidungen finden sich im online abrufbaren Deponieplanungsbericht ausfihrlich do-
kumentiert. Sofern die Antragstellende direkt auf den Richtplaneitrag Bezug nehmen, erfolgt
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die Behandlung ihrer Stellungnahmen bereits weiter oben. Fir den Standort Pflummwis, be-
stimmt als Erweiterung der bestehenden Deponie Birchbuhl, sind die Vorgehensweise und das
Ergebnis nachfolgend zusammenfassend dargestellt, um nochmals das Zusatndekommen der
Bewertung zu erlautern (Quelle: Kanton Schaffhausen, Deponieplanungsbericht des Depart-
ments des Inneren, S. 37, Stand 30. 6. 2025).

Beispiel: Ergebnis der Interessenabwéagung Standort Pflummwis

Bei diesem Standort ist die Einsehbarkeit (Landschaftsbild) im Vergleich zu den Standorten
Tenterebarg und Langwise am geringsten. Kritisch zu bewerten waren jedoch seine Lage im
BLN-Gebiet «Randen», sowie teilweise in Schutzgebieten des kommunalen/kantonalen Natur-
schutzinventars (Magerwiese und Lebensraum Trockenstandorte gemass nationalem okologi-
schen Netzwerk (REN). Nachteile waren des Weiteren die Betroffenheit der Waldflachen sowie
die mogliche Beeintrachtigung der Quelle des Nappentalbachs.

Weiterhin besteht je nach Deponieperimeter hinsichtlich Naturgefahren eine gewisse Rut-
schungsgefahr, jedoch geringer als an anderen gepruften Standorten. Ahnlich wie beim Stand-
ort Langwise durfte eine Zufahrt tGiber die Alternativroute Birchbiel mdglich sein, was durch die
Nutzung der bestehenden Infrastruktur von Birchbtel positive Aspekte bietet.

Im Zuge der Birchbiel-Erweiterung wird absehbar kein Mehrverkehr generiert, da die dort ab-
gelagerten Mengen nicht zunehmen werden. Je nach Deponieperimeter sind verschieden In-
teressen unterschiedlich stark betroffen. In jedem Fall ist es notwendig, Ausgleichsmassnah-
men zu treffen. Der Standort Pflummwis wird im Ergebnis mit insgesamt 57 Punkten bewertet.

Im Vergleich der Standorte Tenterebarg, Pflummwis und Langwise erreicht er damit anhand
aller bewerteten Interessen mit 57 Punkten die hdchste Bewertung. Gesamtheitlich betrachtet
ist die variable Deponiegriosse und Standortoptimierbarkeit entscheidend, wodurch sich das
Abschneiden hinsichtlich der genannten Umweltaspekte nochmals deutlich optimieren lasst.

Kapitel VE 4.2 Lagerung radioaktiver Abfélle

Auswirkung eines geologischen Tiefenlagers

Nachdem Ende 2024 durch die Nagra ein Rahmenbewilligungsgesuch fir den Standort N6rd-
lich Lagern (Stadel) eingereicht wurde, sind die Abstimmungsanweisungen des Kapitels VE4.2
«Lagerung radioaktiver Abfalle» sowie «Stufengerechte Abklarung der Auswirkungen eines ge-
ologischen Tiefenlagers» tberholt und wurden daher im Zuge der Revision geléscht. Dennoch
fordert eine Partei, das «Gesetz gegen Atommiuill-Lagerstatten» (SHR 814.500) nochmals aus-
dricklich im Richtplantext zu benennen. Aus Sicht des Kantons ist dies tberflissig, weil das
Gesetz nach wie vor gilt und somit fiir den Kanton bindend ist. Eine Wiederholung im Richt-
plantext ist somit ohne Effekt. Im Kern geht es im Gesetz darum, dass sich der Kanton mit allen
verflgbaren rechtlichen und politischen Mitteln gegen eine Atommull-Lagerstatte auf Kantons-
gebiet einsetzt. Es ist jedoch anzumerken, dass die Endlagersuche Bundessache ist; das be-
deutet, dass das Lager trotz des gesetzlich vorgeschriebenen Ziels seiner Verhinderung in die
Region kommen kann. Fir diesen (unwahrscheinlichen) Fall ist es angebracht, tiber Planungs-
grundsatze zu verfiigen, die negative Auswirkungen des Lagers moglichst abschwachen.

Kapitel VE5 Siedlungsentwasserung und Abwasserreinigung

Beim Richtplankapitel VE5 Siedlungsentwasserung und Abwasserreinigung konzentrierten
sich die Stellungnahmen und Antréage auf die Ziele und Planungsgrundsatze, wahrend auf die
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Abstimmungsanweisungen nur wenige Rickmeldungen entfielen. Die Hinweise und Antrage
stammen vorwiegend von Gemeinden, Naturschutzverbanden und kantonalen Fachstellen.

Ziele und Planungsgrundsatze

Der Richtplanabschnitt wurde in Hinblick auf den Umgang mit Regenwasser und die Flachen-
versiegelung Uberarbeitet und Grundsatze zur Abwasserreinigung ergéanzt. Daher berihrten
viele Stellungnahmen die Interpretation und konkrete Ausgestaltung der neuen Planungs-
grundséatze. Berlicksichtigt wurden in diesem Abschnitt unter anderem folgende Antrage:

— Nicht mehr verwendete Abwassereinigungsanlagen im Sinne nachhaltiger Ressourcennut-
zung (graue Energie) wo mdglich als Riickhaltebecken oder Stapelvolumen weiter zu nutzen

— das etwas vage Ziel einer «ausreichenden» Abwasserentsorgung wird neu gefasst als «Ab-
wasserentsorgung gemass dem Stand der Technik mit einem guten Kosten-Nutzen-Verhalt-
nis».

Die seitens eines Naturschutzverbands in diesem wie auch weiteren Revisionskapiteln vorge-
brachten Antrage einer verstarkten Versickerungsférderung und verbesserten Brauchwas-
sernutzung wurde nicht berticksichtigt, da dieser Anspruch bereits in den Planungsgrundsatzen
bzw. in der Abstimmungsanweisung 1-7-3/2 formuliert ist, und der praktizierten Technik (VSA-
Richtlinie) sowie den geltenden gesetzlichen Grundlagen entspricht. Die Regenwassernutzung
durch Speicher ist ebenso wenig Teil des Aufgabengebiets Siedlungsentwasserung im Richt-
plan wie die naturnahe Gestaltung von Gewassern (vgl. dazu > Richtplankapitel L6 «Oberfla-
chengewasser»).

Kantonale Abwasserreinigungsplanung

Zur neu eingefuhrten Abstimmungsanweisung «Kantonale Abwasserreinigungsplanung» (4-5-
1/ A1), welche die konzeptionelle Planung seitens kantonaler Ebene regeln soll, gingen drei
kleinere Stellungnahmen ein, die jedoch nicht bzw. teils im Kontext anderer Abstimmungsan-
weisungen beriicksichtigt wurden.

Schwellenwert flr Mikroverunreinigungen

Eine Gemeinde reklamiert, die Eliminierung der Mikroverunreinigungen sei als Standard erst
fur Anlagen einer Kapazitat entsprechend 100'000 Einwohnern angemessen, nicht aber fur
landliche Kleinanlagen. Der Antrag wird abgewiesen, da das eidgendssische Gewésserschutz-
gesetz die Anforderungen abschliessend regelt; so ist in puncto Mikroverunreinigungen nicht
nur die Grosse einer Anlage massgeblich (ab 80'000 angeschlossenen Einwohnern), sondern
auch deren Einfluss auf Gewasser. Alle Anlagen missen den aktuellen gesetzlichen Standards
geniigen, ggf. nach einer angemessen Ubergangsfrist.

Abwassereinigung ausserhalb der Bauzonen

Hinsichtlich der Abwasserreinigung ausserhalb der Bauzone (4-5-1/A3) beantragt eine Einwen-
derin die Relativierung der Abstimmungsanweisung dahingehend, dass bei Nutzungsanderung
mit Baubewilligungspflicht Massnahmen der modernen Abwasserbeseitigung nur «sofern wirt-
schaftlich vertretbar» vorzusehen sind. Dieser Antrag wird nicht beriicksichtigt, weil ein klarer
gesetzlicher Auftrag zur angemessenen Abwasserbeseitigung besteht.

Eine Stellungnahme problematisiert den Aspekt der Abwassereinigung isolierter Siedlungen
(Weiler, Gehofte) mit der Intention, auch hier grosstmdgliche Hygiene und Grundwasserschutz
zu gewabhrleisten. Diese Position korrespondiert mit der Haltung des Kantons. Sofern ein An-
schluss an eine ARA nicht zweckméassig und zumutbar ist, ordnet der Kanton entsprechende
Massnahmen nach Stand der Technik an.
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Abwasserreinigungsanlagen ARA Hallau (4-5-2/1), ARA Bibertal-Hegau (4-5-2/4), ARA
Roti (4-5-2/7)

Die Antrage von drei Gemeinden, im Richtplantext die Federfihrung fir die Abwassereini-
gungsanlagen anzupassen, wurde bericksichtigt. Sie liegt nach Griindung der regionalen Ab-
wasserverbande bzw. des Klaranlagenverbands Schaffhausen, Neuhausen, Feuerthalen und
Flurlingen nicht langer bei den Gemeinden, sondern dem jeweiligen Abwasserverband. Stel-
lungnahmen zu Lage und weiteren Entwicklung der Anlagen gab es lediglich seitens des Bun-
des bzw. konkret des ARE (vgl. Erlauterungsbericht).
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Anhang 2

Beschluss

des Kantonsrats des Kantons Schaffhausen

Uber die Genehmigung der Teilrevision «2022» des kantonalen Richtplanes betreffend
Anpassungen in den Kapiteln L5, L7, VE4 und VE5

vom ...

Der Kantonsrat Schaffhausen,

gestitzt auf Art. 4 Abs. 2 des Gesetzes Uber die Raumplanung und das 6ffentliche Baurecht im

Kanton Schaffhausen (Baugesetz) vom 1. Dezember 1997,

beschliesst:

1.
Die vom Regierungsrat am 9. Dezember 2025 erlassene Anpassung des kantonalen
Richtplanes in den Kapiteln «Wald» (L5), «Naturgefahren» (L7), «Abfallbeseitigung» (VE4)

sowie «Siedlungsentwasserung und Abwasserreinigung»(VES5) wird genehmigt.
2.
Dieser Beschluss ist nach der Genehmigung der Anpassung des kantonalen Richtplanes durch

das Eidgendssische Departement fir Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK im

Amtsblatt zu verdffentlichen und in die kantonale Gesetzessammlung aufzunehmen.

Schaffhausen, ... Im Namen des Kantonsrates
Der Prasident:

Der Sekretar:

Vom UVEK genehmigt am:



	2025-12-01_Auszug_Richtplantext_TR 2022_1
	2025-12-01_Synopse_Kapitel L5_Wald_2
	2025-12-01_Synopse_Kapitel L7_Naturgefahren_3
	2025-12-01_Synopse_Kapitel VE4_Abfallbeseitigung_4
	2025-12-01_Synopse_Kapitel VE5_Abwasser_5
	2025 1201_ Erläuterungsbericht KRP_TR_2022_6
	1. Einleitung
	1.1 Ausgangslage
	1.2 Anlass und Gegenstand der Richtplananpassung

	2. Erläuterungen zu den Anpassungen
	2.1 Kapitel L5 – Wald
	Ziele und Planungsgrundsätze
	Statische Waldgrenzen (1-5-1/1)
	Kantonaler Waldplan (1-5-2/1)
	Kommunale Waldfunktionspläne (1-5-2/2)
	Schutzwald vor Naturgefahren (1-5-2/3)
	Waldreservate (1-5-2/4)

	2.2 Kapitel L7 – Naturgefahren
	Neustrukturierung des Kapitels
	Gefahrenkarte und Gefahrenhinweiskarte (L7.1)
	Umsetzung in der Nutzungsplanung (1-7-1/2)
	Hochwasser (L7.2)
	Oberflächenabfluss (L7.3)
	Gefährdungskarte Oberflächenabfluss (1-7-3/1)
	Oberflächenabfluss-Schutzmassnahmen (1-7-3/2)

	2.3 Kapitel VE4 – Abfallbeseitigung
	2.3.1 Kapitel VE4.1 – Deponien
	Ausgangslage
	Ziele und Planungsgrundsätze
	Kantonale Deponieplanung (4-4-1/A1)
	Bedarf an Deponieraum des Typs B
	Deponie Birchbüel (4-4-1/3E)
	Deponie Schwanental (4-4-1/1)
	Deponie Bibermeregg (4-4-1/4)
	Bedarf an Deponieraum des Typs D, E
	Deponie Pflumm (4-4-1/2E)
	Standortevaluation
	Neue Deponiestandorte

	2.3.2 Kapitel VE4.2 – Lagerung radioaktiver Abfälle
	Ausgangslage
	Aktualisierung und Präzisierung des Kapitels VE 4.2 Lagerung radioaktiver Abfälle
	Stufengerechte Abklärung der Auswirkungen eines geologischen Tiefenlagers (4-4-2/A1)


	2.4 Kapitel VE5 – Siedlungsentwässerung und Abwasserreinigung
	Ausgangslage
	Ergänzung der Ziele und Planungsgrundsätze
	Änderungen in den Abstimmungsanweisungen
	Kantonale Abwassereinigungsplanung (4-5-1/ A1)
	Genereller Entwässerungsplan (4-5-1/ A2)
	Abwasserreinigung ausserhalb der Bauzonen (4-5-1/A3)
	Überblick Abwassereinigungsanlagen (ARA) im Kanton Schaffhausen
	Aktualisierung von bisherigen Vorhaben
	Aufgehobene ARA


	3. Verfahren
	3.1 Erarbeitungsprozess
	3.2 Vorprüfung durch den Bund
	3.2.1 Kapitel L5 Wald
	3.2.2 Kapitel L7 Naturgefahren
	3.2.3 Kapitel VE4 – Abfallbeseitigung
	Kapitel VE 4.1 – Deponien
	Kapitel VE 4.2 – Lagerung radioaktiver Abfälle

	3.2.4 Kapitel VE5 – Siedlungsentwässerung und Abwasserreinigung
	Betreff: 4-5-2/1 ARA Hallau (ARA Klettgau = ARA Hallau)
	Betreff: 4-5-2/4 ARA Bibertal-Hegau
	Betreff: 4-5-2/7 ARA Röti


	3.3 Anhörung und öffentliche Auflage
	3.4 Verabschiedung


	2025_1201_Mitwirkungsbericht KRP_TR 2022_7
	Teil A – Mitwirkung im Überblick
	1. Mitwirkungsprozess und Vorprüfung durch den Bund
	2. Vorprüfung durch den Bund
	3. Anzahl Stellungnahmen und Teilnehmerkreis der öffentlichen Auflage
	4. Stimmungsbild
	Kapitel L5 Wald
	Kapitel L7 Naturgefahren
	Kapitel VE4 Abfallbeseitigung
	Kapitel VE5 Abwasserreinigung und Siedlungsentwässerung

	5. Auswertung und Umgang mit den Anträgen
	6. Anpassungen an der Richtplanvorlage
	Kapitel L5 Wald
	Kapitel L7 Naturgefahren
	Kapitel VE4 Abfallbeseitigung
	Kapitel VE5 Abwasserreinigung und Siedlungsentwässerung

	7. Weiteres Vorgehen
	Teil B – Zusammenfassung Anliegen
	1. Kapitel L5 Wald
	Ziele und Planungsgrundsätze
	Statische Waldgrenzen
	Kantonaler Waldplan
	Waldreservate

	2. Kapitel L7 Naturgefahren
	Ausgangslage sowie Ziele und Planungsgrundsätze
	Umsetzung in der Nutzungsplanung
	Hochwasser-Schutzmassnahmen
	Gefährdungskarte Oberflächenabfluss
	Oberflächenabfluss-Schutzmassnahmen

	3. Kapitel VE4 Abfallbeseitigung
	Ziele und Planungsgrundsätze
	3.2 Kapitel VE 4.1 Deponien
	Ausgangslage/ Bedarf an Deponietypen
	Ziele und Planungsgrundsätze
	Kantonale Deponieplanung
	Zusammenhang kantonale Abfallplanung und Richtplan
	Deponiestandorte
	Erweiterung Pflumm, Deponie Typ D/E (Festsetzung)
	Erweiterung Birchbüel, Deponie Typ B (Festsetzung)
	Erweiterung Bibemeregg, Deponie Typ B (Festsetzung)
	Evaluation Deponiestandorte (Abfallplanung/Deponieplanung Schaffhausen)
	Beispiel: Ergebnis der Interessenabwägung Standort Pflummwis

	3.3 Kapitel VE 4.2 Lagerung radioaktiver Abfälle
	Auswirkung eines geologischen Tiefenlagers


	4. Kapitel VE5 Siedlungsentwässerung und Abwasserreinigung
	Ziele und Planungsgrundsätze
	Kantonale Abwasserreinigungsplanung
	Schwellenwert für Mikroverunreinigungen
	Abwassereinigung ausserhalb der Bauzonen
	Abwasserreinigungsanlagen ARA Hallau (4-5-2/1), ARA Bibertal-Hegau (4-5-2/4), ARA Röti (4-5-2/7)


	RPKarte_L_2025-11-26_8
	RPKarte_VE_2025-11-26_9
	25-63.pdf
	Sehr geehrte Frau Präsidentin
	Sehr geehrte Damen und Herren
	I. Ausgangslage
	1. Zweck der Richtplanung
	2. Anlass der Richtplananpassungen Teilrevision «2022»

	II. Richtplananpassungen im Zuge der Teilrevision «2022»
	1. Gliederung
	2. Dokumente

	III. Redaktionelle und strukturelle Anpassungen
	1. Inhalte der Richtplananpassung

	IV. Richtplanverfahren: Erarbeitung, Mitwirkung und Vorprüfung
	1. Erarbeitungsprozess
	2. Fachliche Koordinierung
	3. Vernehmlassung
	4. Vorprüfung durch den Bund
	Anhänge






